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Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 
ZWISCHEN DER REPU­
BLIK öSTERREICH UND 
DER EUROPÄISCHEN 
WELTRAUMORGANISA­

TION üBER DIE TEIL­
NAHME öSTERREICHS 
AN EINIGEN TEILEN DES 

GESAMTPROGRAMMS 
FüR NACHRICHTEN­

SATELLITEN DER 
ORGANISA TION 
SAMT ANLAGEN 

Die. R~pribEk österreich 
und 

die Europäi.sche Weltraumfor­
schun.gs-Organisation, die ihre 
Tätigkeit seit dem 31. Mai 1975 
unter dem Namen Europäische 
Weltraumor,gan~~a'tion ,ausübt 
(im folgenden "die Organisa~ 

tion"~enannt) -

AGREEMENT 
BETWEEN ' THE . AUSTRI­
AN REPUBLICAND THE 
EUROPEANSPACE AGEN­
CY " ON "THEPARTICI­
PATION OF AUSTRIA IN 
CERTAIN ELEMENTS OF 
THE AGENCY'S OVERALL 
COMMUNICA TIONS PRO-

GRAMME 

Thc Austrian Republic 
tand 
.' . 

The European Space Research 
Organisati~n, .operating" since 
31' May"1975 'under the name 
of the European Spac~Agency 
'(herein after refe·rred to asthe 

. "Agency"), 

IN DER ER WÄGUNG, daß CONSIDERING that certain 
einige Mitgliedstaaten der Orga-' Member Stiates of the Agency 
nisation gemäß einer Erklärunghav,eundertaken an Advanced 
vom 7. April 1978 [ESA/jCB Syst~s tand Technology Pro­
(78)21] ein Programm für fort- gramme pur&uant to a Declara­
schrittliche Systeme und Tech~ tion dated 7 April 1978 [ESAI 
no1ogien ~n Angriff g.enommen jCR(78)21]. 
hahen. ' 

IN DERtER W1\GUNG, daß 
einige Mi~g,Liedsta3Jtender Or­
ganisation arußerdem gemäß ei­
n.er Erklär,ung vom 1. März 
1978 (ESA/C/XXIII/Dec. 2) Stu­
dien über ein Entw.icklungspro­
gramm für . eine schwere Platt-

. form und e,ine Nutzl3JSt in An~ 
g,riff genommen' haben, und der 
Teilnahme der Repwblik Oster­
reichdurch ' die, Entscheidung 

CONSIDERING that certain 
Metnlber States of Agency have 
also undet'ltaken stud:ies with a 
view to carrying out a pro­
gnamme for the development of 
a heavy plauform and payload 
pursuant tO a Declarat.ion dated 
1 March 1978 (ESAIC/XXIII/ 
Dec. 2); allid that the parnioipa­
tion of the AU9trianRoepub1ic 
has been confirmed by the deci-

ACCORD 
ENTRE LA REPUBLIQUE 

D'AUTRICHE ET 
L'AGENCE SPA TIALE 

EUROPEENNE AU SUJET 
DE LA PARTICIPATION 
DE L' AUTRICHE A CER­
TAINS" 'ELEMENTS DU 
PROGRAMME D'ENSEM­
BLE DE L' AGENCE DANS 
LE DOMAINE DES TELE-

COMMUN.ICA TIONS 

La Republique d' Autriche 
,"'et .' 

l;Organisation: . Europeenne de 
Rechcnhes Spati:l1es cond'llisant 
ses. activites Idepuis 'le < 3.1 triai 
1975 sous le,nom d'Agenc~ 
Spaüale EUl'opeenne (Mnom-

mee ci-apr~s .«1' Agence»), 

CONSIDERANT que cer­
tacinsEtats membres de ,I' Agence 
ont entl"epris un .programme de 
systemes et Oe t1echnologiede 
pointe arux termesd'une Decla­
ration en oote du 7 lavril 1978 
[ESA/jOB(78)21], 

CONSIDERANT que certains 
Etats memb:res de l~Agence ont 
egJa1ement' entrepris des&udes 
en vued'un programme de . de­
ve1oppemen:t d'un.e plate-forme 
louroe et d'une charge utileaux 
termes' q'une D6claration en 
date du Ier mars 1978 (ESA/CJ 
XXIll/Dec. 2), et que 1a p:arti­
cipation de t;1' Republique 
d' Autriche a ete confirmee par 
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2 1032 Jer ~il.agen 

vom 7. ApI1il 1978 (ESA/C! sion of 7 April 1978 (ESA/CI 
XXIII/Res. 9) zugestimint wor~ XXIII/Res. 9), 
den ist, 

GESTüTZT AUF die Be­
schlüsse des Rates ,der Organisa­
tion vom 7. und 26. April 1978, 
mit denen der Antr;lig der Re­
publik 'Österreich ;liuf Teil­
nailime an ·dem genannten Pro­
gramm und den vorerwähnten 
Studien einstimmig ;lingenom­
men wurde, 

IM HINBUCK dara1uf, daß 
die zunehmende Beteiligung der 
Republik Osterreich 'an den Tä­
tigkeiten und Programmen der 
Organisation ~u b8igrüßen ist, 

IN DEM WUNSCH, die Teiil­
nahmebedingurigen '. der·" Repu­
blik Osterreich an'dem genann­
ten Programm und den vorer­
wähnten Studien ,festzulegen -

SIND WIE FOLGT üBER­
EINGEKOMMEN: . 

HA VING REGARD to the 
decisions taken by ,the Council 
on 7th and 26th April 1978, 
which unanimously 'accepted the 
Austrian Republic's request to 
tak,e part in the said programme 
and smdies, 

WELCOMING the Austrian 
Republic's gorowing participa­
tion in tlhe activities and pro­
grammes of the Agency, 

WISHING· to. determine.· the 
terms 'and conditions' for ·the 
Austrian Republic's participa~ 
tion intilie said programme arid 
studies, 

HA VE AGREED' AS FOt,· 
LOWS: 

Artikel 1 Article 1 

Zwecks Durchführung des in For the purpose of carrying 
,der Präamhel genannten Pro- out ,the programme \ln,d studies 
gramms 'und der dort erwähn- refeI1red to in thePreamble, the 
ten Studien.· hat ,cl.ie Republik AustrianRepu:blic'shall have 
Osterreich die Rechte und Pflich- 'the rightsland obligations of 
ten eines Teilnehmers, die' in a participant which aredefined 
den !in. der 'Präambel genannten bythe Declarationreferred to 
Erklärungen, den Durchfiih- in the Preamble, hy, the imple­
ru~gsvorschrif~n sowie aUen menting ruIes, ::tll'd by 'any orher 
anderen -Beschlüssen" über die ?ecisions governing :tJhe ,eiecu­
Durchführung d;es' ,genannten tion ,of the said programme and 
Programms und. der vorerwähn- .studies. . 
ten Studien festgellCgt ~ind. 

Artikel 2 

(1) Die Republik österreich 
Jeis~et 'einen Beitrag zu den bei 
der' Durchfiihmil1g des Pro­
gramrris'lfür fo'rtschritt1.iche Sy­
·steme und TechnolUigi,en entste­
henden KostJen hn . Höhe von 
0,54.Mio. RE (Preiss't'and Mitte 
'197i' . und . pmri~chnl\lngskurse 
fAr 1978) für den Zeitra'llm' von 
1978~1?8( . '. 

(2) Die RepublikOsterreich 
leistet einen. Beitmg ,zu, ,den bei 
. der' Durchführun,g der Studien 
über ein Entwicklungsprogramm 
tür eine schwere Plattform und 
,c·ine Nutzlast ,entstehenden Ko­
sten ,in Höhe von 0,8% der Ge-

Article2 

'1. The A'llstrian Repub1ic 
sihall co:ntribute, for ,the period 
1978'-1981, towards:the cOSts 
incurred in the execution of the 
Advanced Systems and Tech­
nodogy Programme, ,an amount 
of 0,54 MAU' (atmid-1977 
pl"ioeS and 1978 conversion 
rates). 

2. The Au.strian Repub1ic 
shall contr.ibute, towards . the 
costs incurredin thc ,execution 
of the studies reLating to the 
progr:amme for the devdöpment 
oE a heavy platfbrm and pay­
l'Üad, 'anamount corresponding 

La .decisionen date ,du 7 avril 
'1978 (ESA/C/XXIII/Res. 9), 

VU les decisions du Conseil 
de l' Agence. ,endate des 7 et 
26 avril 1978 acceptant a l'una­
nimite 1a demande de Ja Repu­
bliqued' Autriche de participa­
tion ,a'u programmeet aux etu­
des pn!cites, 

SE FELICITANT de la parti­
cipation croissante de 1a Repu­
blique d' Autriche dans 1es acti­
vites et programmes de l' Agence, 

DESIREUSES de fixer les m()~ 
dalites ode la: participaiion de la 
Republiqued'Autriche a.udit 
programme et aux etudes prec 

cirees, 

SONT CONVENU;ES DE CE 
QUI SUIT: 

. Article ler 

Aux fins :de l'execution ·du 
programmeet des etudes vises 
au Pn!amibu1.e, La Repuhlique 
d' Autriche '<iisposedes droits et 
obligationsd'un participant, tels 
que ·definis ,dans les Declarations 
viseesau Preambule, ,1es, regle­
ments.d'execution ainsi gone tou­
tes les .autresdecisions ,reg.issant 
l',execution du programme et 
des etudes precites. 

Article 2 

1. La RepUlblique :d' Autriche 
contrihue, pour 1a periode 1978/ 
1981, aux 'COU1JS exposes dans 
l'execl.!-tion ,du progl1ammede 
systemes et eLe technologie' de 
pointe pour un montant s'ele­
vani: a 0;54 MUC (au . niveau 
des prix de Ja m,i-1977 etse10n 
le~ taux de con:version utilises 
püur 1978). . . 

2. La RepUlbl~que d1Autriche 
contribue äux· couts . exposes 
daris l',executiondes etudes rl!­
lativesau programme de deve­
loppement 'd"une' plane-forme 
lourde et d'un,e 'chalige uci[.e pour 
un montant .s'elevoint a 0,8010 
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REPUBLIK OSTERREICH 
PARLAMENTSDIREKTJON 

Zu 1032 der Beilagen 

An alle 

Abgeordneten zum Nationalrat 

Wien, 1978 11 29 
A -1017 Wi~n· Parlam~nt 

Telefon 4215 25 

Irrtümlich wurden beim Druck der Regierungsvorlage 

1032 der Beilagen, den das Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten überwachte, 

Abkommen z\vischen der Republik Österreich 
und der EuropMischen Weltraumorganisation 
über die Teilnahme Österreichs an einigen 
Teilen des Gesamtprogramms für Nachrichten­
satelliten der Organisation 

die ursprünglich den Erläuterungen angeschlossenen Unter­

lagen der Europäischen Heltraumorganisation, auf die im 

Abkommen Bezug genommen wird, als l"l.nlagen zum Abkommen 

behandelt. 

Da nach der vom Ministerrat beschlossenen Fassung 

der Regierungsvorlage lediglich das Abkommen selbst ohne 

Anl.::.gen dem Verfahren nach Art. 50 B-VG unterliegt und 

im Bundesgesetzblatt kundgemacht- werden soll, sind die 

übrigen Teile der Vorlage (Selten 5 - 46) den Erläuterungen 

zuzurechnen. 

Für die Parlame:Yltsdirektion 

1\1· rf2 / 
~y\!\;v\ J \1 

(ParlVizeDir Dr. Fink) 

\ 
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.samtkQsten dieser Studien, die 
6,5 MiQREbetragen . (Preis­
stanld Mitte 1977 und· Umrech-
nungskurse für 1978).. . 

(3) VDrbehalüich einer ande­
ren Regelung zw~schen den Ver­
tragsparteien wird ein Betrag 
~n Höhe VDn jeweils 50/0 der in 
Albsatz 1 und Absatz :2 dieses 
Artikels genann'tcn Beit~äge \lJls 
Beteiligung der Republik öster­
reich an den fest zugeordneten 
gemeinSamen .Kc;>sten der Or­
ganisation' verWendet. Dieser 
Betrag bl>eibt beid,er Berech­
n>ung des industriellen Rückflus­
ses außer Betracht. 

(4) Der Beitrag der Republik 
österreich wird nach den in der 
OrganisatiDn gelte~den VQr­
schriften. entrichtet. 

Artikel 3 

(1) Die Republik österreich ist 
in den Sitzungen der Teilnehmer 
des in der Präambel genannten 
PrDgramms <und der dort er­
wähnten Studien im. Rahmen 
des Gemeinsamen Programm­
r3ites für NamrichtensateHiten­
programme ·durch einen Dele­
gier.ren vertreten, der Berater 
hin:Zl,lZiehen ka~n. Dieser Dele­
gierte' hat dort Stimmrecht bei 
allen dieses Programm und diese 
Studien 'betreffenden Fragen. Er 
h~t das Rech~ in dem genannten 
Programmnat zu Fragen .über 
andere Bestandtei>le des Gesamt­
progr\1mms für Nachrichtensa­
tdliten angehört ~u werden. 

(2) Der Vertreter der Repu­
blik österr·eich hat das Recht, 
in allen anderen Gr.emien der 
OrganisatiDn, die in,jrgendeiner 
Hinsicht für dis in der Präambel 
genannte . P.rOgra~ und die 
dDrterw"ähnteri SoiIdien zustän­
d~g sind"angehort' zu werd~n, 
wenn diese Gremien dieses' PrD­
gnmni uriidiese Srudienbetref­
fende Fra,gen behandeln. . 

Attikel4 

1032 der .Bei,lagen 

tD 0,8°/0 ofthetQtal CQSt Df 

these studies, corresPQnding tD 
6,5 MAU (a.t mid-1977 prices 
and 1978 cDnversiQn rates). 

3. Suhject tQ any Qther ar­
rangement between the Parties, 
an >aIT).ount Qf 5% Qf ·each Qf 
the cDntributions referred tQ in 
pamgrapths 1 and 2 of this 
Article Wlill be used as partic­
ipatiDn Df the Austrna'll Repub­
lic tD the fixoo CDmmQn CDSt 
OiE the Agency. This amount will 
nDt be inc~ded in the ca'lcula­
tion Df the industrial return. 

4. The co~tdbustion of the 
Austrian R..epublic shall ~ paid 
.in accDrdance with the rules in 
fDrce in the Agency. 

Article 3 

1. The Austrian Republic 
shaH be represented by a dele­
,gate, WhD may he accompanied 
ihy advisers, lat the meetings of 
the pa.rticipaQts in the pro­
grammeand studies referred tQ 
in the Pr.e3Jffible, held witlhin 
the JDint BO<J.r:d on Compvuni­
catiDn Satellite Programmes. 
This delegate sball have the 
rigptto voteQn all matters 
r:eh:ting to this prDgrnmme a11ld 
these studies. He shall have the 
r.ight tD he hear.d by the said 
Boar:d on matters .relating tQ 
Dther ·elements of >the overall 
CQm1lllunication Satelli~es PrD­
gramme; 

2. The representa,tive of the 
Austri'an Republicsth'all have 
the right tQ ihe heard in all 
ouher hDdies of ehe Agency that 
are comp~tent in any oapacity 
tQdeal with t;he progr3imme and 
s~dies referl'ed to in the P.ream­
pIe, whenthey ex amine mauers 
rebting tQ ·this progra·mme and 
t;hese studies. 

Article 4 

Die Republik österr,eich nQti- :The Austrian Republic shall 
fiziert .dem Generaldirektor. der nQtify to ·the DirectDr Gen.eral 

3 

du CQut -total de ces et.udes, qui 
s'eleve i 6,5 MUC (au niveau 
des prix ·de la mi-1977 et selQn . 
les taux de conversiQn utilises 
pDur 1978). 

3. SDUS reserve de tout autre 
larrang.ement entre les Parties, 
un mQntant de 5% de dlacune 
des cDntributiQns visees aux 
paragraphes 1 et 2 ci-dessus sera 
affecte en Mnt que cDntr,ibutiDn 
de ,La Republique d'Autriche aux 
fm·is CQmmuns fixes. Ce mDntant 
ne sera pas indus dans Je calcul 
du reto.ur industrie!. . 

4. La cDntribution de la Re­
publique d'Autricheest acquit­
tee cDnformement aux regles en 
vj.gueur de I' Agence. 

Article 3 

1. La Republique d' Autriche 
est representee pa·r UII'l. .delt~gue 
qui peut ~tre accompagne de 
cDnseillers aux reunions des 

. P~rticipaqts au progI1amme et 
aux emdes visesau Preambule, 
dans ile cadre du CDnseil direc­
teur. commun des programmes 
de sateU~tesde teIecDmmunica­
tiDns. Ce qelegue y dispose du 
dr6it de vote sur ·tQutes les 
questions .se ~eferant i ce prD­
gramme et i cesetudes. n a 
le droitld'~tre entendu au sein 
du CDnseil' s~svise sur les ques-
1;io11S relatives aux autres ele­
ments du progl'lamme d'ensem­
blede satellites de telecommuni­
cations. 

2. Le Representant de 1a 
RepubLique d' Autri~ea le drDit 
d'~tre entendu 'au sein de tDUS 
les autres organes de l'Agence 
qui Dnt competence i quelque 
titre ql,le Ce SQit pour tratter du 
prQgramm;e et des .etudes vises 
lau Pre;tmhule, IQrsqu'i:ls exami­
neht .des questiDns' touchant ce 
programme et ces etudes. 

Article 4 

La Republiql,le d' Autrnche 
notifie au Dir:ecteur General de 
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Org;linisation den Namen der 
Behörde, Gesdlschraft oder Per­
son, die mit ~hrer Vernretung 
für die Durchführung dieses Ab­
kommens betra!Ut ist. 

Artikel 5 

Die Fmge der Gewährung von 
Bdr,eiungen für die Organisa­
tion auf abgahenrechtIlichem Ge­
biet wird im Ra,hmen einer ge­
sonderten V:ere~n:barung zwi­
schen ;den Vertragsparteien ge­
regdt werden. Dies .gilt ;liuch 
hinsichtlich Ein- .un'd Ausf·uhr­
verboten und -heschränkung.en. 

Artikel 6 

(1) Die Regi1erung der Re­
publik ös~erreich !Und die Or­
ganisation können iClie Bes-tim­
mUDigend~eses Abkommens auf­
grund der ;Erfahrung ,in beider­
seitigem Einv.ernehmen ,ablin­
dern, um in~berondere seine 
Durchführung zu vel1bessern. 

(2) WiC'd nach Abschluß der 
in der Pr:rambel gen;}nnten Stu­
dien beschlossen, ein Entwick­
lungsprogramm für ,eine schwere 
Pbtoformund eine NutZ'last in 
Angriff zu n~hmen; an dem sich 
die Republik österreich betei­
ligt, so erfolgt diese Beteiligung, 
v.orbehaltlich rderentsprechenden 
Prognmme.rldärung, auf Grund­
lag'e der indies'em Abkommen 
nieder:gelegten Grundsätze. In 
diesem Fia:lle legen die Orga,ni­
sation und die gemäß Artikel 4 
no tifizierte Behörde, Gesell­
sch'aft oder P,ersondie erforder­
lichen Einzelheiten in 'gegensei­
tigem. Einvernehmen fest. 

Artikel 7 

Dieses Abkommen triu am 
ersten Tag des dritten Monats 
nachdem T:lig in Kraft, an ,dem 
die Vertna.gsparteien ,einander 
mitteilen, ·daß ,di,e für das In­
kraJfttreten jeWlei!lserforderlich'en 
Voraussetzungen 'erfüllt sind. 

1032 der Beit~gen 

of the Agency, the name of the 
laJU'thority - -society or . person 
- nomin,ated rto r,epresent it 
for tlhe purposes of .implement­
ing this Agreement. 

Article 5 

The question of granting of 
privileges to tlhe Agency con­
cerningoaxes and rduties shall 
be thesu:bject of a particular 
arrangement between the Par­
ties. 'Dhis will aho include the 
question of exemption from 
prohibitions or restrictions in 
respect to the import orexpoct 
of goods. 

Article 6 

1. The Government of the 
Austrian Republic and the 
Agerrcy may by mut!ual agr,ee­
rment revisethe provisions of 
this Agreement in the light of 
'experience, in particuLar in 
or·der to.improve its ,implermen­
ta'tion. 

2. Should the studies referred 
to in the P,reamblre lead to a 
decision to underoake a pro­
gramme for thedevelopment 
of a heavy platformand paylow 
with the participation of· the 
Austrian Repulblic, this partici­
pationshall ,take place .:.... sub­
ject to 'the reLev;}nt Programme 
Declaration - on the basis of 
the principles st~ted in this 
Agl1eement. In this case the 
Agencyand the a;uthority, 
society . or person notified in 
conformity with Article 4 'above 
shaU. make the necessary de­
tailedarrangements. 

Article 7 

This Agreement ,shall enter 
into .force on the first day of 
rtlhe thiI1d month rafter me day 
on which each Partyhas notified 
'the other that the conditions 
required for the entry inte 
force of die A~reement have 
heen met. 

Geschehen zu Wien am 9. Ok- Done at Vienna on Oc-
tober 1978 in zwei Urschriften, tober9, 1978 intwo originals, 

l'Agence lerromrde l'ra'1.itorite, 
socitH:e ou personne chargeede 
rla reprt!sente.r pour a.ssurer la 
mISe en ceuvre du present Ac­
oord. 

Article 5 

La question de l'octroi de 
privileges' a I' Agence· en matiere 
de taxe!; 'etdroits fe ra l'~bjet 
·d'un arrangement particulier 
entre.!es Parties. Celui-ci inclm'a 
egalement Ja question de l'exo­
neration a l'importation et a 
l'exportationdes biens,sans 
prohiihitions ni restrietions. 

Article 6 

1. Le Gouver,nrementde la 
Republiqued~ Autriche et 
l' Agence peuvent reviser d'un 
commttn acoord les dispositions 
du presentAccord sur la ba,se 
de ;1' experienceacquise,afind' en 
ameliorer notamment l'applica­
tion. 

2. Dans le cas Oll les ewdes 
visees. au Preambule condui­
mient a Ta decision d'entrepren­
drreun programme de develop­
pementd'une plate-forme 
wurde et d'une· charge· utile 
auquel la RepUlbLice rd' Autri­
ehe participerait,cette participa­
tion s"effectuerait - ,en ten~nt 
comptede la Deolaration sur 
le programme - sur la base des 
principes conten!US ·dans le pre­
.se nt Accor·d. Dans' ce cas, 
l' Agence ,et 'l'autorite, societe ou 
personne notifiee selori Par­
tide 4, prennent ,d"un commun 
accord les mesur,es necessaires. 

Article 7 

Lepresent Acoord ~ntrera en 
vigueur leIer jour~u 3eme mOLS 
SiUivant le jour Oll les Parties 
se seront mutuellemen:t notifie 
il~a'ccomplissement des form.ali­
tesnecessaires pÖur cette. entree 
en vigueur. 

Fait a Vi,e1li!le le 9 octobre 
1978endouble ex~mplaire,. en 
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1032 der Beila.~en 5 

in deutscher, "englischer' und inthe English, Frenchand Ger- langues allemande; 3!nglaise et 
fr3!nzösischer Spmche, wobei je- man b.nguages, all ,three versions franyaise, macune des versions 
der Wortlwt, gIei<hermaßen au- being e<}l\lIally ,authentic.~tant authentiques. 
thentisch ist. 

Für die Repuhlik österreich 

Firnberg m. p. 

For the Austrian Republic, 

, Firnberg m. p. 

Pour la Republique Autriche, 

Firnberg m. p. 

Für die Europäische WeLtraum- For the European Space Agency, 
organisation 

Pour l' Agence Spaciale Euro­
peenne, 

R. Gibson m. p. R. Gibson m. p. R. Gibson m; p. 

ESAI]CB(78)21 
Deckblatt 
Paris, 10. April 1978 
(Original: Englisdl) 

(Arbeit5Übersetzung) 

EUROPÄISCHE WEL TRAuM-
ORGANISAnON ' 

GEMEINSAMER RAT. FÜR NACH­
RICHTENSATELLITEN~PROGRAMME 

Deckblatt 

Erklärung über ein Programm fortschrittlicher 
Systeme und Tedmologien 

In Anlage finden die Delegi,erten den Text 
einer Erklärung über ein Programm fortschritt­
licher Systeme und Technologien, welcher durch 
die genannten Teilnehmer bei eiiler Besprechung 
während der Ratssitzung vom 6;/7. April ;lJnge-
nommen wurde. . 

ESAI]CB(78)21 
mit Anlage A und B 
Paris, 10. Apri11978 " 
Arbeitsübersetzull!g aus dem Englischen 

EUROPÄISCHE WELTRAUM­
ORGANISA nON 

GEMEINSAMER RAT FÜR NACH­
RICHTENSAtELLITENPROGRAMME 

Erklärung 

über ein Programm' fortschrittlicher Systeme und 
Technologien 

Die Vertreter der Regierungen Dänemarks, 
It;liliens, der Niederlande, Schwedens, Schweiz, 
Großbritanniens und· Osterreichs bei einer Be­
sprechung am 7. April 1978, ' 

IN ANBETRACHT des übereinkommens 
zwischen :gewiJssen MitgJliJedstaaten der Euro­
päischen Weltraumorganisation und der Euro­
päischen Weltraumorganisation hetr·effend die 
Durchführung eines N achrichtensatelliten-Pro­
gramms, 

IN ANBETRACHT ,des übereinkommens 
zwischen gewi:ssen MitgJI~edsta!aten der Euro­
päj'schen Weitraumorganisation und der Euro­
päi,schen W el traumorganisation betreff,end ,die 
Durchführung eines maritimen SateJ.1itenpro­
gramms, 

GESTüTZT AUF die Er.klärung, weiche am 
15. Feber 1977 durch die' Ratssitzung auf Mini­
sterebene angenommen wurde [ESA/CM (Feber 
1977) Dec. 1], 

GESTüTZT AUF die Entschl.ießung ,des ESA­
Rats über das gesamte N achrichtensatellitenpro­
gramm, welche :bei der 22. Sitzung angenommen 
wurde (ESA/C/XXII/Res. 8), 

GESTüTZT AUF die Entscheidung des Ge-
meinsamen Rates für Nachrichtensatellitenpro­
gramme vom 1. März 1978 über die Phase 3 
·des Nachrichtensatelli,tenprogramms [ESA/]CB/ 
XX/Res. 1 (Final), Rev. 1], und 'auf die Erklä­
rungen der Teilnehmer über die Erweiterung 
des ma:ritimen SateHitenprogr,amms (ESAIC/ 
XXIII/Dec. 1, Rev. 1), sowie auf die Studien 
über ein Programm zur Entwicklung einer 
schweren ,Plattform und Nutzlast (ESA/C/XXIII/ 
Dec.2), . 

GESTüTZT AUF das Ansuchen der Regie­
rungösterreichs um eine Teilnahme amProgramm 
für fortschrittliche Systeme und Technologien, 

GESTüTZT AUF,die Konvention zur Grün­
dung einer Europäi~chen Weltraumorganisation, 

I. ENTSCHEIDEN sich, ein Programm für 
Fortschrittliche Systeme und Technologien durch­
zuführen, dessen allgemeine Zielsetzungen und 
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wichtigste Aktivitäten in Anlage A beschrieben 
sind; 

11. KOMMEN üBEREIN, daß 
a) die Finanzierungsmodalitäten laut Anlage B 

erfolgen 'soUen; 
b) der geographische Rückflußkoeffizient für 

dieses Programm im Prinzip 1 sein soll; 
deshalb wird jedes Jahr eine Anpassung 
der ArbeitiBeiträgeder Teilnehmer vor­
genommen; 

III. KOMMEN üBEREIN, daß diese Erklä­
rung bis Ende 1978 von <l!ndel"en Mit@liedstlaaten 
unterschrieben werden kann; 

IV. KOMMEN üBEEREIN, daß österreich 
ab sofort an diesem Programm teilnehmen darf, 
und daß <l!uch a.ndere Nicht-Mitgiliedstaaten in 
über,einstimmung mit den Regeln der Organi­
sation sich beteiligen können; 

V. BEAQFTRAGEN die Organisation mit der 
Durchführung ,dieses Programms ,gemäß den 
geltenden Regeln und gemäß den Bestimmungen 
der Anlagen zu dieser Erklärung. 

VI. ERSUCHEN den Generaldirektor, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, insbeson­
dere: 

a) den Teilnehmern einen Budgetentwurf zur 
Zustimmung vorzulegen, welcher ,den so­
fortigen Beginn der Arbeiten ermöglicht;' 

b) mit denjenigen Teilnehmern Gespräche zu 
beginnen, die diese Erklärung bereits un­
terschrieben haben und auch mit denen, 
die den Wunsch geäußert haben, noch zu 
unterschreiben, zwecks Festsetzung der Bei­
träge und des dazugehörenden Arbeitspro­
gramms, welches diese Teilnehmer aus­
führen w-ohlen; 

c) die größtmöglichen Anstrengungen zu un­
ternehmen zwecks Rationalisierung der 
Arb.eiten innerhalb dieses Programms und 
Koord~nierung mit denjenigen Entwick-

. 'Lun,gen ~uf technologischem Gebiet, welche 
aus anderen P1"ogrammen d/?r Organisation 
und im Rahmen von nationalen Program-
men finanziert werden. . 

cl) Den Teilnehmern und dem Rat einen Ent­
wurf der ,Verfahrensregeln für dieses Pro­
gramm zur Zustimmung vorzulegen, wel­
chet insbesondere auch die Frage der Ko-
ordinierung regelt.. . 

ANLAGEA 

Beschreibung des Programms 

1. Allgemeine Zielsetzungen des Programms 
. . 

.Die aHgemeinen Zielset2!Ungen des Prognmms 
sind wie folgt: 

a) den europäischen Entwicklungsstand ab­
stimmen .w{ denaUgemeinen Fortschritt, 
sowohl .:Lwf dem Gebiet .der Sy;stemkonfigu­
ration kl!Ls auch der gegenwärtigen Techno­
logie; 

b) neue Aktivitäten auf dem Gebiet ,der 
Nachrichtensatelliten definieren und för­
dern, welche die folgenden Zukunftsauf­
gaben bedecken: D.atenübertragung z~i­
schen kleineren El'defunksteIlen, Nachr·ich­
tenübertragung an Fahrzeuge mit Aus­
nahme von Schiffen, Nachr.ichtenverbin­
dungen zwischen Satelliten, neue öffent­
liche Diens1Jleistungen, wie z. B. elektro­
nische Post und Dokumentation usw., und 
auch die Benü1JZung höherer Frequenzbän­
der von etw.a 20/30 GHz; 

c) diejenigen technischen Aktivitäten unter­
suchen, vorbereiten und finanzieren, welche 
vorausschauend auf die vielversprechend­
sten Aufträge zum Ankauf von Sat;elIiten 
inder ganzen Welt durchgeführt wer,den 
soLlen; 

d) nach und nach bestimmte technologische 
Verbesserungen an späteren Flugeinheiten 
von ECS, des maritimen Satelliten und des 

. H-Sat anbringen. . 

2 .. Arten von Aktivitäten, weiChe' durCh 'das 
das Programm abgedeckt werden 

Die Aufgaben innerhalb des ASTP erstrecken 
sich .auf drei H:auptkategorien wie f9lgt: 

a) Analyse und Entwurf des Nachrichten­
technischen Systems und zugehörig.er Satel­

, litenkonfigurationen, 
b) Technologie der NaChrichtentechnischen 

NutZ'last, 
c) Technologie der Sat~iliien-Subsy;steme .. 

3. Revision 

Die Bestimmungen der §§ 1 und 2 dieser 
Anlage können .durch einen einheitlich,.en Be­
schluß der Teilnehmer geändert werden. 

~" .. ' 

ANLAGEB 

Finanzielle Bestimmungen 

1. Die Beiträge ~er Regierungen,' die .ihre Be­
rei oschaft zur Teilnahme an. diesem Programm 
erklärt haben, sind .die folgenden: 

Italien ......................... 4,0 MAU 
Schweiz .. : ...... : .......... : .. : 0,5 MAU 
österreich ...... , ............. " 0,5 MAU 
Dänemark ::: .. ~ ............... 0,5 MAU 

2. Außerdem können 'zu obigen Beiträgen zu-
sät:diche Mittel zur Verfügung gestellt werden', 
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entweder !clurch' dieselben Mitgliedst~aten. oder 
durch' Mitgtliedst<l!ateQ.'l, welche Idi,ese Erklä.rung 
später 'unterschreiben; 

3. Die Ausgaben, die bei der' Durchführung 
dieses' Programms' der Or,ganisation entstehen, 

ESAIC/MIN/23' (1) 
mit Anlagen I und 11 
ESA/C/XXIII/Dec. 1· und 2 
ESA/C/XXIIl/Res. 6 
ESAlC/OJ/23, rev. 1 
Paris, 7. März 1978 . 
übersetzung aus dem Französischen 
15. März 1978 

EUROPiUSCHE WELTRAUM-
. ORGANISATION ' 

. RAT. 

Entwurf d~sProtokolls der am 28. Feber und 
1. März 1978: in Paris abgehaltenen n.Tagung 

. (Teil .I) 

Vorsitzender: Dt.W. Finke (DeutsChland) 
(Die Teilnehmerliste liegt als Anlage I bei) 

Der '" VorsitZende . erinnerte an die Gründe, 
aus denen ,die. Rat'staguhg verschoben worden 
sei, wor'au(. die Delegation der SChweiz, der 
sich .. die . Delegation Spaniens anschloß,. naCh­
driickliCh .darum bat,iriderartigen' Fällen die 
Terininverschiebung früh gen.ug, anzukün<:iigen. 

Die Delegation DeutsChlands wies darauf hin, 
daß~ie,dieVerschiebung der Ratst'agung bean­
tragt 'habe, weil die in Deutschland auf höchster 
Ebene' gefÜ'~rten . GespräChe noch nicht' weit 
genug fortgeschritten' seien und vor kurzem 
eltr' Ministerwechs.el stattgefunden habe. Sie fügte 
hinzu, daß diese Gespräche immer noch nicht 
abgeschlossen seien, und bat die anderen Dele­
ga lionen, dafür Verständnis zu haben, wobei 
sie bekanntgab, daß sie unter Punkt 3 der Tages~ 
ordnuhg eine Erklärung über die derzeitige Hal­
tung der ,deutschen Behörden zu den.nomoffe­
nen Fragen abgeben werde. 

1. ' ANNAHME'DER TAGESORDNUNG 

, Nach deinHi~weis des Generaldirektors, daß 
Zu Punkt s: ,(fer TageSordnung ,in der Sitzung 
'keine Debatte 'vcii."geseh.ep sei;' gabd.ie Exekutive. 
(Herr Kenedi)'folgende:·".Ände~ungenzum ~n't­
wurf der Tagesoi>dnung bekannt: Zu Punkt 3.1 
komme zu ,der· Vorlage ESA/C(78)14,add. 2 
ein Korrigendum 1 zu der französischen und 
ein Korrigendum '2 zu der englisChen Fassung 

sollen dem Programmbudget ang,erecbnet wer'" 
den, welches durch die Organisation erstellt wird 
und welches in Qbereinstimmung mit den ent­
sprechenden, BestimmuI:lgen der fi:nanziel1enRe~ 
geln verwaltet wird. ' 

hinZiu, ferner wer,de die. Vorlage ESA/C(78)t'4, 
add. 4 hinzugefügt und' die Vorhtge ESA/C(77) 
113, add. 1 gestrimen. Zu Punkt 3.2 werde die 
Vorlage ESA/C(7?) 107, , rev, 1 du·rch ESAIC 
(7S)19 ersetzt; zu Punkt 9.1 werde, ESA/C(iS) 
1, rev. 5 verteilt, und zu den Informationsdoku­
menten komme die Vorlage ESA1C(76)47, 
idd .. 4 hinzu. 

Mit diesen Änderungen und Ergänzungen 
wurde die Tagesordnung (ESA/C/OJ/23, .rev. 1) 
angenommen. 

Der Direktor deswissensmaftlime~ Pro~ 
gramms gab einen kurzen Bericht über den .er­
folgreichen Start des Satelliten IUE am 26. Jänner 
1975. Er dankte der De1egation Spaniens heidie-

. ser Gelegenheit im Namen der Organisation für 
die tatkräftige UnteI'stützung, die die spanismen 
Behörden bei der Errimtung der Bodenstation 
in Villafranoa g.eleistet haben. Gemeinsam mit 
dem Gener.aldirektor verwies ·er auf die Lehren, 
di.e man aus diesem Experiment für' c\ie' Durch~ 
führung von Zusammenarbeitsprojektcn'tiehen 
könne. . , 

Im Namen des Rates beglückwünschte der 
Vorsitzende die Exekutive zu diesem neuen :E:r­
folg des wi,ssenschaftlichen ·Progra1llms. Auf eine 
Frage der Delegation Belgiens, der sich die Dele­
gation des Vereinigten Königreichs. anschloß,- er~ 
klärte der Generaldirektor, daß Vork;ehrungen 
getroffen würden, um die Arbeit aerWis.sen­
schaftler in der Bodenstation zu erleicht,ern. 

Es wurde mitgeteilt, daß der Start von OTS 2 
am 20. April \ind der' Start von GEOS 2 im 
Juni 1978 stattfinden werden. 

2. GENEHMIGUNG DER PROTOKOLLE 
DER 21'. UND 22. TAGUNG UND DAMIT 
ZUSAMMENHÄNGENDE FRAGEN 

21. Tagung 

DisPtotokO'II der '21. T~,gung (ESA/C/MIN/21 
+add.1 bis 5) wurde genehmigt. 

22. Tagung 
... ,' 

Die ·Exekutive: (Herr Kenedi) gab bekannt; .daß 
Abs. 4 auf Seite 14: auf Antrag der Delegation 
Deutschlands :wie .folgt lauten soll: "Die Dele-
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gation Deutschlands gab' voraib folgende Erklä­
rung ab . ; . " 

Die Delegation Dänemarks heantragte folgende 
l\nderung von Ahs. 4 auf Seite 11: "... sie 
fügte- hinzu, ihre Behörden' könnten sich für 
eine Beteiligung an einem oder mehreren Prü­
grammbestandteilen entscheiden, vorausge­
setzt ... 

Auf Antrag der Delegation der Niederla~de 
wurde Abs. 3 auf Seite' 9 wie fülgt geändert: 
"Die Delegation Deutschlands erklärte, sie habe 
nicht die Absicht, sich an,dieser Finanzierung zu 
beteiligen; die Delegation der Niederlande gab 
unter den gegenwärtigen Umständen dieselbe 
Erklärung ab ... " 

Die Delegation Belgiens verwies auf ESAICI 
MIN/22, add. 3. 

Der Generaldirektor teilte der Delegation der 
Niederlande mit, daß das am Ende, von Punkt 7 
erwähnte Informationsdokument zurzeit vor­
bereitet und auf einer der nächsten Ratstagungen 
vorgelegt werde. 

Mit diesen Änderungen und Bemerkungen 
wurde das ProtokOill der 22. Ta.gung (ESA/CI 
MIN/22 + add. 1 bis 4) genehmigt. 

3. PROGRAMMANGELEGENHEITEN 

3.1' Nachrichtensatellitenprogramm 

daß sie Teile enthalte, die mit Zweidrittelmehr­
heit genehmigt werden können; während' andere 
Einstimmigkeit erfordern, nicht' als angenommen 
betrachten,sO'lange sie i:hre Stimmt; nicht ahgege­
ben habe. Außerdem sei sie nicht damit einver­
sta~den, daß man ",on ihr eine Entschddung bis 
20. März verlange. ' 

Der Generaldirektor, erwiderte, es seien die 
anderen Delegationen, die sich damit einverstan­
den erklärt hätten, die Stimmabgabe der deut­
schen Delegation bis 20. März abzuwarten: 

Erweiterung des Marots-Progratp.ms 

Der Vorsitzende forderte die D~egationen auf, 
sich mit der Erweiterung des Marots-Prügramms 
auf der Grundlag,e von ESNC(78')14, ,add. 2 '+ 
cürr. 1 (nur fra.nzösisch) und cürr. 2 (nur eng-
li,sch) zu hefassen. ' 

Die Delegatiün Frankreichs erklärte, sie sei be­
reit, den Erklärun!;'Sentwurf anzunehmen; er 
müsse jedoch diesdben' Bes~immungen' 'wie die 
Entschließung ü:ber ECS für den Fall enthalten, 
daß zwischen der Organisatiün ,und ,Interim­
-Eutelsat keine Ei~igung zustatlde küm~e. 

Die Delegation des Vereinigten Königreichs 
schlüß sich diesem Verlangen an und behielt sich 
ihre Haltung, hinsichtlich der Zuürdnung der 
Küsten des Trägers für Marüts A ausdrücklich 
yür. 

Nach dem Bericht [ESA/C(78)14 + add. 1 Der Generaldirektür hat die Delegationen, zu 
+ add. 2 und cürr. 1 und 2 + add. 3 und 4] den AIliSätzen in Anlage' I z.u ESNC(78)14, 

", des Vürsitzenden des JCB (Herr Mallett, Ver- add. 3 Stellung zu nehmen .. Er fügte hinzu, daß 
einigtes Königreich) gab die Delegation Deutsch-die für ECS in bezug auf die Stimmabgabe 
lands die in Anlage II wiedergegebene Erklärung der Delegation Deutschlands vereinbarten Maß-
ab. ' nahmen auch in diesem FaLI für Deutsmlandund 

ECS aum Dänemark gelten. .' , 

Nach elen Berichten [ESA/C(78)14, acid. 5, Die DelegatiünDeutschlands nahm auf Z. 4 a 
reY. 2 und ESA/JCB{78)WP/2, rev. 1] des Vor- vün Anhang B zu ESA/C(78)14, aCid. 2 Bezug 
sitzenden des JCB {Herr MaUett, Vereinigtes und erklärte, daß dieser Text für ,sie eindeutig 
Königreich) über die vürausgegangene Sitzung die Anwendung vün Art. 37 Abs. 2 der Finanz­
dieses Aus5chusses, erklärte die Delegation Ita- ürdnung einschließe und' 'spätere Änderungen 
liens, ihr Ad-referendum-Votum ZUlll1 ECS-Pro- nun nichtig seien. Zur Sache behalte sie sich ihre 
gramm sei an fülgende Bedingungen geknüpft: Stellungnahme vor. ' 
Einerseits IlJüsse Einigung über die Finanzierung Die Delegatiün Italiens äußerte die Absicht, 
der H-SAT-Arbeiten, einschließlich des 20/30- die Erklärung vorbehaltlich einer Einig,ung ,über 
GHz-Geräts, für einen Zeitraum vün sechs Müna- ECS und der Erfüllung der vün ihr anläßlich 
ten süwie über die Einhaltung der sogenannten der Abstimmung über dieseS Prügramm genann­
,,920f0-Regel" in diesem Zusammenhang erzielt tenBedingungen anzunehmen. 
werden; anderel1seits müsse Einvernehmen über " 
die Erweiterung des Marüts-Progr,amms auf der Die Delegation der Niederlande verwies' auf 
Grun<Hag,e vün Anlage I zu ESA/C(78)14, add. 3 die Schwierigkeiten und das l;mgwierige Verfah­
erzielt werden, und schließlich müsse die Inan- ren, das in ihrem Land erf6rderlich wäre, falls 
griffnahme des ASTP..,Ptügramms beschlüsssen man eine Erklärung wähle,dyshalb würde sie es 
werden. vorziehen, wenn man stat~dessen die ursprüng~ 

Die Delegatiün Deutschlands. nahm auf die liche Vereinbarung abändhn würde. 
beiden Berichte des JCB-Vürsitzenden Bezug und Die Exekutive (Dr. Kaftenecker) wies, dataüf 
meinte,,: sie könne die Entschließung ESAIJCBI . hin, daß derartige Änderungen nicht nur an den 
XX/Res: 1 (Final), rev. 1 angesichts der Tatsache, Anlagen vürg,enommen werden könnten, sün-
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dem sich auch auf die Vereinbarung selbst er­
strecken müßten. 

Der Vorsitzende forderte die Del-egationen auf, 
auf der Grundlage der VorLage ESA/C(78)14, 
add. 2, rev. 1, die inder Sitzung verteilt wurde, 
Stellung zu nehmen. Er betonte, falls Deutsch­
land nicht inder vereinbarten Frist einen posi­
tiven Beschluß fa'sse, würde sich, da diese Mög­
lichkeit in der Vorlage nidlt vorgesehen sei, eine 
neue Situation ergeben, und alle Delegationen 
hätten das Recht, ihre Haltung zu überprüfen. 

Der Rat genehmigte den Wortlaut der Erklä­
rung des Vorsitzenden auf Seite 1 von ESAI 
C(78)14, a1dd. 2, rev. 1, wobei die Delegation 
Deutschlands sich ihre Stellungnahme vorbe­
hielt. 

Der Vorsitzepde fragte sodann, welche Dele­
gationen bereit seien, die Erklärung ESA/CI 
XXIIIIDee. 1 anzunehmen. 

Die Delegation Belgiens teilte mit, isie nehme 
die Erklärung an, vorausgesetzt, Deutschland 
entscheide sich positiv; sei dies nicht .der Fall, so 
behalte sie sich vor, ihre Hahung zu überprüfen. 
Da sie von ihrer Regierung nicht speziell beauf­
tragt worden sei, sich ,in ihrem Namen zu binden, 
nehme sie ad referendum Stellung. 

Die Delegation der Niederlande, die aus den 
gleichen Gründen ebenfalls ad lieferendum Stel­
lung na.hm,erklärte, sie sei mit dem Geiste IUnd 
dem Inhalt der Erklärung völlig einverstanden, 
sei aber nidlt in der Lage, sie förml·ich anzuneh­
men, solange das von ihr bereits erwähnte juri­
stischeProblem nicht gelöst wOliden sei. 

Die Delegation der Schweiz hob hervor, daß, 
wenn vorgesehen sei, daß sie 3,33°/0 der Indu­
striearbeiten erhalte, ohne Beiträge zu leisten, 
dies einen Ausgleich für andere Tätigkeiten dar­
stelle. 

Die Delegation Norwegens, die einige Zweifel 
hatte, ob es rea,Jistisch sei, ihrer Industr·ie 1,23°/0 
der Arbeiten zuzuweisen, teilte mit, sie nehme 
die Erklärung ad referendum an. 

Die Delegationen Frankreichs, des Vereinigten 
Königreichs und Schwedens nahmen die Erklä­
rung an; ,die Delegation Spaniens nahm die Er­
~lärung als Teil eines Gesamtprogramms an; die 
Delegation Italiens nahm die Erklärung mit den 
von ihr bereits bei ECS gesteHten Bedingungen 
ebenfa;lls ad r,eferendum an. Die Delegation Dä­
nemarks erklärte, sie wolle an diesem Programm 
nicht teilnehmen. 

H-SAT ~ sechsmonatiges Studienprogramm 

Der Vorsitzende hob Ihervor, daß der Erklä­
rungsent;Wlurf ESA/C/XXIII/Dec. 2 keine deut­
sche ßeteiligung vorsehe; sollte die deutsche De-

legation bis 20. März eine positive Antwort 
erteilen, müßte die Erklärung wie ,in Z. 11 d vor­
gesehen entsprechend angepaßt werden. 

Die Delegation Belgiens gab bekannt, Sie 
nehme die Erklärung ad referendum an, da sie 
einerse~ts von ihrer Regiel"Ung nicht beauftragt 
worden sei, sich in der Sitzung in ihrem Namen 
zu binden, und sich andererseits ihre Stellung­
nahme hinsichtlich der späteren Anwendung der 
,,92D/o-Regel" vorbehalten wolle, faas Deutsch­
tand sich am künftigen Programm nicht betci­
li~e. 

Die Delegation der Schweiz nahm die Erklä­
rung an; ihr wurde vom Genera:ldirektor bestä­
tigt, daß die Arbeiten nach Maßgabe von An­
lage VI Z'll ESA/C(78)14, add. 1 finanziert wür­
'den, man jedoch die Kosten und die geographi­
sche Verteilung der Arbeiten des eigentlichen 
Programms noch nicht vorhersehen könne, da 
die sechsmonatigen Studienal'beiten ,gerade dazu 
beitragen sollen, diese Punkte zu klären. 

Der Beobachter österreichs teilte mit, daß die 
Z!uständigen österreich·ischen Stellen die Absicht 
hätten, im Laufe der nächsten Wochen eine Ent­
sdleidung zu treffen. Der Beobachter Kanadas 
gab bekannt, daß eine kanadische Beteiligung an 
den vorläufigen Al'beiten nicht vorgesehen sei. 
Die Delegation Irlands nahm diese1be Haltung 
em. 

Die Delegation Deutschlands wies darauf hin, 
daß sie nicht ,in der Lage sei, Stellung zu neh­
men. 

Der Direktor für Planung und künftige Pro­
gramme bestätigte der Delegation Italiens, daß 
die vorgesehenen Arbeiten gemäß der in der Sit­
zung verteilten Vorlage ESA/C/XXm/WP/2 sich 
zum Teil auf ,das 20130 GHz-Experiment er­
'streckten, mit einem italienischen Beitrag von 
20% • Die Delegation Italiens nahm aus den von 
ihr bei der Abstimmung über ECS dargelegten 
Gründen ad referendum Stellung. Die Delegation 
Spaniens nahm vorbehaltlich einer Einigung über 
das ASTP-Programm ebenfalls ad referendum 
SteHung, wobei sie auf die beträchtlichen Schwie­
rigkeiten verwies, die für die ,spanischen Behör­
den entstünden, wenn sich Deutschland am end­
gültigen Projekt nicht beteiligte. Die Delegation 
der Niederlande stimmte dem Inhalt des Ent­
wurfs zu, verwies jedoch auf die jurj,stiJschen 
Schwierigkeiten, die er v,erfahrensmäßig in ihrem 
Land aufwerfe. 

Die Delegationen Dänemarks, Frankreichs und 
Schwedens nahmen die Erklärung an; auch die 
Delegation des Vereinigten Königreichs nahm 
sie an, hatte jedoch gewisse Zweifel, ob es möglich 
s,ei, wie vorgesehen etwa 10% der Arbeiten an 
die britische Industrie zu vergeben. 

2 
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ASTP-Programm 

Der Rat -fordert den JCB auf, sich ,in seiner 
nächsten Sitzung mit dem Inhalt und den Durch­
führungsmodalitäten des Programms zu befas­
-sen. 

3.2 Ariane 

a) Institutioneller Rahmen für die Prodllk­
tionsphase 

Die Exekutive (Herr Orye) gabeme Einfüh­
rung zu ESA/C(78)19. 

Die Delegation Spaniens teilte mit, sie könne 
in der Sitzung nicht förmlich Stellung nehmen, 
könnte jedoch .ihre grundsätzliche Zustimmung 
geben. Si,e wünschte, daß man in Z. I des Erklä­
rungsentwurfs von "der Fertigung und dem Start 
,einer Serie von höch'stens 6 Trägern" sprech,e. Sie 
zeigte 'Sich rel'ner darüber erstaunt, daß kenne 
Bestimmungen hin~ichtlich der finanz;iellen Be­
te!I.igungder Unterzeichnerregier,ung vorg,esehen 
selen. 

Die Delegation Deutschlands verwies auf die 
allgemeine Erklärung, die sie unter Punkt 3.1 *) 
abgeg,ebenhabe, und schloß sich den spanischen 
Bemerkungen an, wobei sie daran erinnerte, daß 
sie nicht inder Lage sei, .in der Sitzung Stellung 
zu nehmen. Ihres Erachtens müsse sich die An­
zahl der Träger der Markteinführungsserie direkt 
nach der Anzahl ,der Nutzerprogramme richten. 

Der Generaldirektor hob hervor, daß die so­
fortige Ermächtigung zur Bindung von 21 Mil!. 
RE unerläßlich sei, um den Mittelbedarf der 
Firmen zu decken, wenn man den Starttermin­
plan einhalten wolle. Angesichts der Dringlichkeit 
und der Schwierigkeit, inder Sitzung einen Bei­
tragsschlüssel zu vereinbal'en - wa~ spätestens 
his 30. Juni 1978 gesch,ehen müsse - sollte 
der Rat einen Beitragsschlüssel wählen, der dem 
Beitragsschlüssel des _ Entwicklung,sprogramms 
möglichst nahe komme., Es sei hervorzuheben, 
daß die Unterzeichnerregierungen, wenn sie dem 
Erklärungsentwurf -zustimmen, keinerlei Ver­
pflichtungen über den 30. Juni 1978 hinaus ein­
gingen, faUs 'bis 'dahin keine Einigung über den 
endgültigen Beitragsschlüssel -erzielt worden sei. 

Die Exekutive (Herr Orye) teilte der Dele­
gation Belgiens mit, daß sich der Ausgabemittel-_ 
bedarf für 1 Q78 auf 17,6 Mill. RE belaufe, wobei 
sie ,darauf hinwies, daß der Vorschlag nicht unbe­
dingt ibedeu'lle, daß ,ore Mitgliledstaatlen Beitrags­
zahlungen zu leisten hätten. 

Die Delegation Italiep:s, die .di~ -v:erspitete Ve;-­
teilung der Vorlage bedauerte, schloß sich der 

,:.) Siehe Anlage 1I 

spa,nischen Et'1klärung an und vertrat die Auf­
fassung, daß es vorzuziehen wäre, nicht sofort 
Stellung zu ne4men. 

Die Delegation Frankreichs unterstützte die 
Ausführungen des Generaldirektors hinsichtlich 
der Dringlichkeit einer Entscheidung über die 
vorläufige Finanzierung und erklärte, der erste 
Beschluß, den ,der Rat zu fassen habe, betreffe 
,das Fernmeldeprogramm, das eineunerläßEche 
Vorbedingung für jegEchen Fortschritt beim 
Ariane-Programm sei. Dieses Ausführungen wur­
den von der Delegation der Niederlande unter­
stützt, die anregte, die vorgeschlagene EntJSchei­
dung dementsprechend zurückzustellen. Die Dele­
gation Deutschlands bemerkte, man dürfe die 
Verschiebung ,der Entscheidung über Ariane nicht 
negativ auslegen und könnte sie übrigens mit der 
verspäteten Verteilung der Vorlage rechtfertigen. 
Der Generaldirektor wandte sich gegen _ diese 
Auffassung und hob hervor, daß die Vorlage 
ESA/C(78)19 einen erneuten V'ersuch ,darstelle, 
die schwebenden Probleme zu regeln,- ,deren 
L~sung schon zu lange hinausgeschoben worden 
'seI. 

Die Delegation Spaniens vertrat die Auffas­
sung, daß ein Beschluß über ein so formelles 
Dokument, wie es ,die Erklärung sei, angesichts 
der beim Programm noch fortbestehenden Un­
sicherheiten schwier;ig wäre, und schlug vor, der 
Rat möge eine Entschließung annehmen, in der 
der Generaldirektor ermächtigt würde, den vor­
gesehenen Betrag zu binden, uin die Schwierig­
keiten im industr,iellen Bereich zu vermeiden, 
die sonst zu erwarten wären. 

Die Delegation Frankreichs, der sich die Dele­
gation Belgiens anschloß, for,derte die Exekutive 
auf, finanzielle Bestimmungen anhan.d der ge­
planten Arheitsv,erteilung vorzuschlagen und eine 
spätere Berichtigung anhand des endgültigen 
SchlüsseLs vorzus·ehen. . 

Bin Entschließungsentwurf über die vorläufi­
gen Maßnahmen zur Finanzierung der Ariane­
Markteinführungsserie (ESA/C/XXIII/WP/1) 
wUl'de ,in der Sitzung verteilt. 

Der Generaldirektor erklärte der Delegation 
Dänemarks, der Grund dafür, daß der Entwurf 
für ihr -Land w,eder IBeiträge noch Indust~ie-­
arbeiten vOl1sehe, liege, .ausschließlich in der Art 
dieser Arbeiten, :die sich im wesentlichen auf 
Gerät mit l~ngen Lieferfr,~sten erstreckten, von 
denen keines die dänische Industrie hetreff-e. ' 

Die Delegation Dänemarks teilte mit, 5ie sei 
in der Lage, ihr,e BeteiIigung am Programm der­
Produki:ionsphaseauf 0,80/0 zu erhöhen, und 
hoffe, daß Arbeiten . entsprechenden Umfangs 
an die ,däni,sche Industrie vergeben :werden. 

Die Delegation Frankreichs forderte'-den Rat 
auf, dem Ariane~Programmrat einen Auftrag zu 
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erteilen, ,der es dem Rat gestatte, die erforder-! Der Rat forderte den Ariane-Programmrat 
lichen Beschlüsse anläßLich des zweiten Teils der I auf, die Angelegenheit in der Sitzung am 
23. Ratstagung zu fassen. 22. März zu ,überprüfen, damit ,der Rat im 

Auf verschiedene Fragen des Vorsitzenden des 
Ariane-Programmrats hinsichtlich der deutschen 
Ahsichten betonte die Delegation Deutschlands 
erneut, daß die Lösungen, die für die wichtig­
sten noch offenen Probleme gefunden werden 
müssen, ihres Erachtens miteinander verknüpft 
seien. Sie haben die Absicht, mit den betreffen­
den Delegationen konstruktive Besprechungen zu 
führen, um Fortschritte zu erzielen. 

Der Generaldirektor hob hervor, daß die für 
die Ariane-Produktionsphase zu treffenden finan­
ziellen Vorkehrungen äußerst komplex seien 
und dringend vorläufige Maßnahmen ergriffen 
werden müßten -die übrigens nichts mit der 
Entscheidung über die Anzahl der cU bauenden 
Träger zu tun hätten - wenn man schwerwie­
gende Auswirkungen auf die Satellitenpro­
gramme der Organisation vermeiden und die 
Glaubwürdigkeit Europas in den Gesprächen mit 
anderen potentiellen Nutz,ern erhalten' wolle. 

Die Delegation Deutschlands w.ies darauf hin, 
daß sie gerne eine zusätzliche Bedenkzeit hätte, 
worauf der Vorsitzende feststellte, daß es in 
Anbetracht, der ihr beim Fernmeldeprogramm 
gewährten ,Frist logisch sei, w,enn sie nach dem 
20. März Stellung, nehme. 

Der Vorsitzende bat die Delegationen, kurz 
und unverbindlich mitzuteilen, ob sie in der 
Lage wären, bald einen Beschluß zur über­
schreitung des 100o/0-Plafondsim Spacelah-Ent­
wicklungsprogramm bis auf 120% des ursprüng­
lichen Finanzrahmens zu fassen. 

Die Delegation Belgiens erklärte, sie könnte 
nur insoweit zustimmen, als zusätz,liche Mittel 
zur Deckung der Ausgaben erforderlich seien. 
Die Delegation Frankreichs gab bekannt, sie 
wäre bereit, dieser überschreitung zuzustimmen, 
faUs die ander,en Deleg,ationen bei anderen Pro­
grammeneine konstruktive Haltung einnähmen. 
Die' Delegation des Vereinigten Königreichs 
führte aus, die Angelegenheit müsse bedacht 
wer,den, und sie müsse zuvor sämtliche Verpflich­
tungendes Vereinigten Königreichs in bezug auf 
die übrigen, Programme kennen. 

Die Delegation Italiens verwies auf daJS Inter­
esse der italienischen Behörden am Space:lab­
Programm, bedauerte 'jedoch den - trotz des 
hohen Beitrags anteils - geringen industriellen 
Rückfluß Italiens in diesem Bereich. 

Als Beweis ,ihres guten Willens erklärte die 
Delegation Spaniens, sie verzichte auf den von 
ihr zuvor gestellten Antrag, sämtliche finanziel­
len Verpflichtungen Spaniens genau zu kennen, 
bevor Programmentscheidungen getroffen wer­
den. 

zweiten Teil seiner 23. Tagung Stellung nehmen 
kann. 

b) Ratsentschließung über die Finanzierung 
des CSG nach 1980 

Di.eser Tagesordnungspunkt wird im zweiten 
Teil der Tagung behandelt. 

3.3 Ariane L02-Experiment "Firewheel" 

Der Direktor für Planung und künftige Pro­
gramme gab eine Einführun-g zu ESA/C(78)15. 
Die Delegation Deutschlands, die den Vorschlag 
voll untersnützte, erklärte, ihr liege daran, daß 

· die größtmögliche Zahl von Wissenschaftlern 
an ,diesem Vorhaben beteiligt werde, und hob 
hervor, ,daß sie ohne größere finanzielle Auf-

· wendungen an den Beobachtungen tei'lnehmen 
könnten. 

Der Direktor für Planung und künftige Pro­
gramme, der diese Ausfühmngen unterstützte, 

· wies darauf hin, daß ,das MPI französisch·en Wis­
senschaftlern ein Angebot bezüglich der Integra­
tion eines der Subsatelliten gemacht habe, und 

'bemerkte ander.erseits, daß _ die Benutzung des 
Observatoriums der ESO beabsichtigt sei. 

Die Exekutive (Herr Orye) bestätigte dem 
Vorsitzenden des Ariane-Programmrats, daß die 
vorgeschlagene Nutzlast keine technischen Risi­

'ken aufweise, die das ordnungsgemäße Funktio­
nieren des Träger,s beeinträchtigen könnten. 

Der Rat genehmigte einstimmig die Mitfüh­
,rung des Experimente$ "Firewheel" beim ,Flug 
L02 vorbehahlich der Zustlimmung des Ariane­

:0 Programmrats. 

3.4 Verwendung der SIRIO-Plattform für eine 
meteorologische und eine geodätische Mission 

Der Direktor für Planung und künftige Pro­
gramme gab eine Einführung zu ESA/C(78)7. 

Die Delegation der Niederlande wollte wissen, 
welche Begründung es dafür gebe, ,das SIRIO 2 
bei Ariane L04eine unentgeltliche Startmöglich­
keit geboten werde, während man übere,ingekom­
men sei, für den gleichen Start Marots A relativ 
hohe Kosten anzulasten. Sie wollte ferner wissen, 
um welche Art von Af1beiosgruppen es sich unter 
z. 4 der Vorlage handle. 

Der Direktor für Planung und künftige Pro­
gramme erklärte, daß es sich für ,das Experiment 
LASSO um die Arbeitsgruppe "Solarsystem" 
handle und für die MDD-Missionum die Ar­
beitsgruppe "Weltraummeteorologie"; er wies 
ferner dal'iauf hin, daß die Unterbringung als 
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untere Passagiernutzlast unter Verwendung des 
SYLDA-Systems für einen Satelliten gewisse Risi­
ken mit sim ·bringe; was die Umlage der Kosten 
des Starts L04 betreffe, so sei es Same des Rates, 
einen Besm'luß zu fassen. 

Die Delegation des Vereinigten Königreichs 
nahm zu ·di·cser AngeLegenheit ebenfalls Stellung 
und meinte, daß der SPC und der Programmrat 
für .das Wettersatellitenprogramm eingesmaltet 
werden müßten, falls die Organisation dieses Pro­
gramm ,durmführe. Sie bedauerte in diesem Zu­
sammenhang dLe Absmaffung des ]PPC, da nun 
kein Gremium mehr mit der überwamung der 
allgemeinen Studien ,der Organisation betraut 
sei. 

Der Generaldirektor wies darauf hin, daß der 
Auftrag des SPC die ZUSltän.digkeiten ,dieses Gre­
miums nimt ,auf das obligatorisme wis~ensmaft­
lime Programm besehränkeund daß es Same des 
Rates sei, sim mit den allgemeinen Studien der 
Organisation zu befassen. Die Zuständigkeit des 
Meteosat-Programmrats sei per definitjonem auf 
dieses Programm hesmränkt und könne sim 
daher nimt auf das Vorhaben SIRIO 2 erstrek­
ken. Ganz .allgemein sei ,daran zu erinnern, daß 
die Delegationen mit der Annahme des neuen 
übereinkommens die Absicht bekundet hätten, 
die Existenz eines Programmrats zu beenden, 
w:nn .das betreffende Programm abgeschlossen 
sei. 

Der Direktor für' Planung und künftige Pro­
gramme bestätigte, daß entsprechend dem 
WUnsdl ,des Vorsitzenden des Meteosat-Pro­
gramm rats (Professor Knudsen, Dänemark) der 
dem MDD-Experiment gewidmete Teil des 
SIRIO-2-Vorhabens informationshaLber diesem 
Gremium vorgelegt werde, da zwismen dieser 
Mission und dem Meteosat-l- und -2~System ein 
enger Zusammenhang bestehen könnte. 

Die Delegation Deutschlands gah dem Wunsm 
Ausdruck, man möge 'eine gJ."lündlime Studie 
tiber den tatsäm1imen Nutzen des MDD-Expe­
rimentsdurmführen, an der Idie interessierten 
Wetterdienste und Post- und Fernmeldeverwal­
tungen im Hinblick auf eine spätere übertra­
gung der V,era,ntwortlimkeiten aktiv beteiligt 
werden sollten. 

Auf· eine entsprechende Bemerkung der Dele~ 
gation der Niederlande wurde bestätigt, daß die 
Mitgliedstaaten, die nimt am Meteosat-Programm 
teilnehmen, speziell aufgefol"ldert würden, den 
Sitzungen ,cre.s Programm rats beizuwohnen, wenn 
er ,sim mit dem SIRIO-2-Vorhaben :befasse. 

Die Delegation Frankreichs, die ihr Interesse 
an ,den in Aussimt genommenen Experimenten 
bekl,mdete, hob jedoch hervor, daß das Vor­
hahen mit einer Reihe von Un.simerheitsfakto­
ren behaftet sei, zu denen u. a.die Frage ge­
höre, ob das SYLDA-System lr,echtzeitig zur 

Verfügung stehe, da dessen Entwicklung erst in 
Angriff genommen werden könne, wenn die Be­
schlüsse über die Ariane-Produktionsphas,e gef:aßt 
worden seien. 

Der Rat nahm die Vorlage ESA/C(78)7 und 
die Ausführungen der Delegationen in der Sit­
zung zur Kenntnis. 

4. FINANZIELLE ANGELEGENHEITEN 

4.1 Entwurf einer Ratsentschließung über 'die 
Berichtigung der Beiträge wegen Wechselkurs­
schwankungen 

4.2 Entwürfe von Ratsentschließungen über 

a) das Gesamtfinanzvolumen 1978-1980 und 
das vorläiufige GesamtfinanzvO'Lumen für 
1981-1983 

b) das Ausgabenvolumen ,für die Rechnungs­
jahre 1978, 1979 und 1980. 

Die Prü.fungdieser bei'den Tagesordnungs­
punkte wurde auf ·den zweiten Tei;lder 23. Ta­
gung verschoben. 

4.3 Entwurf einer Ratsentschließung über die 
I 

Haushaltspläne für 1978 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wurde. die 
Prüfung d,ie.ses Tagesordnungspunktes ,auf den 
zweiten Teil der 23. Ratstagung verschoben. 

Der Vorsitzende forderte die Exekutive infol­
g·edessen auf, einen Entschließungsentwurf über 
die Anwendung des Verfahr,ens der provisori­
sm,en Zwölfte! für die Haushaltspläne der obli­
gatorischen Tätigkeiten sowie die Hausihaltspläne 
der Programme Earthnet und Spacelab-Nutzung 
für 1978 vorzulegen [ESA/C/XXIII/Res, 6 (Ent­
wurf»). 

DiJe Exekutive (Dr. Frank) gab eine Einfüh­
rung zu ESA/C(78)18, Die Delegation Dänemarks 
erkolärte, .sie stimme dem Entschließungsentwurf 
zu, machte jedoch einen Vorbelhah hinsichtlim 
des Haushalts ,der Programme Spacelah-Nutzung 
(SLUP) und Earthnet, wohei sie erneut dem 
Wunsm Ausdruck gab, E:arthnet möge in den 
Allgemeinen Haushalt einbezogen werden. 

In Erwartung der wichtigen Beschlüs.se, die zu 
einigen aJs vorrangig betrachteten Programmen 
gefaßt werden müssen, stimmte die Delegation 
Frankreichs Idem Entschließungsentwurf mit 
einem Vorbehalt in bezug 'auf ,die Programme 
Earthnet und SLUP ebenfalls zu. 

Die· Delegation des Vereinigten Königreichs 
legte ebenfalls einen Vorbehalt z,um SLUP-Haus­
halt ein. Die Delegation Belgienslegte einen Vor­
behalt zu den Programmen Earthnet und SLUP 
em. 
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Mit die~en Vorbehalten genehmigte ·der Rat 
einstimmig dLe Entschließung ESA/C/XXIII/ 
Res. 6 

4.4 Entwurf einer Ratsentschließung über die 
Jahresrechnung 1976 

5. TELEMETRIE- UND BAHNVERFOL­
GUNGSST A TIONSNETZ - ZWISCHENBE­
RICHT üBER DIE AUFSTELLUNG DER 
PLÄNE FüR DIE ZUKUNFT 

6. DAS INTERNATIONALE POTENTIAL 
UND DIE ANLAGEN DER ORGANISATION 
FÜR DIE DURCHFüHRUNG DER PRO­
JEKTE 

7." INTERNATIONALE ANGELEGENHEI­
TEN UND RECHTSFRAGEN 

7.1 Versuchsprojekt für schnelle Datenübertra­
gung über Satelliten 

7.2 Abkommen zwischen der deutschen Regie­
rung und der' EWO über soziale Sicherheit 

bart, die Probleme im Zusammenhang mit der 
Struktur <der Ot'ganisation auf die 'tagesordnung 
der 24. ~tstagung ZIU setZlen, dLe am 25. und 
26. April 1978 ·in Paris soattfin,det. 

Am Nachmittag des 7. April finlclet in Paris 
eine Sitz.ungdes Ratsbüros ,statt. 

9.2 Sonstige Angelegenheiten 

Der Vorsitzende bat klie DeLegationen, sich, 
wenn i'rgend möglich, an ,die 'Bestimmungen Icles 
ESRO-über,einkommens zu halten, daß jeder 
Mntlglied~u3Jt ,in der SitzUing durch zwei Dele­
gierte vertl1eten wird, denen Berater zur' Seite 
stehen. 

Annexe I 

AGENCE SPATIALE EUROPEENNE 

CONSEIL 

Liste des participants 

President: Dr W. Finke (Allemagne) 

7.3 Entschließung des Europarates betreffend ALLEMAGNE 
die EWO 

7.4 Bericht der IRAG - insbesondere Bezie­
hungen zu Rumänien 

Die Behandlung dieser Tagesordnungspunkte 
wurde aulf Iden zweiten' Teil :der 23. RaTJStagung 
verschoben. 

8. RÜCKTRITT DES ESTEC-DIREKTORS 

Der Rat na;hm den Rücktritt des ESTEC-Di­
rektors gemäß ESAlC(78)R/1 an. 

Die Delegation der Niederlande Ibeda;uerte, daß 
es den Delegierten, die dies gewünscht hätten, 
wegen Ider Verschiebung d;er Ratstlagung nicilt 
möglich gewesen sei, an dem Empfang anläßlich 
des Ausscheidens von Dr. Ber.glwis teilzu.n,ehmen. 
Der Generaldirektor teilte mit, 'er habe Doktor 
Bergthuis in seinem eigenen Namen sowie im 
Namen seiner Mitarbeiter und im Namen des 
ganzen R1ates sein ,Bedauern ausgesprochen. Der 
Vorsitzende ·dankte demausschddenden ESTEC­
Direktor im Namen des Rates noch einmal für 
seine Mitarbeit in 'der Orglanisation und wünschte 
ihm vid Erfdg für seine künftige Tätigkeit. 

9. SONSTIGES 

9.1 Sitzungstermine 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wurde verein­
bart, daß '<Iie 23. Ratstagung am 6. und 7. April 
1978 fortgesetzt wird. Es wurde ferner verein-
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IRLANDE 

M.Finucane 
M. Lalor 

ITALIE 

M. Broglio 
M. de Leo 
M. Magliano 
M. ß.ianchd 
M. Sciubba 

PAYS-Bas 

M. Goedhart 
M. Schuddeboom 
M. Flinterman 

ROYAUME-UNI 

M. MaUett 
M. Risoone 
M. Alston 
M. Loebell 

SUEDE 

M. Hakansson 
M. Stiernstedt 
M. Anggar-d 
M. Engström ' 

SUISSE 

M. Creola 
M. Quinche 

OBSER V A TEURS 

AUTRICHE 
M. Lothaller 

CANADA 
M. Wagner 

NORVEGE 
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EXECUTIF 
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delenburg, M. Van Reeth. 
MM. Frank, Kaltenecker, Orye 
M. Kenedi 

Anlage 11 

(Original: Deutsch) 

Erklärung der deutschen Delegation 

Mit Rücksicht auf die anstehenden wichtigen 
Entscheidungen hatte die deutsche Delegation 

eine Verschiebung der Ratstagung um vier Wo­
chen beantragt, um die notwendigen Klärungen 
für eine weitedührende Behandlung dieser 
Punkte zu ermöglichen. Nach Auffassung der 
deutschen Delegation 5tehen die folgenden Pro­
bleme .in engem Zusammenhang und können 
angesichts der untel'schiedlichen Interessenlage 
der Delegationen nur gemeinsam einer Lösung 
zugeführt werden. Die deutsche Delegation faßt 
ihren Standpunkt hierzu noch einmal wie folgt 
zusammen: 

1. T elekommunikations-Satelliten-Programm 

Dem Fernmeldesatel1~tenprogramm ECS 
steht die deutsche Delegation aus techno­
logrscher Sicht positiv gegenüber. Voraus­
setzung für eme ProgrammentscheiKiung 
ist jedoch eine verbindliche Nutzungszu­
sage von EUTELSAT, die noch nicht vor­
liegt. Die deutsche Delegation setzt sdch 
aktiv ,rur eine baldige EntscheilOOngauch, 
ihrer Postverwaltung ein, -an ,deren Votum 
sie :durch KabinlettsJbeschluß gebunden ist. 
Solange die Nutzerentscheidungen nicht ge­
fallen sind, ist für die deutsche D,elegation 
eine definicive ESA-EntscheiKiung nicht 
möglich. Sie widersetzt sich daher in die­
'sem StaldiUJm -auch Abstimmungen über 
solche Entscheidungen. Um bis zur endgül­
tigen Entsche~dungdie Industl'iekapazität 
nicht zu zerstören, hält sie eS andererseits 
für notwendig, das Verfahren. der Zwi­
schenfinan~ierung für längstens ein weite­
res ha~bes Jahr .fortzuführen. Daran w,ird 
sich die Bundesrepublik nach aemfür das 
ECS-Programm vor,gesehenen Schlüssel be­
teiligen. 

Für die deutsche Beteili.gung an MAROTS B 
gilt sinngemäß das für ECS Gesagte, je­
,doch zeichnet sich hier die positive Ein­
stelLung der Nutzer bereits wesentlich deut­
licher ab, .auch für ,die Deutsche Bundespost. 
Eine endgültige' Entsch'eidung über' MA­
ROTS B ist jedoch nur nach einer posi­
tiven Entscheidung über ECS möglich. Sie 
sollte dann unverzüglich herbeigeführt wer­
-den. 

- Für iden "Schweren Satelliten" befürwol'tet 
die deutsche Delegation einiC grundsätz­
liche ,überprüfung des Konzeptes mit dem 
Ziel, die Anzahl der Schritte his zu opera­
monellen Systemen zu vermindern und die 
bis ,dahJn aufz,uwendenden Entwjcklungs­
kosten zu verringern. Die deutsche Dele­
gation wird Vor,schläge hierzu in' abseh­
barer Zeit vorlegen und wÜl'de es begrüßen, 
wenn lauch die übrigen Mitgliedstaaten vor 
einer Ausarbeitung eines Vorschlags der 
ESA ähnlich verfahren würden. Dabei, 
sollte .auch die Frage der künftJigen Nut­
zung dieser Systeme geklärt werden. 
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2. ARIANE ESA zu vel'lstä'f'ken und Idi,e dafür erforderlichen 
Mittel - im wissenschaftlichen 'Programm unter 
ErhöhU'ng des bisher,igen P'1afonds ~ bereitrzu~ 
stellen. 

Einee1gene .europäische Trägerkapazität wir.d 
von der deutschen Dele.gation nach wie vor' für 
wichtig angesehen. ,Di,e deutschen Beiträge zur 
Entwicklung dieser K"pazität werden entspre­
chend den getroff.enen Absprachen für 1978 und 4. 
die folgenden drei Jlahre um mehr als 40% , ge­
genüber denen der v'ergangenen vier Jahre er­
höht. Sie werden in ihrer Höhe 10m noch von 
denen Frankreichs ühertroften. Die deutsche 
Dele.g<l!tion begrußt ,es,. ·daßdas Programm plan­
mäßig verläuft .. Sie erwaroet, .daß 'auch die bei der 
finanzieLlen Abwicklung aufgetretenen Meinungs~ 
unterschi.ede auf der GrunidLage der unveränder­

INFLATION UND WECHSELKURS 

Divergierende wirtschaftliche und monetäre 
Entwicklungen in und zwischen den· einzelnen 
Mitgliedsländern .und im Verlhältnis zu Drittstaa­
ten haben die ESA vor schw,ierigle Probleme ge­
stellt und sie schweren Belastungsproben ausge­
setzt. Bisher ist es nicht gelungen, zur Lösung 
dieser Prob1eme ,eine ,allgememgiiltige Formel zu 
finden. Ein vor JahresErist unternommener Ver­
such in dieser Richtung ist auf halbem Weg 
steckengeblieben und daher nach 'deutscher A.uf­
fassung im ganzen unv.:irksam, 

ten Bestimmungen des Arrangements .beseitigt 
werden. 

Zu,r Demonstration der Leistungsfähiglreit des 
Trägersystems ARLANE häLt ,die deutsche Dele­
g,ation ,eine. baldige Nut2lUng im Rahmen geeig­
neter ESA-Programme und andere Programme 
der Mitgliedstaaten nach den Bestimmungen der 
ESA-Kolwention für notwendi,g. 

Voraussetzung Ihj,efür ist ,allerdings 'eine ent­
sprechen'de -Entscheidung ,in den jeweiligen Nut­
zerprogrammen. W.eitere Voraussetzung ist, daß 
sich eine solche Demonstr,ation auf eine i,m Vor­
aus bestimmte Zahl von Trägern heschränkt. 

Unter denselben Voraussetz'ung,en ist die 
deutsche De1egationauch bel"'eit, ihre anteiEge 
Finanzierung der StartanJa'gen von Kourou auf 
der Grundlage des geltenden Vertr,ages in UnYer­
änderter Höhe für die Jahre weiterzuzahlen, in 
denen die vorgesehenen ESA-Starts &tattfinden, 
das heißt nach Iden gegenwärtigen Programm­
daten his längstens 1983. 

3. SPACELAB 

Die EntwickLung und Nutzung des Spacelab 
g,ehört nach deutscher Auffas9ung zu den Kern­
,stücken des europäischen Woeltraumpro.gra.mms. 
'Sie sichert den ,europäischen Län!dern die aktive 
Vel1bindung :wm Space Tr,anspor.tation System 
Ider NASA und den Zugang .zur bemannten 
Raumfahrt. 

Die deutsche Delegation erwartet, daß das 
SpaceLa:b-Progra.mm gemeinsam von allen Teil­

. nehmerstaaten ZIU Ende geführt wj,rd und die 
hiefür nötigen Entscheidungen so bald wie mög­
lich getmffen werden. 

p.arallel hie~u bedarf die Vorbereitung der 
Nutzung dieses neuen' Instruments wissenschaft­
licher ,und technistherForschung im Weltraum 
erhöhte Aufmerksamkeit. Ili,e deutsche' Delega­
tion befürwortet deshalb nachdrücklich, die' An­
strengungen in dieser Richtung im Rahmen der 

Die deutsche Del,egation hat sich jedoch geeig­
neten ,ad hoc-Lösungen nie verschlossen und ist 
auch g,egenwärtigbereit, im Interesse der euro­
päischen So1ildar.~tät einem Kompromißvorschlag 
zur Erleichtel"'Ung der Situation oeiniger Mitglied­
staaten zuzustimmen. Darüber hinaus unterstützt 

. sie die Bemühungen, auf der Grundlage eines 
Gutachtens zu einer umf,assenden Neuregetung 
zu gdangen, die mehr Beitragsgerechtigkeitund 
,eineau(;geglich,ener.e B,eihandlung der Wechsel­
kurs- und Inflationsprobl'eme zmm Ziel hat. 

Dies sind auf unserer Sicht die wesentlichen 
E1e:mente für eine Gesamtregelung der ·anstehen­
·den Fragen. Dahei wollen wir uns Anliegen 
anderer Delegationen :nicht verschließen, für die 
eine VeJ.'besserung des industrioellen Rückflusses 
vorranl'iig ,ist. Auchstrl.lkturelle Fragen und die 
Personal,entwicklung der Organisation sind in 
diesem Zusa,mmenhanlg zu erwähnen. 

Die deutsch.e Delegation erinn·ert dal1an, daß 
,die Bundesrepu'blik Deutlschla,nd zu den Staaten 
gehört, die die Konv,ention zur Gründung der 
Europä·i.schen Weltraumorganisation ESA bereits 
ratifiziert haihen. Die Bundesregierung hat das 
deutsche Weltraumprogl1amm weitgehend euro­
päisiert. Sie hat umfaJngreiche Finanzmittel rur 
Fortsetzung der Zus.ammenal"beit in diesem Rah­
men langfr,istig eingeplant. Alle überlegungen 
sind darauf gerichtet, auf diesem Wege euro­
päischer Kooperation voranzukommen. 

In diesem Geiste müssen .auch die erwähnten 
Probleme langegang'en 'l.iti.d Optionen offengehal­
ten werden. Die deutsch,e Delegation setzt ihre 
intensiven ;ß,ernÜlhungen um eine zügige Klä­
rung noch offener Fragen fort. Sie ist zu Ge­
sprächen über Lö&ungsmöglichkeit,en hereit. Der 
W,egfür kooperative Entscheidungen, von denen 
die europäische Zu~ammenarbeit lebt, muß ziel­
sorebig freigemacht werden. 
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ESAfCfXXIIIlDec. 1 
Paris, 1. März 1978 
übersetzung aus dem Englischen 
10. März 1978 

ERKLÄRUNG DER TEILNEHMER *) 
ZUR ERWEITERUNG DES MAROTS­

PROGRAMMS 

Die Vertreter der am MAROTS-Programm 
teilnehmenden Reg,ierungen Deutschlands, Bel­
giens, Spaniens, Frankreichs, Italiens, der Nieder­
lande, ,des Vereinigten Kön~greichs Großbritan­
nien und Nordirland, Norwegens und Schwe­
dens, die 3JIIl 1. März 1978 ~m Rat d,er Euro­
päischen Weltl"aumorganisat.ion zusammengetre­
nen sind-

EINGEDENK der Vereinbarung zwischen be­
Sl1immten MiJtg1i,edstaaten ,der Europäischen Welt­
raumforschungs-Organisation und der Euro­
päischen Weltraumforschungs-Organisation über 
die Durchführung des SeenavigationssarelLiten­
Programms MAROTS; 

EINGEDENK dessen, daß dieses MAROTS­
Programm den Entwurf, die Entwiddung, den 
Bau, den Start, den Betrieb eines ,experimentellen 
und voropenationdlen Seefunksatellitensystterm an 
einer Erdumlaufbahn umfaßt; 

IN ANBETRACHT der Tatsache, daß die 
Europäische Konferenz der Post- und Fernmelde­
verwaltung (CEPT) ihr Interesse daran bekun­
det hat, üher ein operationdIes Seefunbatielliten­
systiem Zu verfügen, das z,ur Errichtung eines 
weltweiten Systems im Rahmen der "INMAR­
SA T" genannten Organisa tion heitragen könnte; 

GESTüTZT AUF die vom EWO-Rat auf 
Ministerebene 3JIIl 15. Feber 1977 angenommene 
ErkläTung [ESAlC..;M{F.eber 77)Dec. 1]; 

GESTüTZT AUF die vom Rat der Organisa­
tion auf seiner 22. Tagung an'genommene Ent­
schließung über das Gesarntprogramm für Nach­
richtensatelliten (ESA/C/XXII/Res. S); 

GESTüTZT AUF das übel'leinkommen zur 
Gründung einer Europäischen Wel.traumol'lgan~­
sation, dasa,m 30. Mai 1975 zur Unterz,eichnung 
aufgelegt wurde -

I. BESCHLIESSEN gemäß der vorerwähnten 
Erklärung vom 15. Feber 1977, im Rahmen der 
EWO eine den Erforderniss,en der CEPT-Verwal­
tungen angepaßte Phase der Erw,eiterung des 
MAROTS-Programms in Angriff zu n,ehmen mit 
dem Ziel, das We1traumsegment Interim-,Eute\.s'at 
zur Verfügung lJU stellen. 

*) Die Stdlungnahmen der einzelnen Delegationen 
zu dieser Erklärung sind in Punkt 3.1 des -Protokolls 
der 23. Tagung (Teil 1) des EWO-Rates (ESAfC! 
MINIXXIII, Teil 1) näher beschrieben. 

II. BILLIGEN di~ ,in Anlage A dieser Ent­
sChließung enthaltene a·usfijhrliche Beschreibung 
dieser Phase. 

III. KOMMEN üBEREIN, daß die Teilneh­
mer die sich aus der Durchfülhirung dieser Phase 
ergebenden Kosten nach Maßgabe von Anlage B 
tragen. 

IV. ERKLKREN, daß ,andeI1e Mitgliedstaaten 
'der Organisation oder Nichtmitgliedstaaten an 
dieser Phase teilnehmen können. 

V. BESCHLIESSENfür den Fall, daß bis 
1. Oktober 1978 keine zufriedeIl6tellende Ver­
einbarung zwischen der Organisation und 
Interim-Eutelsat geschlossen wOI1den ist, daß diese 
Erklärung unwirksam wird, ,sofern die Teilneh­
mer nich,t mit doppelter Zweidr,itt~lmehrheit be­
schließen, das Programm fortzusetzen. Im Hin­
blick darauf ist in den 'betreff,enden Entwick­
lungsvertrag eine ,entsprechende Kündigungs­
klauselra.uf2iUnehmen. 

VI. STELLEN FEST, daß der B'eitragsschlüssel 
auf dem Grundsatz beruhen soll, daß hei den 
Teilprogrammen ECS und MAROTS-JErweite­
run'gsphase des Gesamtprogramms für NachI1ich­
tensateHiten diejenigen Teilnehmer, die in der 
Statistik des industriellen Gesamtrückflusses 
einen Rückflußkoeffizienten von mehr als 1 
hahen, einen industriellen Rückfluß von 92010 
erhalten sollen und der Rest zur Beseitigung 
des Ungleichgewichtes im ~ndustriellen Rückf'luß 
der ühri~en Mitgl~edstaaten dienen soll. Auf die­
ser Grundlage sind in Anhang B der vorlä.ufige 
Beitragsschlüssel und die entsprechende Arbeits­
verteilung festgesetzt worden. Die Beiträge wer­
den jährlich einmal überprüft und dem tatsäch­
lichen industriellen Rückfluß angeglichen, 'M>bei 
die gegenwärtig vorgesehenen vorläufigen Ar­
beitsanteile nicht v,erringert werden durfen. 

VII. FORDERN den Generaldirektor AUF, 
die erforderlichen Maßnahmen zu er,greifen und 
,insbesondere den Teilnehmern und dem Rat den 
Entwurf von Durchführungsvorschriften für die 
Erweiterungsp'hase des MAROTS-Programms 
zur Genehmigung vorzulegen. 

ANHANGA 

BESCHREIBUNG DER ERWEITERUNGS­
PHASE DES MAROTS-PROGRAMMS 

1. Erweiterung des MAROTS-Programms 

Um es den europäischen Post- und Fernmelde­
vel'Waltungen zu ermöglichen, hei Ausfall des· 
ersten MAROTS-5atellitenden Betrieb des See­
funkdienstes über Satelliten aufrechtzuerhalten, 
stellt die EWO fol.gendes bereit: 
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- eine zweite MAROTS-Flugeinheit, 
einen zweiten Träger und diezug,ehörigen 
Startdienste mit ,einem Ariane-Träg,er. . 

2. Zeitplan 

Der zweite Satellit wird Mitte 1981 startbe­
reit sein. Der Beschluß zur Durchführung des 
Starts wird unter Berücksichtigung der Verein­
barung zwischen der Organisation ,und Interim­
Eutelsat über ,den operat..ionellen Einsatz des 
MAROTS-Sactelliten gefaßt. 

3. Xnderung 

Die Z. 1 und 2 dieser Anlage können. vom 
Programmrat durch einstimmigen Beschluß ge-
ändert werden. . 

ANIiANG B 

FINANZIELLE BESTIMMUNGEN 

1. Fester Finanzrahmen 

a) Die über dacs in der Vereinbarung fest­
gelegte. MAROTS-Programm hinausgehende 
Erweiterungsphase wird innerhalb eines 
nach dem Preisstandvon Mitte 1977 und 
den Umrechnungskursen für 1978 errech­
neten Zlusät:dichen festen Finanzr>a.hmens 
34 MilL RE durchgeführt. 

Dieser Betrag von 34 Mill. RE gliedert sich 
in folgende Teilbeträge (Richtwerte): 

Vei"träg,e für das Welt­
raumsegment, Projekt-
und Betriebsteam ...... 25,7 Mill. RE 

- Erprobung und Check-
out ................. . 

- Bddenlbetrieb ......... . 
- Startversicherung ..... . 

2,7 M~II.RE 

2,6 Mill. RE 
3,0 Mill.RE 

iB 
DK *) 

F 
D 
I 

N 
NL 
E 

S 
CH*) 
GB 

B"hrag 
'/. 

0,14 

5,74 

13,29 

1,28 
1,22 

1,49 

0,34 

6,61 

69,89 

Arbeitsanteil 
('I. EW'opa) 

0,14 

0,55 
5,09 

11,75 

3,95 
1,23 

2,73 

0,62 

8,83 

3,33 

61,78 

*) Für Dänemark und die Schweiz ist bei der Be­
rechnung der Beiträge und Rückflüsse sowohl von 
einem Arbeitsanteil an ECS als auch an MAROTS 
ausgegangen worden, wobei jedoch lediglich Beiträge 
zu ECS ausgewiesen werden [Entschließung ESAlJCBI 
XXlRes. 1 (Final),rev. 1]. 

b) Dieser Schlüssel wird gemäß der Finanz­
ordnung der Organisation berichtigt,·um den 
Xnderungen in der industriellen Arbeits­
verteilung und der Entwicklung der geo­
graphischen Verteilung '<:les EWO-Gesamt­
programms für NachrichtensateHiten Redl­
nung zu tragen. 

3. Berichte der Organisation über die Vertrags­
und Finanzsituation 

Der GeneraJidirekillOr <der Organisation eI'teiLt 
die erforderlichen Weisungen für die Vorlage 
von Beridlten über den Stacnd und die geogra­
phische Verteilung der Arbeiten, die Beitrags­
a.briufe, die ,getätigten Ausgaben und die 'neuesten 
Gesamtkostenschätzungen gemäß den einschlägi­
gen Bestimmungien der F1nanzoI'dnung der Or­
ganisation und den vom Rat der Organisation 
angenommenen Bestimmungen über die regel­
mäßige Vorhlge von Berichten. Der General­
direktor gilbt einen regelmäßig fortzusdlfeihen­
den B,ericht über den Stand der Verträge und 
der jährLichen finanzieIlen V,erpflichtungen der 
Organisation heraus. 

b) Zu ,diesem Betflag kommt noch ein nach 
dem Preisstand von Mitte 1977 und den 4. 
Umrechnungskursen für 1978 'errechneter 
Betrag. von 18 Mill. RE für Startdienste 
hinzu. 

Finanzvorschriften 

a) Die bei der Durchführung des Programms 
durch die OrgalIliisation anfaHenden Kosten 
werden dem Prognammhaushalt zugeord­
net,der von der Organisation nach den 
.einsdllälgigen Bestimmungen ihrer Finanz­
ordnung eingerichtet und verwaltet wiro. 

2. Beitrags~chlüssel 

Die Teilnehmer tragen zur' Finanzierung der 
in Z. 1 genannten .Ausgaben nach einem Schlüs­
sel bei, der gemäß 'nachstehenden Bestimmungen 
aufgestellt wird: 

la) Der vorläufige Beitr.a,gsschlüssel rund die ent­
sprechende industrielle Al'beitsverteilung 
sind folgende: . 

b) Innerhalb des in Z. 1 Buchstabea ange­
gebenen Finanzrahmens verteilen sich die 
AJUsgalbemittel gemäß dem nachstehenden 
FäH~gkeitsplan, Ider für die Jahre 1979 und 
1980 verbindlich ist und für die Jahre 1981 
und 1982 Richtwer.te enthält und einmal 
jährlich auf den neuesten Stand gebracht 

3 
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wird,. um der Entwicklung der Preise und 5, Änderungsklausel 
.der Umrechnungskurse Rechnung zu tra­
g-en. 

J,hre 

Ausga:be­
mittel 

19i9 

4,6 

ESA/C/XXIII/Dec. 2 
Paris, 1. März 1978 

1980 

14,8 

übersetzung aus dem Englischen 
10. März 1978 

1981 

11,1 

EUROP1USCHE WELTRAUM'" 
ORGANISA nON 

1982 

0,5 

ERKLÄRUNG DER TEILNEHltfE:R.*) AN 
DEN STUDIEN FÜR EIN PROGRAMM ZUR 
ENTWICKLUNG EINER SCHWEREN 

PLATTFORM UND EINER NUTZLAST 

, Die Vertret'erder Regierungen Belgiens, Däne­
marks, Spaniens, Frankreichs, Italiens, :der Nie­
derlande,des Ver,einigtenKön,igreichs Groß­
britannien und- Nordirland, Schwedens, der 
Schweiz, die am 1. März 1978 im Rat der Euro­
päischen Weltraumor.gan~sation Z'\l'5ammen.getre­
tensind--' 

IN ANBETRACHT der vom Rat auf Mini­
sterebene am 15. Feber 1977 angenommenen 
Erklärung [ESA/CM(Feber77)Dec. 1.]; 

IN DEM BEWUSSTSEiN, daß es vorteilhaft 
ist, über eine schwere PIattitorin zu verfügen, 
mit· der die Kapazität des Trägers ARIANE 
maximaol gen'Utzt wird und Idi,e verschiedenen 
H6chleistungs-Fernmeldemission,en, vor' allem 
den . besondel"en Erfordernissen der Direktüber­
tragung. von Fernsehprograinmen, angeIfPaßt ist; 

IN DEM WUNSCHE,!die europäische We!t­
raumtechnologie·auf dem Gebiet der Nachrich­
tenübertragungim 20-30 GHz-ß.ereich sow,ie des 
Ton-und Fernsehrundfuruks weiterz-uentwickeln; 

GESTüTZT AUF ·die vom Rat auf seiner 
22. Tagung angenommene EntSchiließung über 
das Gesamtprogl1amm ·für Nachrichtensatelliten 
(E~A/C!XXII/Res. 8); . .. 

,GESTüTZT AUF das übereinkommen zur 
Gründung einer Europäischen Weltraumorgani­
sation, das am 30; Mai 1975 zur Unterzeich­
nung aufgelegt wurde -

.. 1. BESCHLIESSEN gemäß der vorerwähnten 
ErkJärung.:vom 15. Feber -1977, im Rahmen der -- . . . ,,' . \ .-

*) Die Stellungnahmen der einzelnen Delegationen 
zu dieser Erklärung sind in Punkt 3.1 des Protokolls 
der 23. Tagung (Teil 1) des EWO-Rates (ESA/CI 
MINIXXIII, Teil 1) näher beschrieben. 

Die Z. 1, 2 ,und 4 dieser Anlage kpnnen vom 
. Programmrat durch einsümmig,en BeschJuß ge­
ändert werden. Z. 3 kann von ,ihm mit Zwei­
drittelmehrheit geändert werden. 

Organisation Studien über ein Programm für 
einen schweren ,europäischen Nachrichtensatelli­
ten durchz:ufühl1en mit dem Ziel, eine.scqwere 
Plattform mit einer vorwiegend für Di1'ekt­
fernsehübertrllgung 'bestimmten Nutzlast, die mit 
dem frühestmäglichen ARIANE-FLug gestartet 
werden ,soll, ZJU ,entwickeln, zu bauen, in eine 
geostationäre UmLaufbahneinzu:bringen und ex­
perimentell zu nutzen. 

11. KOMMEN üBEREIN, daß 

a) ,diese Studien am 1. April 1978 .ausgehend 
von Iden tnnerha·lb Ider Organi~ation berei.ts 
'angestellten Untersuchungen in Angriff ge­
nommen wel1den und ·sechs :Monate dauern 
sollen, wobei die in ESA/C/XXIII/WP/2 
enthaltene Aufgabenbeschr,eibung zugrunde 
gelegt wirtd, 

b) für diese Studien ein Betra,g v-on 6,1 Mill. 
RE hewi.J1igt w.ird, 

c) dieser Betrag .durch Bei~räge der Teil­
nehmerstaaten na.ch folgendem Schlüssel 
finanziert wil1d: 

B 5,5% 

DK 2,0% 

F 43,0% 

D 
I 20,0% 

NL 2,5% 

E 1,0% . 

S 13,0% 

OH 3,0% 
GB 1O,oo/() 

Diese Verteilung giltD.ur für .die Vorbe­
reitungsphase und beruht ·auflder bere~ts 
bei ECS und der MAROTS-Erweiterungs­
phase angewan'dten ,,920/o-Regel". *) Die 
,genaue Verteilung wäJhren,d dieser ,Phase 
rich·tetsich nach Iden Vlergeben,cnindustr,iel­
len Arb.e~ren undwil'1d nach Besprechungen 
mit .dem Hauptauttllagnehrp,er bestätigt. 
Die BeitJrägewenden 'am Ende .desgenann­
ten Zeitr3!umes überprüft und dem nat-

*) Entschließung ESA/]CB/XX/Res. 1 (Final);rev. 1; 
Erklärung ESA/C/XXIII/Dec. 1. 
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sächlichen iIlldustriel1en Rückfluß angegli­
chen, wobei Einvernehmen darüber besteht, 
daß ,die gegenwärtig vorgesehenen vorläufi­
gen Arbeitsanteilenicht verringert weroen 
,dürfen; 

d) die deutsche Delegation aufgeforldert wird, 
diese Erklärung bis spätestens 21. März 
1978 anzunehmen, falls '~ie an diesem 
Prognamm teilzunehmen wünscht. In, die­
sem Fall wir.d entweder .der angegebene 
Schlüsse! im Einvernehmen mit iden an'de­
ren Teilnehmern geändert, oder der deut-

ESAlC/XXIII/Res. 6 
Paris, 1. März 1978 
übersetzung aus dem Französischen 

EUROPÄISCHE WEtTRAUM­
ORGANISA TION ' 

RAT 
Entschließung über die Anwendung der Re­
gelung der provisorischen Zwölf tel , für' die 
Haushalte der obligatorischen Tätigkeiten 
und die Haushalte der Programme 
EARTHNET und SPACELAB-~utzung im 

Jahre 1978 ' 
(Auf der 23. Ta.gung angenommen) 

Der Rat -
GESTüTZT AUF ,die auf der 22. Tagung an­

genommene En.tsch1ießungBSA/C/XXIIIRes.12; 
IN ANBETRACHT 'der 'Tatsache, ,daß über 

das Gesamtfinanzvolumen für den Zeitraum 
1978-1980 keine Binstimmigkeit zustande ge-
kommen ist; , 

IN ANBETRACHT der Tatsadle, daß die 
Haushalte der obligatorisch~n Tätigkeiten und 
die Haushalte laer ,Programme EARTHNET­
und SPACELAB-Nutzung für 1978 auf <l!ieser 
Tagung nicht v,erah,dl,iedet werden können; 

IN DER ERKENNTNIS, daß infolgedessen 
der Anwendungszeitraum der in Artikel 17 der 
Finanzordnung vorgesehenen Regelung der, pro­
visorischen Zwölf tel für 

sche Bei,trag wird dem obgenannten Be~ 
trag hinzugefügt. 

III. BEAUFTRAGEN ,d:en Gemeinsamen Pro­
grammrat für Nachrichtensatellitenprogrammc 
(JCB), nach Vorsch'lägen des Gen,eraldirektors 
alle diese Studien betreffenden Beschlüsse zu 
fassen. 

IV. BESCHLLESSEN, daß ,der JeB im Septem­
ber 1978 die Ergebnisse dieser Stuclien prüfen 
urud an den ~at eine Empfehlung über die Fort­
getzung .des Programms und die Bedingungen 
für seine Durchführung richten wird. 

1. BESCHLIESST, die schon genehmigten Ver­
pflichnungsermächtigungen um folgende Beträge 
aufzustocken: 

17,9 Mill. RE (netto) 1) für den Allge­
meinen Haushalt 
45,4 Mi11. RE (netto) 2) für den Haushalt 
.des wissenschaftlichen Programms ' 
0,4 Mill. RE (netto) für den Haushalt des 
SP ACELAB-Nutzungsprognamms. 

2. 'ERMÄCHTIGT den Generaldirekto'r, im 
April 1978 zusätzlich zu den für das erste Quar­
tal bewil1'igten Mitteln folgende Beträge zu ver-
brauchen: ' 

5,3 Mill. RE (netto) für ,den Allgemeinen 
Haushalt, 
1,8 Mil!. RE (netto) für den Haushalt des 
wissenschaftlidlenProgr:amms 
0,4 Mill. RE (netto) für den Hausha:ltdes 
EAR THNET -Programms 

- 0,2 Mil!. RE (netto) für den Haushalt des 
SP ACELAB-N utzung,sprogramms. 

Diese Ausgahemittel stellen 'Ungefähr 
- 0,5/12 3) des AllgemeinenHaushalts . 
- 0,5/12 4) des Haushalts des wissenschaft-

lichen Programms ' 
1,7/12 4) des Haushalts des EARTHNET­
Progr,amms 
1,3/12 4) des Haushalts des SPACELAB­
Nutzungsprogramms 

- den Allgemeinen Haushalt da,r. 
- ,den Haushalt des wissenschafcl~chen Pro-

gramms 
den Haushalt des EAR THNET~Pro­
gramms und 
den Haushalt des SP ACELAB-Nutzungs­
programms 

zu verlängern 1st ; 

ANGESICHTS des in ESAI AF(78)6 ausgewie­
senenBetriebsmittelhedarfs, ,der von der Fi­
nanzgruppe geprüft worclen ist und dem Ver­
waltungs- und Finanz,ausschuß in seiner 25. Sit­
zung zur Prüfung vorgelegt wird -

3. ERMÄCHTIGT den Generaldirektor, die 
Beiträge, die zur De,ckung der Ausgahen bis zum 
30. April 1978 erford~rllch sind, innerhalb der 
in Art. 34 Abs. 5 der Finanzordnung f'eSltge-
setzten Grenze ahzurufen. " 

1) Davon 1,1 Mill., RE aus den übertragungen von 
1977 auf 1978. . 

I) Davon 33,4 MUt RE aus den übertragungen von 
1977 auf 1978. 

3) Des im Haushaltsplan 1978 vorgesehenen Be-
trages.' , 

~) Des 1977 genehmigten Haushaltsvolumens. 
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ESA/C/O]/23, rev. 1 
Paris, 17. Feber 1978 
übersetzung aus dem Englischen 
24. Feber 1978 

EUROPÄISCHE WELTRAUM ORGANISATION 

RAT 

23. Tagung 

Am 28. Feber und 1. März 1978 findet in Paris 15, 8-10 rue Mario Nikis, im Saal A (4. Stock) 
die 23. Ratsugung statt. Die Tagung beginnt am 28. Feber um 10 Uhr. 

Die Tagungsteilnehmer sind zu einem Empfang eingeladen, der anläßlichdes Ausscheidens von 
Herrn Walter P. Murphy, dem NASA-Vertreter in Europa, am 28. Feber um 18 Uhr im Foyer 
stattfindet. 

1. Anna~me der Tagesordnung 

Entwurf der Tagesordnung 

ESA/C/OJ/23, ,rev. 1 

2. Genehmigung der Protokolle der 21. und ESAlC/MIN/21 + add. 1,2,3,4,5 
22. Tagung und damit zusammenhängende Fra-
gen 

3. Programmangelegenheiten ESA/C/MIN/22 + add. 1, 2 *), 3 *), 4 *) 

3.1 Nachrichtensatellitenprogramm - Bericht ESAlC(78)14 + add. 1 *), 2 *), 3 *) 
des J CB -V orsi tz-enden 

Entwürfe von Vereinbarungen zwischen EWO 
und Interim-Eutelsat 

Bezugsdokumente: 
InstitutionelLer Rahmen 
Weitere Unterstützung der ECS-Mission 

3.2 Ariane 
. a) ]jnstituoionelLer Rahmen für dJi,e Produk­

tionsphase 
b) ~atsentschließung über die Finanzierung 

des CSG nach 1980 

Bezugsdokument : 

ESA/C(77)113 + add. 1 
mit ESA/JCB{77)9, rev. 2 
ESA/C(77)114 +iadd. 1 
mit ESAlJCB(77)2, r,cv. 3 

ESA/JCB(77)12, rev. 3 + add. 1 
ESA/JCB(78)5, rev. 1 

ESA/C(77)107, rev. 1 
mit ESAlPB-ARIANE(77)14, rev. 4 
ESA/PB-ARIANE(77)14, rev. 4 
Anlage IV 

Bericht des Vorsitzenden des Ariane-Pro- ESA/C(77) 125 
grammrates 

3.3 Ariane L02 - Experiment "F,irewheel" ESA/C(78)15 

3.4 Verwendung der SIRIO-Plattform für eine ESA/C(78)7 
meteorologische und eine geodätische Mission 

40: Finanzielle Angelegenheiten 

4.1 Entwurf einer Ratsentschließung über die ESA/C(78)16 
Berichtigung der Beiträge wegen Wechselkurs- mit ESA/C/XXIII/Res.5 (Entwurf) 
schwankungen 

Bezugsdokument: 
Ratsentschließung zur Durchführung von Ab- ESAlC(78)6 

schnitt 4 der Ratsentschließung ESA/C/XIV/Res.l 
- Suand nach der 22. Ratstagung -

*) In ESA/C/O]/23 nicht enthalten 

1032 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 49

www.parlament.gv.at



1032 der Beilagen 

4.2 RatsentschLießung über 
a)d:a.s Gesamtfinanzvolumen 1978-1980 und ESA/C/XXIII/Res.1 (Entwurf) 

,das vorläufige Gesamtfinan1Nolumen für 
1981-1983 

b) das Aus~abenvolrumen für die Rechnungs- ESA/C/XXIII/Res.2 (Entwurf) 
jahre 1978, 1979 und 1980 

Bezugsdokumente: 
Mit~elbedarf 1978-1980 und vorläufiger Mit- ESA/C(78)12 

te1bedal1f 1981-1983 
Vor En'de 1977 erforderliche finanzieUe Be- ESAI AF(77)68 

Sdllüsse 

4.3 Entwurf einer Ratsentschließung üher die ESA/C/XXIII/Res.3 {Entwurf) 
Haushaltspläne für 1978 

Bezugsdokumente: 
Geänderter Entwurf ,der Haushailtspläne 1978 
Geänderter Entwurf des Finanzplans 1978 
Personals~ruktur unld PersolllalS1tärke der EWO 
Mitteilung der Jeutschen DeLegation 
Stellung'naJhme des Genen3lldirektors 

teilun.g der ·deutschen Delegation 
zur Mit-

ESA/AF(77)58, rev. 2 
ESA/ AF(77)60, I'ev. 1 
ESAI AF(77)71 
ESA/ AF(77)92 
ESA/ AF(77)92, add. 1 

4.4 Entwurf einer Ratsentschließung über die ESA/C(77)112, rev. 1 
Jahr.esrechnung 1976 mit ESA/C/XXIII/Res.4 (Entwurf) 

5. Telemetrie- und Bahnverfolgungsstations- ESA/C(77)102 
Netz - Zwischenbericht über die Aufstellung 
der Pläne für die Zukunft 

6. Das interne Potential und die Anlagen der ESA/C(78)5 
Organisation für die Durchführung der Projekte mit ESA/EXEC(77)5 

7. Internationale Angelegenheiten und Rechts-
fragen 
7.1 Versuchsprojekt für schne!\tle Datenühertra- ESA/C(78)2 
gung über Satelliten 
7.2 Abkommen zwischen der deutschen Regie- ESA/C(78)8 
rung lundder EWO ,über soziale Sicherheit 
7.3 Entschließung des Europarates betreffend ESA/C(77)104 
die EWO 
7.4 Bericht der IR AG - insbesonder,e Bezie- ESA/C(78)R/3 .r) 
hungen zu Rumänien 

8. Rücktritt des ESTEC-Direktors 

9. Sonstiges 

9.1 Sitzungstermine 

9.2 Sonstige. Angelegenheiten 

Informationsdokumente: 
Der Organisation anläßlich ihI'es Einzugs in das 

neue Verwakungsgebäude gemachte 'Geschenke 
Vierteljahresbericht über Idie allgemeinen Stu­

dien und das ,technologische Forschungsprogramm 
Vorsitz des Koordinierungsausschusses 
Mittelfristiger Nan für die koordinierte Be­

nutzung, der europäischen raumfahrttechnismen 
Einrichtungen 

*) In ESA/C/O]/23 nicht enthalten 

ESA/C(78)R/1 

ESA/C(78)1,rev. 4 ,,) 

ESA/C(78)4 

ESA/C(78) 13 

ESAlC(78)9 
ESA/C(78)10 

21 
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ESA/C/MIN/23 (11) *) 
mit Anlage 
ESAlCIXXlIIIRes. 4, 5; 7' und 9 
ESA/C/OJ/23 (11), rev. 1 
Paris, 20. April 1978 
übersetzung aus dem Französischen 
23. Mai 1978 

EUROPAISCHE WELTRAUM­
ORGANISA nON 

RAT 

Entwurf des Protokolls der am 6. und 7. April 
1978 in Paris abgehaltenen 23. Tagung (2. Teil) 

Vorsitzender: Dr. W. Fi'nke (Deutschland) 

(Die Teilnehmerliste 1iegt als Anlage bei) 

1. ANNAHME DER TAGESORDNUNG 

Der Vorsitzende wies dararuf hin, daß der 
Punkt 2.1 c in der .englischen Fassung lauten 
müsse: "Participation by Austr~a in the H-SAT 
study". 

Die Exekutive (Herr Kenedi) gah bekannt, daß 
zu Punkt 2.1 das Bezugsdokument ESA/C(78)39 
hinzugefügt worden sei. 

Die Delegation Italiens beantragte, ,daß die als 
Informaciomdokumentgenannte Vorlage ESAI 
C(78)20 unter P'unkt 4 aufgeführt werde. Die 
Delegation Belgiens erklärte unter Hinweis auf 
die verspätete Verteilung von ESA/C(78)31 
(P,unkt 2.1 d), sie wisse nicht, ob sie in dieser 
AngeI.egefi'heit eiJne Entscheidung :treffen könne. 
Die Delegationen Spaniens und Italiens nahmen 
aus demselben Grund bezüglich des Punktes 2.2 b 
des Entwurfes der Tagesordnung diegIeich.e Hal­
tung ein. 

Mit diesen Ji.nderungen 
wurde die Tag·esol1dnung 
rev. 1] angenommen. 

und Bemerkungen 
[ESA/CIO J /23(II), 

2. PROGRAMMANGELEGENHEITEN 

2.1 Nachrichtensatellitenprogramm 

a) Bericht des JCB-Vorsitzenden 
Der JBC-Vorsitzende {Herr' Mallettt, . Verein~g­

ces Königreich) gab eine Einführung zu ESAIC 
(78)29. 

Der Vorsitzende bat die Teilnehmer des 
Marots-Erweiterungsprog.ramms, ·die Vorlage 
ESAIC/XXIII/Dec. 1, rev. 1 mit den in der JCB­
Sitzung vorgenommenen 1i.nderungen zu prü­
fen. Daraufhin erinnerte die Delegation Deutsch­
lands unter Bezugnahme auf ESAI]CB(78)18 an 
die Bedingungen, an die sie ihre endgültige Zu­
stimmung zu dieser Erklärwng geknüpft habe 

und sagre, sie werde "ad referendum" zustimmen 
lfnd warten; his diese Bedingungen erfüllt seien. 

. Die Delegation der Niederlande wies: darauf 
hin, daß sie, ohne etwas gegen den Wortlaut 
der Erklärung eirizmwenden, die Teilnlahme ih­
res Landes lan diesem Programm nur "ad ref,eren­
dum" zug,esagt habe. Die Delegationen Belgiens, 
Spaniens, Frankreichs und Schwedens bitHigten 
den neuen Wortlaut der Erklärung. Der nor­
wegische Beobachter stimmte "ad referendum" 
zu. Die gleiche Hahung nahm tauch die Dele­
gation Italiens ein, die an die Bedingungen er­
innerte, unter denen sieiJhren Vorbehalt auf­
heben werde. Die Delegation des Vereinigten 
Königreichs sagte, sie könne der Erklärung zu­
stimmen, halte jedoch ihre a,uf Seite 2 von ESAI 
C(78)29 wiedergegebene Stellungn,ahme aufrecht. 

Die Exekutive (Dr. Kaltenecker) bestätigte den 
Delegationen Spaniens und Belgiens, daß die 
ganze Erklärung ungültig werde, fiallseifi'cr der 
jetzt "ad referendum" zustimmenden Programm­
teilnehmer sie später ahlehne. 

Daraufhin appellierte der Vorsitzende an die 
betreffenden 'f.eilnehmer,· so baJ.,d wie möglich 
die fi'otwendigen Schritte zu unternehmen, um 
ihre Vorbehalte aufzuheben. 

Der Vorsitzende stellte' fest, daß die Pro­
gramm teilnehmer ihre Zustimmung zur Erklä­
rung ESAIC/XXIII/Dec.l, rev.1 bestätigen 
(Deutschhfi'd, Italien, Norwegen und die Nieder­
Lin de "a:d l'eferen·dum "). 

Anschließend genehmigte der Rat förmLich den 
WortLaut dieser Erklärung. 

Nachdem der Rat die Empfehlung des JCB, 
den deutschen Behörden eine ~i'S zum 6. April 
verlängerte Frist für die Entsch,eidung über die 
Beteiligung an der H-SAT-Studie einzuräumen, 
an.genommen hatte, dankte die Delegation 
Deutschlands den übrigen Delegationen für diese 
Haltung und ga,b eifi'e Einführung zu ESAlC(78) 
39. 

Der Generaldirektor erklärte, im Prinzip sei 
es jetzt möglich, den Wünschen der deutschen 
Behördenin bezug auf ihren Beitrag zur H-SAT­
Studie und die Art der .der deutschen Industrie 
zu übertragenden Arbeiten im wesentlichen zu 
entsprechen. Er fügte hinzu, die Auswirkungen 
dieser Forderungen seien Gegenstand eines Ent­
sdlließungsentwurfs,in dem es auch um die 
mögliche Beteiligung österreichs und Kanadas 
gehe. . 

Die Delegation Frankreichs sagte, sie beg.rüße 
die Entscheidung der deutschen Behörden, dodl 
legten die für die Ar.beitsverteiliunggestellten 
Bedingungen leider den Schluß nahe, daß Deutsch­

*) Add. 1 ist in der deutsdien Fassung 
siditigt. 

b "ck-l land sich nur für bestimmte Aspekte des end-
eru gültigen Programms interessieren werde. Sie frage . 
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~ich außerdem, wie die sechsmonatige Studiei.n 
der.Pr.axis .durchgeführtwerd.ensol1e, da ·<iie 
Entscheidung Ü!~e:r di~.de\l.ts~e J~eteiligu:~gam 
Bau des Sate~lite~ ja noch nicht .gefalJensei. 

Die Delegation' des . VereiOigttm " Königreidts 
begrüßte die deutsche Entscheidung . vOn der 
Sache her auch, ,bezweifelte jedoch, ob inner­
halb von sechs Monaten 'ein Betrag Yon, etwa 
1 Mi!!. RE ledig>lich' für theoretische Arbeiten 
ausgegeben werden könne. Außerdem äußerte sie 
gewisse Vorbehalte gegenÜlber der Tatsache,. daß 
einer der Teilnehmer seine Beteiligungari der 
Studie von solchen Bedingungen abhängig 
mamen könne, wenn man die in be2lugauf 
den Beitrag ,anderer Staaten zuvor auferlegten 
B,eschränkungen ,bedenke. 

Die Delegation Spaniens äußerte die Hoff­
nung, :daß sim die deutschen :Behörden bezüglich 
ihrer Beteiligung am Gesamtprogramm ebenso 
entscheiden werden und warf d~e Frag,e 'nach 
den praktischen Folgen der in ESA/C(78)39 
gestellten I:orderungen auf. Die Delegation 
Frankreidts äußerte sich im gleichenSinnne und 
hob erneut hervor, daß angesichts der Höhe 
des deutsch,en Beitrags ,die Ausrichtung der 
Sechsmonatsswdie stark dadurch belastet werde, 
:daß Deutsmland sich möglicherweise nicht am 
Bau des Satelliten' beteiligen werde. Die Dele· 
gation Italiens runteflStützte die spa/1JilSche Äuße­
ruUJg, während laie Delegation Sdtwedens fest­
stellte, ,daß zwar keiner der Teilnehmer seine 
Beteiligung a,m Bau des Satelliten förmlich zu· 
gesagt halbe, jedoch mit Ausnahme Deutschlands 
aUe ,die feste Albsicht bek\lJIlIdet hättlen, dazu bei· 
zutragen. Die Delegation Belgiens sagte, es sei 
weniger dieser rAspekt hervorzuheben' als viel­
mehr ,die unmittelbaren Auswirkungen der deut­
sehen Entscheidung auf den Beitragsschlüssel und 
die Verteilung der Aufgaben im Rahmen der 
Sechsmonatsstudie. Vor allem aber müsse man 
angesichts der Bedingungen, .an' die die deut, 
schenBehörden ihre Zusage knüpften, mit Be­
dauern feststellen, daß die Teilnehmer an ,ein 
und dem gleichen VorhaJben der Organisation 
ihren Beitrag nicht alle auf der gLeicheq Basis 
leisteten. Da·raufhinerklärte der Vorsitzende, 
die deutsche Erklärung besage keinesviegs, daß 
Deutschland hier sehr außer~ewöhnliche Bedin­
gungeneingeräumt ha,ben möchte. 

Die Delegation der Niederlande begrüßte die 
großen Anstrengungen der ·deutschen Behörden, 
um am europäischen Programm teilzunehmen 
und . erklärte, wenn, für die finanzielle Betei­
ligung Deutschlands ein Höchstbetrag festgelegt 
werden müsse, müßten die Niederlande eine 
ähnliche Maßnahme erg~eifen. ' .' 

Die PelegationDänemarksäußerte wie and,ere 
Delegationen vor ihr dbe Hoffnung, daß Deutsch­
land sich an allen Tätigkeiten der Organisation 
beteilige. 

Die Delegation Italiens wies darauf hin, daß 
sie ~hr,e Beteiligung am.H-SAT-Progranim nur 
unt~rdem· VorJ~t!halt:· zugesagt hahe, daß .die 
soge:nannte.920/o-Regel··für das ganze,Programm 
gelte. Außerdem ·billte .. sie es für unbedingt 
erforckrlich, daß gleichzeitig das ASTP in An­
griff genoml1len vi,erde .. 

Die Erörterung dieses Punktes wurde unter 
dem Tagesordnungspunkt 2.1 c fortgesetzt. 

b) Haushaltsentwurf i978 für dieH~SAT:Vor. 
bereitungsphase 

.Diese Fuge .wurdein einer ~ähr,endder 
Ratstagung abgehaltenen lCB-Sitzung behandelt. 

e) Beteiligung österreichs an der H·SAT· 
Studie . 

Nach ,einer Enführung des österreichischen 
Beobadtters zu .ESA/C(78)37 erläuterte die Exe· 
kutive, (Dr. Kaltene~er)das formelle Verfah­
ren: Zum ,einen müßten die gegenwär.tig.en Pro" 
gramm teilnehmer den österreichischen Vorschlag 
annehmen, und zum anderen müsse der Rat 
der Beteili.gung östlerreichs an diesen Tätigkeiten 
einstimmig zustimmen. 

Auf Antrag der Delegation Italiens kam man 
überein, die, Frage der ästerreichisch,en Beteili­
gung ~n ,der H-SAT-Studie in der Sitzung im 
engeren Kreis zu erörtern. 

Vom Vorsitzenden um eine Stellungnahme 
gebeten, erklärte der kanadische Beobadtter, seine 
Behörden -wären zur Beteiligung an der H-SAT· 
Vorbereitungsphase und zur Beitragsleistung 
nach ,dem BSP-Schlüssel bereit, sofern ihre Be~ 
teiligung Teil einer umfassenderen Zusamm'en~ 
arbeit mit der Organisation roi., Erer.innerte 
in diesem Zusammenhang daran, daß seine Be­
hörden seit ·Beginn der Gespräche über diese 
Frage die Auffassung vertreten hätten,.daß eine 
B.eteili.gung am H~SAT-Programm nidlt zu 
trennen. sei von einer besdmmten Form der 
Zusammeparbeit bei anderen Tätigkeiten der 
O~ganisation. 

Der Vorshzendeinformierte den österreichi­
sehen und den . kanadischen Beobacht'er über die 
in· der Sitzung im en,geren Kreis getroffenen 
Entscheidungen und . bat die Delegationen, den 
Entschließungsentwurf ESA/C/XXIII/Res.9, zu 
dem der. Direktor des Nachrichtensatellitenpro~ 
gramms und die Exekutive (Dr. Kaltenecker) 
eine Einführung gaben, unter Berücksichügung 
dieser Entscheidungen zu prüfen. 

In der ·darauffolgenden Diskussion erläuterte 
der Generaldirektor der Delegation Belgiens, daß 
die Erhöhung des für. die Vorhereitungsphase 
bestimmten Betrages von 6,1 auf 6,5 Mil!. RE auf 
den erhöhten Anbeitsaufwand für die parallel 
durchzuführende Untersuchung" und Deflnition 
von zwei Nutzlasten zurückzuführen sei. . 
. Die· Delegationltaliens sprach sichJür die Bei­
behaltung des Hinweises auf ESA/C/XXIII/WP/2 
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aus, da diese Vorlage eine genaue Beschreibung 
des 20-30 GHz-Arbeitspaketes enthalte. Die 
Delegation des Vereinigten Königreiches 
wünschte die Streichung des Hinweises aus ESAI 
IPC(77)88, add. 1, da in dieser Vorlage Maß­
nahmen vorgesehen seien, die in bezug auf die 
Arbeitwerteilung an die britische Industrie nicht 
zufriedenstellend seien. Die Prüfung der Ent­
schließung ESA/C/XXIII/Res. 9 wurde in' der 
Sitzung im engeren Kreis fortgesetzt, und die 
Entschließung wurde in dieser Sitzung nach Ab­
änderung von den Programm teilnehmern ange­
nommen (Deutschland, Dänemark und die Nie­
derlande "ad ref.erendum")·. 

d) Entwurf einer Erklärung zum ASTP 

Nach der Einführung des JCB-Vorsitzenden 
Zu ESA/C(78)31 erklärten die Delegationen 
Frankreichs und Deutschlands, sie hätten nach 
wie vor nicht :die Arbsicht, sich an diesem Pro­
gramm zu beteiligen. 

Auf eine Einlassung des JCB-Vorsitzenden hin 
kam man üherein, am Ende des ersten Absatzes 
von Abschnitt 2 der Anla,ge B der Erklärung 
ESA/C/XXHI/Dec. 3 (Entwurf) :darauf hinzu­
weisen, daß die künftigen Programm teilnehmer 
festgestellt haben, daß der zUnächst auf 8 Mill. RE 
festgelegte Finanzrahmen des Programms er­
höht werden müsse. ,Die Delegation Italiens 
möchte, ,daß der erste und dritte Absatz von 
Ail:>schnitt 2 der Anlage B gestrichen werde. 

Die Delegation des Vereinigten Königreichs 
erklärte, sie wolle für die neuen Tätigkeiten 
im Vetlauf von vier Jahren etwa 2 MNI. RE auf­
wenden, doch könne sie sich der Erklärung 
schwerlich anschließen, Ibevor sie genaue An­
gaben über die geplante Verteilung der Arbeiten 
habe. Außerdem wünschte sie, daß inder Er­
klärung etwas darüber gesagt werde, wie die 
Industriearbeiten im späteren Verlauf des Pro­
gramms verteilt werden und daß eine Abstim­
mung zwischen den ASTP-Arbeiten und den 
Arbeiten im Rahmen' des alIgeI}1einen technolo­
gischen Forschungsprogramms der Organisation 
vorgesehen werde.' Die Delegation Schwedens 
unterstütztedi'ese Ausführungen und fügte hin­
zu, ihre Behörden beabsichtigten, ihren. Finanz­
beitrag zum Programm zu erhöhen, indern sie 
die infolg.e der deutschen· EI}tscheidung für die 
H-SAT-Studie nicht mehr benötigten Mittel da­
für einsetzten. 

Die Delegation der Niederlande wollte zu­
nächst, daß der Erklärungsentwurf, insbesondere 
.A:bsatz II h, geändert werde, und erklärte dann, 
sie könne vor allem wegen der kürzlich vor­
genommen,en Änderung des Umfangs des vor­
gesehenen Programms noeh nicht Stellung neh­
men. Die Delegation Dänemarks sagte, sie sei 
nach wie vor an dem Programm interessiert, 
doch enthalte es noch recht viele Unsicherheits-

fasktoren. Die Delegation Irlands, die den Ab­
schnitt III des Eflklärungsentwurfs mit Bef.riedi~ 
gung zur Kenntnis nahm, teilte mit, ihre Be­
hördenseien an dem Programm interessiert, 
hätten sich jedoch noch nicht entschieden, ob 
sie daran teilnehmen wollen. . 

Die Delegation Spaniens äußerte sich etwas 
enttäuscht darüher, daß das Programm nicht 
ausreichend definiert sei. Daraufhin erinnerte 
der Direktor des Nachrichtensatellitenprogramms 
daran, daß die Exekutive auf Verlangen des 
J~C schon m~t einer Reihe von Mitgliedstaaten 
in Verbindung stehe, um zu versuch,en, ein Pro­
gramm auszuarbeiten, das mit dem technologi­
schen Forschungsprogramm der Organisation im 
Einklang stehe und auch mit den in den nicht 
teilnehmenden Ländern parallel dazu durchge­
führten Arbeiten abgestimmt sei. Diese Pro­
grammdefinition erfordere jedoch. noch weitere 
Beratungen. 

Die Delegation Belgi~ns, die keine Entschei­
dung treff,en konnte, hielt es für ahsolut erfor­
derlich, den Inha'lt des Programms sehr klar 
zu definieren und mit den übrigen Tätigkeiten 
der OI1ganisation auf dem ,gleichen Gebiet ge­
nau abzustimmen. 

Der österreichische Beobachter erklärte, seine 
Behörden sähen einen Betrag von 0,5 Mill. RE 
für einen Zeitraum von vier Jahren vor, ganz 
gleich wie hoch das Gesamtbudget des Pro­
gramms sei. Der kanadische Beobachter sagte, er 
könner erst Stellung nehmen, wenn seine Be­
hörden den Vorschlag geprüft hätten. 

Die Delegation der Schweiz erklärte, sie sehe 
voIibehaltlich von Detailinformationen über den 
Umfang und genauen Inhalt des Programms 
im Prinzip einen Beitrag von 0,4 MiH. RE vor. 

Der Vorsitzende stellte fest, ,daß die' Mehr­
heit der Delegationen nicht in der Lage war, 
in der Sitzung eine Entscheidung zu treffen. 
Die Delegation Italiens sprach sich jedoch nach­
drücklich dafür aus, daß die Erklärung von 
den Teilnehmern, die dies wünschten, unver­
züglich angenommen werde, damit das Pro­
gramm anlaufen könne; .der genaue Inhalt könne 
ja anschließend festgelegt werden. Sie wurde 
darin von der Delegation der Schweiz unter­
stützt. Die Delegation Italiens erinnerte auch 
daran, daß sie ihre Zustimmung zu den anderen 
Teilen des Nachrichtensatellitenprogramms vom 
baldigen Anlaufen des ASTP abhängig mache. 

Die Delegation Spaniens wünschte, daß der 
JCB die Beratungen über das künftige Programm 
wieder aufnehme, und sagte nachdrücklich, daß 
die Arbeiten unter genauer Berücksichtigung des 
unterschiedlichen technologischen Know-how der 
Industrie ider einz·elnen Teilnehmers-taaten 
definiert und verteilt werden müssen, wenn 
man das Prograrnmziel erreichen wolle. 
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Im Verlauf einer ,gesonderten Beratung nah­
men die ASTP-Teilnehmer die ErkJärung üher 
das '. Programm für fortschrittliche Systeme und 
Technologien [so ESA/JCB(78)21] an. In Ab­
schnitt IV dieser Erklärung heißt eS, daß die künf­
tigen Teilnehmer " ... sich schon jetzt damit 
einverSitanden [erklären], daß österreich .andie­
sem Programm teilnimmt ... ". Da man sich 
in der Sitzung im engeren Kreis darauf geei­
nigt hatte, die Kanada betreffenden Beschlüsse 
bis zur nächsten Tagung zu verschieben, wurde 
der Rat vorerst gebeten, die Zustimmung der 
Teilnehmer an der H-SAT-Studie zur öster­
reichischen Beteiligung zur Kenntnis zu nehmen 
und zu bestätigen. Dieser Vorschlag wurde ein­
stimmig angenommen. 

Die Delegation Dänemarks beantragte, daß in 
Anlage B des Erklärungsentwurfs ein dänischer 
Beitrag von 0,5 Mill. RE eingesetzt werde. 

2.2 Ariane 

a) Bericht des Vorsitzenden des Programm­
rates 

b) Vorschlag des Generaldirektors zur Markt­
einführungsserie 

Der Vorsitzende des Ariane-Programmrates 
(Hercr Vian Eesbeek, Belgien) gab eine Einführung 
zu ESA/C(78)32. Die Exekutive (Herr Orye) 
bestätigte ihm, daß die 21,1 Mil\. RE an Ver­
pflichtungsermächtigungen ausgehend von sechs 
Trägern errechnet worden seien [siehe Ab­
schnitt 5 von ESA/C(78)32]. 

Die Delegation des Vereinigten Königreichs 
machte darauf aufmerksam, ·daß nach Anlage III 
von ESA/C(78)24, rev. 1 die Mehrkostenreserve 
für den Träger von Exosat nicht dem wissen­
schaftlidlen Programm angelastet werde. 

D~e Delegation der Schweiz äußerte sich noch­
mals enttäuscht darüber, daß die ursprünglich 
geplante Ausrichtung des Programms aufgegeben 
worden sei, und sagte, daß unter den jetzigen 
Umständen die Startrisiken durch die Mehr­
kostenreserv,e der Nutzerprogramme abgedeckt 
werden müßten. Für den Reserveträ&er' dürfte 
ihrer Auffassung nach keine Vorfinanzierung 
aus Mitteln der g.enehmigten Nutzerpro­
gramme ,erwogen lwerden; diese Lösung be­
rücksichtige nicht die Gegebenheiten der ein­
zelnenProgramme, von denen einige möglicher­
weise gar nicht iiber einen Reservesatelliten ver­
fügen würden: Außerdem wünschte sie, daß bei 
Knderung der schon angenommenen Ent­
schließung über die Träger-Preispolitik auch die 
Hypothese ,einer Serie von sechs Trägern zu­
grunde gelegt werde. 

Die Delegation Deutschlands äußerte sich be­
friedigt darüber, daß man einer ,Einigung sdlOn 
näher .gekommen sei und erinnerte daran, auf 
we!mer Basis ihre Behörden der Beteiligung am 

Programm zugestimmt haben. Sie sei bereit, 
drei Viertel des Reserveträ~ers, d3lSIheißt für 
Marots B, Exosat und ECS, auf· der Grundlage 
des induStriellen Rückflusses vorwooanzieren. 

Die Delegation Italiens bemerkte, daß die 
neue Ausridltung des Programms, nachdem das 
Konzept eines Produktionsprogramms aufge­
geben wordien sei, dem in Art. V' Abs. 2 des 
EWO-übereinkommens vorgesehenen Schema 
nahekomme. Sie sei grundsätzlich bereit, den 
Vorschlag des Generaldirektors anzunehmen. 

Die Delegation Spaniens hedauerte die nadl 
Aufgabe eines mutigeren und klareren Pro­
grammkonzeptes eingetretene Knderung und 
bat um Bedenkzeit. Sie mamte darauf aufmerk­
sam, daß nach Art. V Abs. 2 des übereinkom­
mens die Kosten der vo.n der Organisation aus­
gdührten Betr~ebstätigk,eiten von den jeweiligen 
Nutzern zu trag,en sind. Sie frage sich auch, ob 
eine Vorfinanzierung des Reserveträgers für die 
EWO-Programme zweckmäßig sei und wie sie 
geregelt werden soll. Abschließend erklärte sie, 
der spanische Beitrag zum Programm hänge von 
einer zufriedenstelIenden geographismen Ver­
teilung der Arbeiten ab. 

Die Delegation Frankreichs ,erklärte, sie halte 
es für völlig ungerechtfertigt, ein externes Nutzer­
programm wie SPOT zu benachteiligen, indem 
man die französischen Behörden mit einem zu 
.großen Anteil der Vorfinanz~erung des R,eserve­
trägers belaste. 

Zum Abschluß dreser ersten Debatte stellte der 
Vorsitzende fest, daß über eine Reihe von sehr 
wichtigen Punkten eine Einigung erzielt worden 
sei. Er hob hervor, daß ·die für die Träger;ent­
wicklung V eran twortlidlen Europa eine gewisse 
Unabhängigkeit auf diesem Gebiet sichern woll­
ten, jedoch auch gewollt hätten, daß dies zu 
"vernünftigen" Bedingungen gesch,ehe. Damit dies 
auf längere Sicht der Fall sei, mü·sse die Fort­
setzung des Entwicklungsprogramms in ,einer un­
ter industriellen Gesidltspunkten zufriedenstel­
l·enden Weise organisiert werden. Was den Re­
serveträger angehe, dessen Vorfinanzierung noch 
ein großes Problem sei, so könne man dessen 
Bau als eine Vorsichtsmaßnahme betramten, die 
es den Herstellern ermöglidl.e, ihren Auftrag­
gebern die gewünschte Dienstleistung zu garan­
tier,en und außerdem das Programm unter bes­
seren wirtschaftlimen Bedingungen durchzu­
führen. 

Die Delegation der Schweiz, die dieser Be­
trachtungsweise .zustimmte, lehnte es ab, daß die­
ser Träger von den vier geplanten Nutzern zu 
gleidlen Teilen vorfinanziert wierde, und sprach 
sich für eine Finanzierung nach dem industriellen 
Rückflußaus. 

Die Delegation Dänemarks war bereit, dieser 
letztgenannten Lösung zuzustimmen, ebenso die 
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Delegation' Belgiens. Die Delegation Deutsch­
lands' hob hervor, daß sie um eine sehr kon­
struktive Haltung bemüht, sei, und sagte, 'diese 
Lösung sei gut -für den Anteil :am ~eserveträger, 
der dem Bedarf, der . EWO-Nutzerprogramme 
entspreche, wenn dieser BedarJ auch, wie . die 
Deleg,ation ,der Schweiz hemerkt chahe, unter­
schi,edlich groß sei., Es müsse nochmal-s hervorg~­
hoben werden, daß ,das ei'nzigeProhlem die Vor­
finanzierung sei. 

Die Delegation Schwedens sprach sich grund­
sätzlich für eine Vorfinanzierung des 5. Trägers 
nach dem industriellen Rückfluß aus. Die Dele­
gation Italiens nahm die gleiche Haltung ein, 
konnte sich jedoch zu den Modalitäten. dieser 
Vorfinanzierung, soweit sie Italien betreffe, nicht 
verbindlich äußern. 

Die Delegation der Niederlande meinte, eine 
Vorfinanzierung des ReserV'Cträgers nach dem 
industriellen Rückfluß wäre annehmbar, soweit 
es um die EWO-Nutzerprogramme gehe, doch 
müsse ein nationa'les Programm wie SPOT die 
normalerweise auf 'es enttallenaen Kosten grund­
sätzlich voll tragen. 

Die Delegation des Vereinigten KÖnigreichs 
teilte mit, sie wär,e damit 'einverstanden, sich im 
Rahmen einer mit Frankreich auszuhandelnden 
bilateralen Vlereinharung an der Vorfinanzierung 
des Reserveträgers nach demindustrciellen Rück­
fluß zu beteiligen und auf der gleich\Cn Basis zur 
Finanzierung des Differenzbetrages zwischen 
den tatsächlichen Kosten . und den Einnahmen 
beizutragen. Daglegen sprach sie sich nochmals 
dagegen aus, daß die EWO~Nutz,erprogramme 
mit einer Mehrkostenreserve von 10% belastet 
werden sollen. 

Die Delegation Spaniens warf die Frage auf, 
ob es für die Programme tatsächlich notwendig 
sei, von vornher,ein die Verfügbarki~it eines ~e­
serveträgers :.icherzusteIlen, und hefürwortete 
grundsätzlich eine Vor1inanzierungnach dem 
industriellen Rückfluß, wdbei sie jedoch gewisse 
Vorhehalte in ;bezug auf die' Bereduiungdieses 
Rückflusses äußerte. AI1etdings sOJlte der .Re~erve­
träger nur zu 3/4 auf diese Weise vor1inanziert 
w,erden und das a,uf SPOT entfallende Viertel 
von Frankreich getragen werden. 

Der Vorsitzende stellte fiest, daß alle Dele­
gationen grundsätzlich einer Vor1inanzierung 
des Reserv,eträgers nach dem industridlen Rück­
fluß zustimmen können, drei davon jedoch der 
Auffassung sind, daß a,uf diese ~eisenrur 3/4 dieses 
Trä&ers finanziert werden sollten. Daraufhin 
appellierte die Delegation der Schweiz an diese 
drei Delegationen, .ihre Haltung z.uüherprüfen: 
In ihr,en Augen sei die Bereitstellung . eines 
Reserveträgers eine V,erpflichtulllg, die dIe Lie­
ferantJen gegenuber ihren Auftraggebern ein­
gehen müßten. In diesem Zusammenhang sei 

auch zu bemerken, daß die Schweiz beteit wäre, 
zu dem auf Marots Bentfallenden Teil der 
Vorfinanzie1"ung c:le~ . Reserveträgers . beizutragen, 
obWohl sie an diesemProgra:mm flIcht beteiligt 
sei. ;' ' 

Die. Delegation Frankreichs pflichtete dieser 
Erklärung bei und sagte, es wäre anormal, daß 
dem SPOT-Programm eine andere Behandlung 
zuteil. werde als die, die man &egenüber einem 
,externen Kunden wie Intelsat für gerechtfertigt 
halten würde. 

Der Vorsitzende erklärte, es wäre bei den 
gegenwartlgen Marktverhältnissen tatsächlich 
l'eichtfertig, nicht dafür zu sorgen, daß ein Er­
satz träger zur Verfügung stehe. Die Delegation 
Deutschlands stellte fest, daß die Verfügbarkeit 
eines Reserveträgers im Interesse der Hersteller 
liege. Ihre grundsätzlich,e Einstellung .sei. durch 
die Forderung ihrer Behörden hegründet, die 
Aria,ne-Frargen vom Standpunkt der Nutzer 
und nicht von dem der Hersteller zu behandeln. 

Anschließend f01"derte der Vorsitzende den Rat 
auf, die Anlage V zu ESA/C(78)24, rev. 1 
(ESAIC/XXIII/Res. 7, 2. Entwurf) zu prüfen, 

Di'e Delegation Belgiens sagte, sie könnte dem 
,Entwurf z,ustimmen, sofern in Albs. c verein­
bart werde, daß die Ausgaben nach dem Sch}üssel 
der Entwicklungsphase oder nach dem für die 
nächste Phase vorgeslehenen Schlüssel umgelegt 
werden. Die Delegation Spaniens, die sich die 
Stelil'ungnahme ihrer Behöl1den zur Produktion 
zusätzliche Träger vorbehielt, stimmte dem Ent­
wurf zu, wobei sie sich für den zweiten in 
,ecki,gen Klammern stehenden Vorschlag aus­
sprach. 

Die Delegation Frankreichs hoffte, daß in der 
Sitzung eine Einigung Ülber die Grundfragen 
erzrelt werde. und' sagte, sie könne den Ent­
sch'ließullgsentwurf annehmen u,nld aus Konzes­
sionsbereitschaftsowohl dem einen wie auch 
dem' anderen Schlüssel zustimmen. 

Die Delegation Italiens konnte dem Ent­
sclrließuingsientwurf "ad ref.erendum" zustimmen, 
erklärte' jedoch, daß Ülber ,eine eventuelle italieni­
sche Beteiligung an den vorläufigen Maßnahmen 
etsteri6chieden werden könne, wenn die zu-' 
ständigen Behörden geprüft hätten, ob die ent­
sprechenden MittJeI aufgebracht u,nd eine an­
gemessene Re&elung für di·ese Beteiligung ge­
funden werden könne. 

Die Delegation der Schweiz, die den zweiten 
in Albs. c vorgeschlagenen Schlüssel vorziehen 
würde, jedoch auch dem anderen zustimmen 
könntJe, erklärte sich mit dem Entschließungs­
entwurf einyerstanden;' Die' Delegation Däne­
marks stimmte ebenfalls zu, spraCh sich jedoch . 
für den erstgenannten SchlUsse!. aus. Die Dele­
gation Schwedens stimmte dem Entwurf zu, gmz 
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gleim, welme der in Abs. c genannten Lösungen 
gewählt werde. 

- 'Die Delegation Irlands sagte, sie könnte für 
den .Fall, daß sie sim smließlim am Programm 
beteilige, dem Entwurf mit dem erstgenanmen 

. Schlüssel zustimmen. 

D1e Delegation der Niederlande stimmte dem 
Entwurf "ad referendum" zu, ,erklärte jedoch, 
daß sie in diesem Sta,dium keine Zusage seitens 
ihrer Regierung zur Beteiligung an diesen Aus­
gahen mamen könne. 

Die Delegation Deutschlands, die "ad referen­
dum" Stellung bezog und in Abs. eden Schlüssel 
der Entwick1ungsphase wünschte, sagte, sie könne 
dem Wortlaut nur zustimmen, wenn der Ent­
schließungsentwurf ESA/C/XXIII/Res. 8 in der 
Anlage IV zu ESA/C(78)24, rev. 1 ~o gefaßt 
werde, daß der Wunsch ihrer Behörden berück­
sichti,gt werde, das Probl.em einzig vom Stand­
punkt der Nutzer zu betrachten. 

Die Delegation des Vereinigten Königreichs, 
die darauf hinwies, daß ihr Land in dieser 
Enusmließung nicht zu nennen sei, erklärte sich 
bereit, sich im Rahmen ihrer bilateralen Ver­
einbarung mit Frankreich an den vorläufigen 
Maßnahinen zu beteiligen. 

Zum Absmluß dieser Erörterung stellte der 
Vorsitzende fest, daß alle Mitgliedstaat·en bereit 
seien, in Abs. c des Entschließung.sentwurfes d.em 
Verteilersmlüssel der Entwicklungsphase . zumin­
dest als Kompromiß Zluzustimmen. 

Die Delegation Deutschlands wünschte, daß die 
vorzufinanzierenden Beuräge auf die Nutzerpro­
gramme umgeLegt werden. Daraufhin holb der 
Generaldirektor hervor, daß es bei diesen Maß­
nahmen nimt um die Zahlung von Beiträgen, 
sondern um die Zuordnung von Verpflichtungs­
ermächtigungen gehe. Er fügte hinzu, die Ange­
legenheit sei so dringend, .daß, wenn man in der 
Sitzung zu k~iner Einigung gelange, es unmöglich 
würde, die Einhaltung der durm die Nutzer­
programme g,esetzten Termine zu garantieren. 

In der anschl~eßenden Diskussion wurde der 
Entschließungsentwurf geändert, um ihn zu ver­
einfachen und vor alLem auch um den Wünschen 
der Delegation Deutschlands Rechnung zu tra­
gen, wobei jedom Einvernehmen darüber be­
stand, daß mit dieser Entsmließung nicht die 
Grundfra;ge d'er Markteinführungsserie geregelt 
werden so11. 

Da SPOT erst Ende 1983 gestartet werden 
solle, was die Inansprumnahme des sog,enanntcn 
Reserveträgers völlig unwahrsmeinlim mame, 
smlug die 'Delegation FrankreicllS als Kompro­
miß vor, daß dieser Träger im Verhältnis zum 
industriellen Rückfluß im Rahmen der drei be­
troffenen EWO-PrOßramme vorfinanziert werde. 

In der Sitzung wurde ein neuer Entschl-ießungs­
entwurf über dLe Lieferung von Ariane-Trägern 
urid-StartJs (ESA/C/XXIII/Res. 8, 2. Ent-wurf) 
venteilt. 

Der Vorsitzende schlug vor,' daß der vom 
Generaldirektor nach AbsChnitt VI zu erstellende 
Rerimt am 17. April vorgelegt werde. 

Die Delegation des Vereinigten Königreichs 
bemerkte, daß Großbritannien nimt zu den in 
Absmnitt II b und V genannten Mitgliedstaaten 
gezählt werden dürfe, uilid erklärtJe, sie sei nicht 
damit ,einverstanden, daß die Mehrkosten­
reserve, wie in .Abschnitt II a angegeben, den 
Satellitenprogrammen angelastet werde. 

Die Delegation FrankreiChs wies darauf hin, 
daß bei einem Start mit einem amerikanischen 
Träger der Kaufpreis erfahrung~gemäß eine 
Mehrkostenspanne . von weit mehr als 10°/0 ent­
halte. Um eine Einigung zu erleimtern, schlug 
sie vor, daß ,diese Mehrkostenspanne von 100(0 
nur für Ariane-Starts .der Atla,s-C-entaur-Klass,e 
gelten solle. Außerdem kam man üherein, in 
Albsmnitt II b und V die Worte "die Mitglied­
staaten" durch "d1e Teilnehmer am Entwick­
lungsprogramm" zu ersetzen. 

Die Delegation des Vereinigten Köngreichs 
sagte, sie könnte ·dem Enbschließungsentwurf 
vorbehalt1im einer Einigung über diese ver­
schiedenen Punkte "ad referendum" zU5timmen. 

Auf Antrag der Delegation Frankreichs wurde 
der Entwurf in dem Sinne@eändert, daß die 
britismen Verpflimturugen von Frankreim im 
R.:a!hmen einer nom ausz,uhandelIliden bilateralen 
Vereinbarung in Anremnung gebracht w,erden. 

Die Delegation Deutschlands wünsmte, daß in 
den Entwurf die Formulierung "im Rahmen 
der NutZierprog.ra,mme" aufgenommen werde. 
Die Delegation des Vereinigten Königreichs er­
kHirte ·sim mit dieser Formulierung insoweit 
einverstanden, als sie Einvernehmen darüber zum 
Alusdruck bringe, daß die genannten Satelliten 
mit Ariane gestartet werden und die Nutz,er­
programme einen Beitrag zu den entsprechenden 
Ausgaben leisten, während die notwendige Rest­
finanzierung vom Ariane-PI'Ogramm übernommen 
wCl'de. 

Anschließend äußerten sich die Delegationen 
reihum wie folgt: Die Delegationen FrankreiChs 
und der' SChweiz erklärten, sie könnten dem: 
Entwurf zustimmen. Die Delegationen Schwedens 
und Dänemarks ~agten, sie könnten "ad referen­
dum" zustimmen. Die Delegation Deutschlands 
sagte, auch ihrer Zustimmung stehe nimt mehr 
vid im Wege. Die Delegation Italiens sagte das 
gleiche, bat jedom unt·er Hinweis auf ihren f.rüher 
ge:iußerten Vorbehalt um eine gewisse Bedenk­
zeit'. Dem smloß sich die Delegation Spaniens 
an, währ·end die Delegation Irlands erklärte, sie 

1032 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)28 von 49

www.parlament.gv.at



28 1032 ,der Beilagen 

könne in dieser Sitzung nicht Stellung nehmen, 
und die Delegation der Niederlande auf ihre 
vorangehende Erklärung verwies. Die Delegation 
Belgiens sagte, eine Einigung wäre möglich ge­
wesen, wenn das in Albschnitt VI genannte Doku­
ment vorgelegen hätte, das sie als Bestandteil 
der Entschließung betrachte. 

Nach einem Vorschlag des Generaldirektors 
als Antwort auf die dringende Bitte der Dele­
gation Frankreichs an den Rat, die in der Sitzung 
erzielten wesentlichen Fortschritte förmlidJ. an­
zuerkennen, genehmigte der Rat zum Abschluß 
dieser Debatte einstimmig (Deutschland, Däne­
mark, Italien und Niederlande "ad ref.erendum") 
den soforcigen Ba,u von insg,esamt fünf Ariane­
Träg,ern, das heißt für Exosat, ECS, Marots B 
und SPOT sowie einen Reserveträger. Der Rat 
be3lUftragte den GeneraLdirektor, ihm auf seiner 
nächsten Tagung eine überarbeitete Fassung der 
Entschließung in Anlage IV zu ESA/C(78)24, 
rev. 1 vonuI.eg;en, in der den konstruktiven Er­
gebnissen der Debatte auf di~er 23. Tagung 
Rechnung getragen wird und der eine Anlage 
beigefügt i>St, in der die entsprechenden Ver­
pflichtungen jedes Mitgliedstaates 3lUfgezeigt wer­
den. 

Dara·ufhin nahm der Rat die Entschließung 
ESA/C/XXIIIlRes. 7 über die vorläufigen Finan­
zierungsmaßnahmeneinstimm~g (Deutschland, 
Dänemark, Italien und die Niederlande "ad re­
ferendum ") an. 

2.3 Verwendung der SIRIO-Plattform für eine 
meteorologische und geodätische Mission - zu­
sätzliche Auskünfte 

Die Exekutive (Fmu Hieronimus) gab eine 
Einführung zu ESA/C(78)7, aldd. 1, und ,der 
Direktor für Planung und künftige Programme 
kündigte an, daß in Kürze ein zusätzliches Infor­
mationsdokument [ESA/C(78)41] vorgdegt 
werde. 

Die Delegation Deutschlands zeigte sach er­
staunt aber das vorgeschlagene Verfahren, inrs­
besondere für d~e Erweiter,ung ,der Indust'rie­
arbeiten der Phase"-rA. Sie zeigte sich auch er­
staunt darüber, daß die V:orlage nicht vom SPC 
und Programmrat für das meteorologische Pro­
gramm geprüft worden sei, bevor der Rat damit 
befaßt werde, und wies darauf hin, daß ein 
Atomuhren-Synchronisierungsexperiment schon 
mit Symphonie erfo1<greich durchgeführt worden 
s,e!. 

Die Delegation der Niederlande hielt es eben­
falls für übereilt, die Angelegenheit vor Prüfung 
duil'ch die Fachgremien dem Rat zu .unterbreiten. 
Sie frage sich auch, welchen Status das vorge­
schl:agene Programm haiben soUe. Außerdem 
müsse man angesichts der Tatsache, ,da·ß L04 
ein Erproibungsstart sei, unbedingt auch die 

R~siken abschät~en, die d~ese~ Vorhaben für den 
Satelliten Marots Zlur Folge haben könnte. 

Die Delegation des Vereinigten Königreichs 
war im wesentlichen der· gleichen Auffassung. 
Die Delegation Frankreichs hieLt das Vorhaben 
auch für interessant, zweifelte jedoch angesichts 
dler damit verbundenen Terminzwänge an der 
Zweckmäßigkeit eines St'artsmit L04. Außerdem 
fra.ge sie sich, was die italienischen Behörden be­
züglich einer Europ:ilisierung dieser Arbeiten vQü­
zuschl.<l1g,en bea'bsich,tligen. 

Darauf erwid'erte der Direktor für Planung 
und künftige Programme, die Vorliage ESA/C 
(7S)7, a:dd. 1 ~ei vor allem zJUr Information des 
RatJes gedacht, nachdem d}e Europäisierung eines 
nationalen Projektes beantragt worden sei. Man 
gehe davon a'us, daß es sich um ein fakultatives 
Programm der Organisation handeln würo,e, zu 
dem Italien einen entscheidenden Beitrag leisten 
würde. Die Konsultierung der Sachv,erständigen 
sei schon im Gange, wie die in ESA/C(78)41 
wiedergegebene Empfehlung der Arbeitsgruppe 
Weltraummereorologie z,eige. Es bestehe auch 
Einvernehmen daruber, daß der Meteoslat-Pro­
gra,mmrat angesichts seiner Beratedunktion ge­
genüber dem Rat mit dieser ,Frage befaßt 
W'lerde. Mit dem LASSO-Expeniment werde auch 
der SPC befaßt w,erden, obwohl es nicht ein-, 
deutig sei, db es ein wissenschaftliches Vorhaben 
oder ein Anwendung~projekt sei. Was die Ter­
minzwäng,e angehe, so sch'eine das Vorhaben mit 
dem L04-Sttarttermin vereinba,r zu sein, <loch 
sei nicht auszuschließen, daß es erforderlichenfalls 
v;erschoben wende. Der Generaldirektor wies ab­
schließend daI"3lUf hin, daß _. so nützlich eine 
Prü'fung durch den SPC und den Meteosat-Pro­
grammrat auch sei - nur der Ra:t befugt sei, 
die Durchführung des Vorhabens zu genehmigen. 

Die Delegation des Vereinigten Königreichs 
beantra:gtte, daß die dem SPC vorgelegten Pro­
jektunterlagen durch finanzielle Angaben ,er­
gänzt werden. 

Der Rat nahm zur Kenntnis, daß die potentiel­
len Nutzer wachsendes Interesse an SIRIO II 
zeigen, und daß beabsichtigt ist, dem IPC am 
11. April einen Phase-A-ErweiterungsV'ertrag 
vorzulegen. Abschließend nahm dier Rat auch zur 
Kenntni>s, daß er am 25. April über den Beginn 
einer VOl'lbereitungsphase und am 13. Juni über 
die Inangriffruahme des eigendichen Projektes 
entscheiden soll. 

3. FINANZIELLE ANGELEGENHEITEN 

3.1 Entwurf einer Entschließung über die Be­
richtigung der Beiträge wegen Umrechnungs­
kursschwankungen 

Der VFA-Vorsitzende (Herr A. 1. Goedhai'dt, 
Niederlande) erstattete Bericht und bestätigte der 
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Delegation Belgiens, daß Abschnitt I des Ent­
schließungsentwurfs ESA/C/XXIII/Res. 5 (2. Ent­
wurf) in der Anlage zU ESA/C(78)16, rev.l tat­
sächlicll klar machen soUe, daß unter den besagten 
Umständen Art. 37.2 der Finanzordnung in 
seiner ursprünglichen Form und nicllt in der 
durch die Entschließung ESA/C/XIV/Res. 1 ab­
geänderten Form Anwendung find:et. Darauf­
hin hob die Delegation Italiens ihr,en früheren 
Vorbehalt zm diem Entschließungsentwurf auf. 

Die Delegation Frankreichs erklärte, sie könne 
dem Entscll1ießungsentwurf unter dem Vorbehalt 
zustimmen, daß el'stens die anstehenden Be­
schlüsse über die großen künftigen Programme 
tatsächlich gefaßt werden und z.weitens die Bei­
tragsnacllmhlung für 1977 von den französischen 
Behörden erst 1980 geleistet ml wet"lden brauchte. 

Der Rat nahm die Enllschließung ESA/C/ 
XXIII/Res. 5 (2. Entwurf) einstlimmig (Frankreich 
"ad refererud<UJ11l") an. 

3.2 - Entwürfe von Ratsentscllließungen über 

a) das Gesamtfinanzvolumen 1978 bis 1980 
und das vorläufige Gesamtfinanzvolumen für 
1981 bis 1983 und 

b) das Ausgabenvolumen für die Recllnungs­
jahre 1978 bis 1980 

D~e Vorla:ge ESA/C(78)12, 31dd. 3 wurde in der 
Sitzung verteilt. 

Nach dem Bericlltdes VFA-Vorsitzenden und 
der Einführung der Exekutive (Herr Reuter) zu 
den Entscll1ießungsentwürfen erinnert,edie Dele­
gation Scllwedens an den Inhalt von ESA/C 
(78)21 und beantragte eine getl"iennte Abstim­
mung über das vorläufige Gesamtfinanzvolumen 
1981 bis 1983. Der VFA-Vorsitzende zeigte sich 
erstaunt über diesen Antrag und hob hervor, 
daß mit der Entscllli,eßung dieses Gesamtfinanz­
volumen :nicht g'enehmigt, sondern "vorläufig" 
festgesetzt werden soHe. 

Die Delegation Spaniens erinnerte daran, daß 
sie vor einer Stellungnahme die sich aus eLen 
Progr.ammaJbschlüssen ergebenden Gesamtver­
pf1ichwngen kennen möchte. 

Die Delegation Frankreichs erklärte, sie könne' 
dem Entwurf erst zu,stimmen, wenn eine end­
gÜ1ltige EinigJUIl:g über die neuen Programme 
erzielt worden sei und der VFA-Beschluß zur 
Erhöhung des Haushalts 1977 um 2 Mill. RE 
überprüft worden s,ai. Letzteres müßte ihrer 
Meinung nach mit einer Anderung der Finanz­
ordnung verbunrden werden, damit man nicht 
nochmals in eine solclle Situa.tion komme. Die 
DeLegation hielt diese Erhöhung' und das ange­

Verluste im Hwshalt des wissenschaftlichen Pro­
gramms nicllt von vornher,ein als gegeben be­
tracllte. .schl~eßlicll vertrat sie die Auffassung, 
daß nur d~e erst,e SpaceL~b-Mission förmlicll gle­
nehmigt sei und die Folgem~sionen als künftige 
Programme zu betracllten seien. 

Die Delegation Spaniens teilte den Wunsch der 
Delegation Scllwedens nach Einschränkung des 
aUgemeinen AUiSgaJbenvolumens der Organisation, 
könnte jedocll dem Haush:altsplan 1978 z,ust~m­
mlen. 

Der Vorsitzende sllellte fest, daß in der Sit­
zung keine Ahst~mmung VOl"'genommen werden 
könne. 

Die Delegation Dänemarks begrüßte unter 
Hinweis auf ESA/IPB-RS(78)1, rev. 1, daß man 
bei der Aufutel1ung dieses mittelfristligen Plans 
davonausgegan~en sei, daß das Earthnet~Pro­
gramm ml den obligatoriscllen Tätigkeiten der 
Organilsation gehören werde .. Sie äußerte jedoCh 
El"'staunen darüber, daß darin im V:ergleich zu 
ESA/O(78)12 + :adJd. 1 und 2 eine Erhöhung um 
etwa 1 Mill. RE pro Jahr vorgeschla.gen weflde. 
Außerdem teilte sie dem Rat mit, daß der Fi­
nanz.3Jusschuß des dän~chen Parlaments kürzlicll 
beschlossen habe, die dänische Beteiligung am 
Spacelab-Nutzmngsprogramm zu gen;ehmigen. 

Der Direktor für Planung und künftige Pro­
gramme wies die Delegation Frankreiclls darauf 
hin, daß die Spacela:b~Demon5trationsmissionen 
ein förmLidl genehmigtes P,rogramm darstellen, 
wenn aucll der Gesamtfinanzra.hmen dieser Tätig­
keiten und die Beiträge der einzelnen Teilnehmer 
noch nicht fesllg,etlegt s,eien. Wa.s Earthnet ang'ehe, 
so de~e die Erklärung zur Aufnahme dieses 
Progra.mrns die Jahre 1977 und 1978 ab und 
sehe vor, daß die rechtlicllen Gl"iundJagen und 
das Finanzvolumen des Programms für die fol­
geruden Jahre noch festzulegen seien. Die Dele­
gMionen erhieloon in den nämstlen Wocllen eine 
dies1bezügliche Vodage. Es werde Sache des Rates 
sein, darüher zu ennscheiden, ob dieses Pro­
gramm zu den ob1igatol1~scllen Tätigkeiten der 
Organisation gehören solle. 

Die Delegation Deutsclliands wünschte eine 
überprüfung der vorgeschla;genen Finanzvolu­
men, wobei vor allem die Begrenzung der in 
den nächsten Jahren v,erfügbaren deutschen Ge­
samtbeitr:vge lJU berücksichtigen sei. Sie erinnerte 
auchdaran, daß sie darum gebeten habe, das 
GesamtfinanzvoLumen 1978 bis 1980 und die 
entsprech,enden Beiträge nach Jah.,en aufzuschlüs~ 
seIn, und daß sie einen Personalhedarf.splan für 
den gleicllen Zeitraum sowie einen Investitions­
plan mgefordell"t habe. 

wandte Verfahr-en nicllt für a;ng,ebracllt. Sie er- Zum Atbschluß dieser Erör~erungen kam man 
Märte· S1ichaber damit e~nV1el'lStanden, daß das überein, den Beschluß über die Entlschließungs­
durcll die Wechselkursveduste entstandene Defizit entwürfe auf die nächste Ratsta.gung zu ver­
ausgegliChren werde, vora.uSlges,etzt, daß man solche I schieben. 
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3.3 Entwurf einer Ratsentschließung . über die 
Haushaltspläne 1978 ' 

Nich dem Ber1cht des VFA-Vorsitzenden, der 
auf die Folgen hinwies, die sich daraus ergäben, 
daß zu Punkt 3.2 der Tagesooonung. kein Be­
schLuß gefaßt worden sei, schlug der General­
direktor vor, daß der Rat, wenn er auf der 
näch!>ten Tagung ein Gesamtfillianzvolumen und 
einen Haushaltsplan für 1978 einstlimmig ge­
nehmige, beschltieße, daß der nächste Vorschlag 
für ein Gesamtfinanzvolumen die Jahre 1979, 
1980 und 1981 umfassen solle. Dies wurde von 
der Delegation Spaniens befürwortet, aber von 
der Delegation' der Niederlande grundsätzlich 
abgelehnt. 

Die Delegation D.eutrschla11lds sa'g'te, es sCii 
schwic6g, über einen Entwurf z;u entscheid'en, 
der auf.gruIJId der soeben getroffenen BeschlüS6e 
in vieLer Hinsicht geändert werden müsse. Die 
Delegation Belgiens ,erkilärlle Ii>ich bereit, den 
Haushaltsplänen 2!Uzrustimmen. Die Delegation 
Frankreichs saglle, sie könne dem obligatorischen 
Haushalt erst Zlustimmen, wenn der Rat den 
VFA~Beschluß zur Erhöhung des Haushaltes 1977 
erörtert habe, und zwar unter BerücklJich.tigung 
ihrer zru P'unkt 3.1 der Ta'gesordnung gemachten 
Alusfül1rungen. Sie beantragte außerdem, daß 
diese Frage auf die Tagesol1dnung der nächsten 
Ratstagung gesetzt werde. Sie erklärte, sie könne 
den Hau~hialtsplänen Earthnet und Spacelab­
Nutzung "ad referendum" zusnimmen. 

Da für das oibligatorrsche Programm ein ein­
stimmi,ger Besdl1uß erfol1derlich ist, beendete der 
Vorsitzende die Debatte; sie soll auf der nächsten 
T a'~ung fortgesetzt werden. 

3.4 Entwurf einer Ratsentschließung über die 
Jahresrechnung 1976 

Nach dem Beroch,t des VFA-Vorsitzenden gab 
di,e Exekutive (Dr. Frank) in Beantwortung einer 
Frage der Delegation Deutschlands bekannt, daß 
die Rechnungspl1üfungskommission, die vom VF A 
g~bcten WOl1den sei, sich zum Benicht über die 
Guthaben bei Iden Ha.upÜlfitw,icklungsverträ.gen 
für OTS und ~rots [ESA/AF(78)8] zu äußern, 
mitgeteilt halbe, daß sie dazu im Alugenblick krone 
besonderen Bemerkungen zu machen habe. ' 

Der Rat nahm die Entschließung zum Bericht 
der RechnungspI'ÜfungskJommission über die 
Jahresrcchnrung der EWO für 1976 [E~A/C/ 
XXIII/Res. 4 in der Anlage zruESA/C(77)1l2, 
rev. 1] einstimmig (Deutschland "ad referen­
,dum ") an. 

4; TELEMETRIE- UND BAHNVERFOL-
GUNGSSTA TIONSNETZ ZWISCHEN-
BERICHT üBER DIE AUFSTELLUNG DER 

Die Delegation Belgiens stellte mit Befriedi­
gung fest, daß man nach den Kontakten der 
Exekutive mit den belgli~ch,en Behörden nun 
wohl davon ausgehen könne, daß die 1975 vom 
Rat bez.üg1ich Redu eingegangene förmliche Ver­
pfl,ichtwng eingehalten werden könne. Der Di­
rektor für Planung und künftige Programme 
bestätigte, daß für d~e Frage der Frequenzen für 
Redu wohl bald eine Lösung gefun'den werde. 

Die Delegation Frankreichs forrderte die Exe­
kutit'e auf, bei ihrer Planung nicht ruur die Er­
fordernisse 'der neuen Programme, sondern auch 
alle in der Welt vorhandenen Anl~gen und spe­
zieN die Erforderni'sse und Anlagen der Mitglied­
staaten zu berücksidltJig,en, wobei sie insbeson­
,dere das Programm SPOT erwähnte. Sie möchte 
lußendem, daß den Vonschlägen der Exekutive 
gena'Uie finanzielle Schätzungen beigefügt werden. 
Slie schloß mit ,dem Wunsch, daß eine Experten­
gruppe dlem Rat Empfehlungen gebe. Die Dele­
gation Deutschlands, die diesen letzten Vorschlag 
untel'stJÜtzte, sagte, lSIie habe Schwi,el'igkeiten, 
aUen in. der Vorlage genannten ZieLsetzungen zu­
zurstimmim; sie beantrage, daß da.s Gutachten 
der Experten dem JCBzur Begtutachtung vor­
gelegt W1el1de. 

Die Delegation Spaniens hatte grundsätzlich 
nichts gegen die Hernnrz,iehung von Experten 
einzuwenden, sofern Einvernehmen darüber be­
stehe, ·daß die bisher ,genehmigt'en Hauptoptionen 
3'ufl1echterhalten we1'lden .müSlSen. Die Delegation 
Belgiens wünsdlte ebenfa1l5, daß die schon ge­
troffenen Grurudsatzentscheidlungen respektiert 
wCl'Iden. S~e e'rklärte noch einmal, daß s.ie auf chie 
Objektivität des Urteils der Exekutive vertraue, 
und bemerkte, ,daß ein~ge LäI1lder Schwierigkeiten 
hätten, nationalle Experten z.u benennen. 

Der Direktor für Planung und künftige Pro­
gramme sagte, die schon angenommenen Grund­
sätze wÜl1den nicht' wieder in Fl'age gestellt. Der 
Generaldirektor bestätigte dies und fü,gte hinzu, 
daß d,i1e Exekutive im ,den Sitzungen der Experten­
gruppe, der,en Einsetzung gerade beantragt wor­
den sei, den Vorsi,tz Ülbernehmen weI1de. 

Albschl,ießend nahm der Rat den Inhalt von 
ESA/C(77) 1 02 zur Kenntnis und besm'loß die 
Einsetzung einer Al1beitsgruppe, in der Experten 
aus den Mitgliedstaaten unter dem Vorsitz der 
Exekutive zur Vorbereitung der Ratsbeschliisse 
bestimmte Arspekue der Vorschläge klären soUen. 

5. DAS INTERNE POTENTIAL UND DIE 
ANLAGEN DER ORGANISATION FÜR DIE 
DURCHFüHRUNG DER PROJEKTE 

PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT Die Behllndlung dieses Ta.gesordnungspunktes 
Die Exekutive (Herr Fray,s'se) gab eine Eiri- wunde auf eine der nächsten Tagung,en verscho-

führung zu ESA/C(77)102. ben. 
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6. INTERNATIONALE ANGELEGENHEI-
TEN UND RECHTSFRAGEN 

6.1 Versuchsprojekt für schnelle Datenübertra­
gung über Satelliten 

Nach:dem der VFA-Vorsitzende B,ericht eI\!)tat~ 
tet hatte, erklärte die Delegation der Schweiz, 
sie könne den Voi:lSchläigen 2lulStimmen, wenn die 
lauf,enden Verharudlrurugen mit den Postverwal­
turugen ZlU einer für aUe Paneien Zlufllieden&tel­
lenden Lösung führten und umer anderem auch 
die Auf teilung der Zustä.ndigkeiten zwischen der 
schweiZJerischen Postverwaltrung und der EWO 
einvernehmlich geregelt wel1de. Sie werde daher 
"aJd referenrdum"'ZlUstim'men. 

Die Exekutive CDr. KaLtenecker) teilte mit, die 
Erfiebn~sse der V,erhand1ungen seien 'so, daß 
,diese Bedingung erfüllt wel1de: Die Erdefunkstelle 
des CERN, die für ein Jahr aJUf dem CERN­
Gelände errichtet werde, werde anschließend zum 
Standort der internationalen Station in der 
Schweiz veria'gert. 

Die Delegation Deutschlands stimmte dem 
VorschlaJg "a.d refel'ienldrum" zu, um ihren Wunsch 
zum' Ausdruck zu bring,en, daß die europäischen 
Postverwaltungen im Rahmen der CEPT Ver­
trag5parteien der w schließenden V.ereinbarung 
weroen. Der Direktor des Nachrichtensatelliten­
programms und di'e Exekutive (Dr. Kaltenecker) 
bestätigten, daß ,das Vorhaben in enger und 
ständiger Vel"bindungmit ,der CEPT durchge­
führt wel1de, wie in ESA/C(78)2 dargelegt. 
Der Delegation Dänemarks wurde bestätigt, daß 
das HauptZiiel des Projektes darin bestehe, die 
Vorteile eine5 weltr:a,umtechnischen Systems für 
Da-nenübertragung zu demonstrieren. Der JCB­
Vorsitzende hob in diesem Zusammenhang her­
vor, welche Bedeutung dieses Experiment z. B. 
aufgrurud der Tatsache habe, daß ein großer 
Teil der Fernverbindungen zwischen DV­
Anla,gen in ZrukJunft über Satellitensysteme laufen 
müsse. 

Die Delegation Frankreichs würde es für be­
dauerlich haloen, wenn die Organisation sich bei 
der Errichtung der Erdefunkstelle einschalten 
würde, und sei es nur durch technische Unter­
stützung, denn dies sei eine Aufgabe, die den 
Nutzel'l1 üherLassen bleüben solle. ' 

Der Rat genehmigte einsti'mmig (Deut'schland, 
Dänemark unld die Schweiz "ad refenendum") 
d~e Ahmrachung (MOU) über ein Versuchl5pro­
jekt tür schn',eUe Dat,enÜJbertragung über Satelliten 
[Anlage 1JU ESA/C(78)2, add. 1] und ermächtigte 
den Generaldirektor 1Jur Uhter1Jeichnung. 

6.2 Abkommen zwischen der deutschen Regie­
rung und der EWO über soziale Sicherheit 

Nach der Einführung der Exekutive (Dr. Kal­
tenecker) zu ESA/C(78)8 bestätigte die Delegation 

Deutschlands, daß ihre Behörden die NeufQssung 
des Abkommens :!lIun 'als Grun,d1a:ge betrachteten, 
auJ der da!s Personal deutscher Staatsangehörig­
keit über seinen Beiitritt 2lum Pensionssystem 
entsche~den könne. 

Der Rat nahm d~e Knderungen, die von den 
deutsch,en Behöroen an dem früher genehmigten 
Entwur.f eines Abkommens über soziale Sicher­
heit vorgenommen wor,den sind, einstimmig an. 

6.3 Entschließung des Europarates und Entwurf 
einer Empfehlung der WEU 

6.4 Bericht der IRAG - insbesondere Bezie­
hungen zu Rumänien 

Die BehandLung dieser Tagesordnungspunkte 
wurde auf die nächste Ta~ung v,erschoben. 

7. SONSTIGES 

7.1 Sitzungstermine 

Die näch~ten Ratstagungen finden am 25./ 
26. April und am 14./15. Juni 1978 in Paris statt. 
Die Sitzung am 26. April wi!1d ganztägig im en­
geren Kreise ahgehalten. 

7.2 Sonstige Angelegenheiten 

a) Der Generaldirektor teilte dem Rat' mit, 
,daß der St.ü't von OTS 2 vor allem wegen 
eines in der Verkabelung de'S Satelliten 
aufgetretenen Problems verschoben worden 
sei und nicht vor dem 4. Mai 1978 statt­
finden könne. 

b) Der Vorsitzende hat alle Delegationen, die 
in irgendeiner Frage "aJd referendum" zu­
stimmen, die notwendigen Schritte zu 
unternehmen, um diese Vorbehalte so 
schnell wie mÖIgIlich aufroheben. 

c) Auf Antrag der Delegation Dänemarks for­
derte der Rat die IRAG auf, sich mit der 
Koorldinierung der Haltung der Mitglied­
staaten zu den Fi:1agen im Zu>Sammenhang 
mit den Vorrechten und Immunitäten für 
Intelsat zu befassen. 

Annexe 

AGENCE SPA TIALE EUROPEENNE 

CONSEIL 
Liste des participants 

President: D. W. Finke (Allemagne) 

ALLEMAGNE 

M. Buschbeck 
M. StrU'b 
M, Ba~ton 
M. Jordan 

Delegue 
Delt~gue 
Conseiller 
Conseiller 
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BELGIQUE 

M. V an Ee~beek 
M. Fontaine 
M. Laurent 

DANEMARK 

M. Grage 
M. Knudsen 
M. Winther 

ESPAGNE 

Gen. Azcarraga 
M. Obregon 
M. Alvarez Eulate 
M. Monet 

FRANCE 

M. Curien 
M. Rey 
M. Guitton 
M. Le Fevre 
M. Morand 
M. Sillard 
M. Zaharia 

IRLANDE 

M. Finucano 

ITAUE 

M. Broglio 
M. de Leo 
M. Magliano 
M.Bianchi 
M. Cammarano 
M. Fariello 

ESA/C/XXIII/Res. 4 
Paris, 7. Apri11978 ' 

DeIegue 
Delegue 
Conseiller 

Delegue 
Delegue 
Conseiller 

Delegue 
Delegue 
Conseiller 
Conseiller 

Delegue 
Delegue 
DeIegue 
ConseiHer 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 

Delegue 

Delegue 
Delegue 
DeIegue 
Conseiller 
Conseil1~r 
. Conseil1er 

übersetzung aus dem Französismen 

EUROPÄISCHE WELTRAUM­
ORGANISA nON 

RAT 

Entschließung 
zum Bericht der . Rechnungsprüfungskommission 
über die Jahresrechnung der EWe für 1976 

(auf der 23. Tagung angenommen) 

DER RAT­

Nach Prüfung 
des Berichtes der Rechnungsprüfungs­
kommission über die Jahresrechnung und 

PAYS-BAS 

M. Goedhart 
M. Schuddeboom 
M. Flinterman 

ROYAUME-UNI 

M. Atkinson 
M. Mallett 
M. Loebell 
M. Rissone 

SUEDE 

M. Hakansson 
M. Stiernstedt 
M. Anggard 
M. Engström 

SUISSE 

M. Creola 
M. Peter 
M. Quinche 

OBSER VA TEURS 

AUTRICHE 
M. Ortner 

CANADA 
M. Wagner 

NORVEGE 
M. Hagen 

EXECUTIF 

Delegue 
Delt~gue 
ConseiIl~r 

Delegue 
Delegue 
Conseiller 
Conseiller 

Delegue 
De16gue 
Conseiller 
ConseiIler 

De16gue 
DeIegue 
DeIegue 

M. Gi;bson, M. Lebeau, M. Luksch, M. Trende­
lenburg, M. Van Reeth, MM. Fraysse, Frank, 
Kaltenecker, Orye, Reuter, Mme. Hieronimus, 
M. Kenedi 

die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung 
der EWO im Rechnungsjahr 1976 [ESA/ 
AF(77)56], 

der Stellungnahme des Generaldirektors zu 
diesem Bericht [ESAlAF(77)57 und corr. 1], 

- des Berichts des Vorsitzenden der Finanz­
gruppe über die Jahresrechnung 1976 [ESAI 
AF(77)86], . 

- des Protokolls der 22. Sitzung des Ver­
waltungs-und Finanzausschusses (ESAI AFI 
MIN/22, Punkt 3.8) -

NIMMT ZUR KENNTNIS, daß der General­
direktor dem VFA am 15. Feber 1978 einen 
Bericht über die bei den Haup,tenowicklungsver­
trägen für eTS und MAROTS bestehenden Gut­
haben vorgelegt hat [ESAI AF(78)8]. 
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BESCHLIESST 
1. die Jahresrechnung der Organisation für das 

Rechnungsjahr 1976 zu genehmigen und 
dem Generaldirektor für seine Geschäftsfüh­
rung Entlastung zu erteilen; 

2. dem Generaldirektor und seinen Mitarbei­
tern für ihre Bemühungen um eine wirk-

ESA/C/XXIII/Res. 5 
Paris, 7. April 1975 
übersetzung aus dem Englischen 

EUROPXISCHE WELTRAUM­
ORGANISA TION 

RAT 

Entschließung des Rates über die Beriditigung 
der Beiträge wegen Umrechnungskursschwankun­

gen 
(Auf der 23. Tagung .angenommen) 

DER RAT-

NACH unverbindlicher KENNTNISNAHME 
de.s inder Vorlage ESA!C(78)6 enthaltenen Be­
richtes des Gener.aldirektors, ,insbesondere der 
Ziffer 4.3, über die Durchführung von Ab­
schnitt 4 der Ratsentschließung ESA!C!XIV!Res 1 
nach der 22. R,atstagung -

ESA/C/XXIII/Res. 7 
Paris, 7. April 1978 
übersetzung aus dem Französischen 

EUROPXISCHE WELTRAUM­
ORGANISATION 

RAT 

ENTSCHLIESSUNG ÜBER VORLÄUFIGE 
MASSNAHMEN ZUR FINANZIERUNG DER 
ARIANE-TRÄGER FÜR GENEHMIGTE 

NUTZERPROGRAMME 

(auf der 23. Tagung angenommen) 

Die Vertreter ,:.) der Regierungen Belgiens, der 
Bundesrepublik Deutschland, Dänemarks, Frank­
reichs, Italiens, .der Niederlande, Schwedens, der 

*) Die ausführlichen Stellungnahmen der einzelnen 
Delegationen zu dieser Entschließung sind in 
Punkt 2.2 des Protokolls der 23. Tagung (2. Teil) 
des EWO-Rates festgehalten (ESA/C/MINIXXIII, 
2. Teil). 

same Geschäftsführung der Organisation 
urrd ihre Stellungnahme zu danken; 

3. der Rechnungsprüfungskommission seinen 
Dank für ihren Bel1icht und den konstruk­
tiven Charakter ihrer Bemerkungen auszu­
sprechen. 

. BESCHLIESST folgendes 

1. In Erwartung der in Abschnitt 4 der Ent­
'schließung ESA!C!XIV!Res. 1 vorgesehenen 
festlegung neuer Regeln und Abhilfemaß­
nahmen ,in bezug auf die Beitr.ag,sahuaE­
'sierung und die Umrechnungskurse ,auf der 
Grundlage des Gutachtens des IWF wir·d die 
Berichügung der Beiträg·e für 1977 wegen 
Umredmungskursschwankungen endgültig 
auf der Grundlage von Art. 37 Abs. 2 der 
Finanzordnung berechnet und 'auf 50% der 
der Organisation zu zahlenden oder von ihr 
zu erstattenden Beträge begrenzt; 

2. für die Berichtigung der Bei:träge für 1978 
und die späteren Rechnungtsj,ahre wegen 
Umrechnungskursschwankungen gilt Z. 3 c 
der Ratsentschließung ESA!C!XIV!Res. 1 
nicht mehr, es sei denn, der Rat nimmt im 
Lichte des IWF-Berichteseine solche Rege­
lung an. 

Schweiz und Spaniens, die während der 23. Rats­
tagung am 7 . April 1978 zusammengetreten 
sind -

GESTüTZT AUF die am 28. Dezember 1973 
in Kraft getretene Vereinbarung zMschen be­
stimmten europäischen Regierungen und der Eu­
ropäischen Weltraumforschungs-Organisation 
über die Durchführung des Raumfahrzeugträger~ 
programms ARIANE; 

GESTüTZT AUF den Besch'luß des Rates vom 
7. April Ü'ber die Produktion von Ariane-Trä­
g~rn -

ERTEILEN der Organisation als vorsorgliche 
Maßnahme die ERMÄCHTIGUNG, im Hinblick 
auf die für die Produktion von 5 Trägern not­
wendigen Arbeiten Verpflichtungen bis zur Höhe 
von 21,10 Mil!. RE für einen am 30. Juni 1978 
endenden Zeitraum einzugehen (die entsprechen­
den Zahlungen werden w,ie folgt fällig: 16,6 Mil!. 
RE im 2. Halbj,ahr 1978, 4,5 MiI!. RE im 1. Halb­
jahr 1979). 
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KOMMEN ÜBEREIN, 

a) daß die entsprechenden Ausgaben nach 
einem noch zu fassenden Beschluß im Rah­
.der Nutzerprogramme finanziert werden; 

b) daß, wenn ,der in Abs. a g.enannteß,esch1uß 
nicht his 30. Juni 1978 gefaßt wird, die 
en~stehenden Au,sgaben von den oben ge­
nannten Regierungen entlsprechend dem 

ESA/C/XXlIIlRes. 9 
Paris, 6. April 1978 
übersetzung aus dem Englismen 

EUROPÄISCHE WELTRAUM-
ORGANISA TION 

ENTSCHLIESSUNG üBER DIE STUDIEN 
FÜR EIN PROGRAMM ZUR ENTWICKLUNG 
EINER SCHWEREN PLATTFORM UND 

EINER NUTZLAST 

(Am 7. April 1978 angenommen) 

Die Teilnehmer ,:-) an den Studien für ein 
Programm zur Entwick'lungeiner schweren 
Plattform und einer Nutzlrast, die Gegenstand 
der Erklärung ESA/C/XXIII/Dec. 2 vom 1. März 
1978 sind -

IM HINBLICK AUF die EI1klärung des deut­
schen Vertreters über die Teilnahme seiner Re­
gierung [ESAlC(78)39], die &ie mit Befriedigung 
zur Kenntnis genommen haben, 

IM HINBLICK AUF den Antrag österreichs 
auf Teilnahme an dieser Vorbereitungsphase 
[ESA/C(78)37], den sie mit Befriedigung zur­
Kenntnis genommen haben, . 

IM HINBLICK AUF die Erklärung de:skana­
disehen Botschafters über :eine möglriche Teil­
nahme K,anadas, ,die si,e mit Befriedigung zur 
Kenntnis genommen halben, ,unddie Absicht 
des Rates, ,die allgemeine Frage der Zusammen­
arbeit mit Kanada in seiner nächsten Sitzung ,im 
engeren Kreis zu behandeln :...-

ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTAN­
DEN, 

L daß österreich an dieser Phase teilnimmt, 
mit dem Vorbeha<lt, daß dies vom Rat bestä­
tigt wird; 

",) Die ausführlimen Stellungnahmen der einzelnen 
Delegationen zu dieser Entsmließung sind in 
Punkt 2.1 des Protokolls' der 23. Tagung (2. Teil) 
des EWO-Rates festgehalten (ESA/C/MIN/23, 2. Teil) 

industriellen Rückfluß derEntwicklungs~ 
phase des Ariane-Programms getragen w~r­
den. 

NEHMEN ZUR KENNTNIS, daß zwischen 
Fmnkreich und dem Vereinigten Königreich 
biLa terale Vereinba,rungen . geschlossen werden 
mü~sen, aufgrund deren das Vereinigte König­
reich einen Teil der vorerwähnten Verpflich­
tungen übernehmen wird. 

2. daß diese Vorbereitungsphase am 12. April 
1978 ausgehend von den ~n der Organis,ation 
bereits durchgeführten Studien in Angriff 
geIiommen wird und sechs. Monate dauern 
soll, wobei die in ESA/C/XXIII/WP/2 ;:-*) 
enthaltene Aufgabenschreibung zugrunde zu 
legen ist; letztere wird jedoch dahingehend 
geändert, daß einer gemeinsamen Satelliten­
plattlform angepaßte alternative Nutzlasten 
gleicher Konfiguration parallel untersucht 
UJnd definiert wer.den, so daß im Lichte der 
Beteiligung am nachfolgenden Entwicklungs­
programm eine Wahl getroffen werden 
kann; 

3. daß -die für diese Studien bestimmten Mittel 
zur Abdeckung der durch. 2. bedingten zu­
sätzlichen Arbeiten auf 6,5 MiU. RE erhöht 
werden; 

4. daß daher -die Beiträge der Teilnehmer ein­
.schließlich österreichs nach folgendem Schlüs­
sd berechnet werden: 

0/0 

B 5,2 
DK 2,0 

F 38,5 
D 14,0 . 

I 17,0 

NL 2,5 
E 1,0 

S 8,5 

CH 2,5 

GB. 8,0 

A 0,8 --
100,0 

5. daß-der JCB dlie in Abschnitt IV der Er­
klärung ESAIC/XXIII/Dec. 2, rev. 1 er­
wähnte Empfehlung im Oktober 1978 vor­
legen wird. 

**) Mit Ausnahme .der Anlage in ihrer jetzigen 
Form; diese Anlage wird zur Zeit überarbeitet. 
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ESA/C/OJ/23 (Il), rev. 1 
Paris, 5. April 1978 
übersetzung aus dem Englischen 
5. April 1978 

1032 uerBeilagen 

EUROPXISCHE WELTRAUMORGANISA TION 

RAT 

23. Tagung 

(2. Teil) 

35 

Am 6. und 7. April 1978 findet in Paris 15, 8-10 rue Mario Nikis, im Saal A (4. Stock) der 
zweite Teil der 23. Ratstagung statt. Die Tagung beginnt am 6. April um 11 Uhr. 

1. Annahme der Tagesordnung 

Entwurf der Tagesordnung 

ESA/C/O]123(II), rev. 1 

2. Programm angelegenheiten 

2.1. N achrichtensa telLiten pro.gramm 

a) Bericht des ]GB-Vorsitzenden 

Bezugsdokumente : 
Entschließung des ]CB über ECS 
Erkl~rung zu H-SAT 

b) Haushaltsentwurf 1978 
Vorbereitung·sphase 

für d,ie H-SAT-

ESA/C(78)29 
mit ESA/C/XXIII/Dec. 1, rev. 1 

ESA/]BC/XX/Res. 1 (final), rev. 1 

ESA/C/XXIII/Dec. 2 

ESA/]CB(78l19 

c) Beteiligung Osterreichs an 
Studie 

der Ariane-. ESA/C(78)37 *) 

<I) Entwurf einer Erklärung zum ASTP ESA/C(78)31 
mit ESA/C/XXIII/Dec. 3 (Entwurf) 

2.2 Ariane 

a) Bericht de, Vorsitzenden des Programm- ESA/G(78)32 
rates 

b) Vorschlag ,des Generaldirektor~ zu~ Markt- ESA/C(78)24, rey. 1 
einführungsserie 

2.3 Verwendung der SIRIO-PLattform für eine ESA/C(78)7, add. 1 
meteorologische und eine geodätische Mission -
Zusätzliche Au~künfte 

Bezugsdokument: ESA/C(78)7 

3. Finanzielle Angelegenheiten 

3.1 Entwurf einer Entschließung über die Be- ESA/C(78)l,6, rev. 1 
richtigung der B.eiträge wegen Wech'selkurs- mit ESA/C/XXIII/Res. 5 (2. Entwurf) 
schwankungen 

Bezugsdokument: 
Rabsentschließung zur Durchführung von Ab- ESA/C(78)6 

schnitt 4 der Ratsentschließung ESA/C/XIV/ 
Res. 1 - Stand nach der 22. Ratstagung 

,:.) In ESA/C/O]/23(II) nicht enthalten. 
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3.2 Entwürfe von Ratsentschließungen über 
,a)das Gesamtfinanzvolumen 1978-1980una ESA/C/XXIII/Res. 1 (Entwurf) 

das vorläufige GesamtfinanzvO'lumen für 
1981-1983 

b) das Ausgahenvolumen für die Rechnungs- ESA/C/XXIII/Res. 2 (Entwurf) 
jahre 1978, 1979 und 1980 

Bezugsdokumente: 
Mittelbedarf 1978-1980 und vorläufiger Mit- ESA/C(78)12 -I-add. 1 .:.) und add. 2 :f) 

telbedarf 1981-1983 
Vor Ende 1977erfol'derliche finanzielle Be- ESA/ AF(77)68 

schlüsse 
Erklärung der Delegation Schweden.s ESA/C(78)21 

3.3 Entwurf einer ~atsentschließung über die ESA/C/XXIII/Res. 3 (2. Entwurf) 
HaushaltJspläne für 1978 

Bezugsdokumente: 
Geänderter Entwurf der Haushaltspläne 1978 
Geänderter Entwurf des Finanzplanes 1978 
Persona1struktur und Personalstärke der EWO 
Mittei1ung .der deutschen Delegation 
Stellungnahme des Gener,aldirektors zur Mit-

teilung der ,deutschen Delegation 

ESA/AF(77)58, rev. 2 -I- add. 1 'f) 
ESAI AF(77)60, rev. 1 
ESAI AF(77)71 
ESAI AF(77)92 
ESAI AF(77)92, add. 1 

3.4 Entwurf einer Rat.sentsch'ließung über die ESA/C(77)112, rev. 1 
Jahresrechnung 1976 mit ESA/C/XXIII/Res. 4 (Entwurf) 

4. Telemetrie- und Bahnverfolgungsstations- ESA/C(77)102 
netz - Zwischenbericht über die Aufstellung der 
Pläne für die Zukunft 

5. Das interne Potential und die Anlagen der ESA/C(78)5 
Organisation für die Durchführung der Projekte mit ESA/EXEC(77)5 

6. Internationale Angelegenheiten und Rechts-
fragen 

6.1 Versuchsprojekt für schnelle Datenübel'tra- ESA/C(78)2 -I- add. 1 
gung Ülber Satelliten 

6.2 Abkommen zwischen der deutschen Regie- ESA/C(78)8 
rung der EWO über soziale Sicherheit 

6.3 Entschließung des Europarates und Entwurf ESA/C(77)104 
einer Empfehlung der WEU ESA/C(78)28 

6.4 Bericht der IRAG - insbesondere Bezie- ESA/C(78)R/3 
hungen zu Rumänien 

7. Sonstiges 

7.1 Sit~ungstermine ESA/C(78)1, rev. 8 

7.2 Sonstige Angelegenheiten 

Informationsdokumente 
Mittelfl'istiger Plan für die koordinierte Benut- ESA/C(78)10 

zung der europäischen raumfahrttechnischen Ein-
richtungen 

Planung des künftigen europäischen Tele.me- ESA/C(78l20 
trie- und Bahnverfolgungsstation·snetzes - Mit-
teilung ,der Delegation Italiens 

Empfehlung der SBAG zu H-SAT ESAI]CB(78)17 

") In ESA/C/O]/23(II) nimt enthalten. 
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ESA/C(78)R/13 
mit Anlage 
ESA/C(78)Rl7, rev. 1 
Paris, 12. Mai 1978 
übersetzung aus dem Französischen 
23. Mai 1978 

EUROPÄISCHE WELTRAUM­
ORGANISA nON 

RAT 

Entwurf des Protokolls der am 26. April 1978 
während der 24. Tagung abgehaltenen Sitzung 

im engeren Kreis 

Vorsitzender: Dr. W. Finke (Deutschland) 

(Die Teilnehmerliste liegt a1s Anlage beil 

1. ANNAHME DER TAGESORDNUNG 

Die TagesoI'dnung [ESA/C(78)R/7,rev. 1) 
wurde angenommen. 

2. GENEHMIGUNG DER PROTOKOLLE 
DER. WÄHREND DER 22. UND 23. TAGUNG 
ABGEHALTENEN SITZUNGEN IM ENGE­
REN KREIS [ESA/G(77)R/27 und ESA/C(78) 
R/8] 

Das Protokoll ~er wahrend der 22. Ratstagung 
ahgehaltenen Sitzung im engeren Kreis [ESA/C 
(77}R/27] w;urde genehmigt. . 

Wegen der verspäteten Verteilung von ESA/C 
(78)R/8 ~am man auf Antrag der Delegationen 
Deutschlands und Spaniens üherein, die Geneh­
migung dieses ProtokoUs auf die nächste Sitzung 
zu verschieben. 

3. STRUKTUR DER EWO-LEITUNG UND 
VERTRAGSVERLÄNGERUNGEN 

Der Generaldirektor gab eine ausführliche Ein­
führung zur Vorlage ESA/C/(78)R/6 und eine 
Reihe zusätzlicher Informationen. Dabei hob er 
vor allem hervor, daß die Personalverteilung 
in den Niederlassungen nicht unbedingt ein Ab­
biJ.d der hiel1archischen Struktur der EWO sei. 
Er erläuterve 'die gegenwärtigen Entscheidungs­
und Durchführungskompetenzen für die Studien 
und wies auf die Funktionen der Prog,ramm­
dir,ektoren und der ~hnen zugeordneten Pro­
jektbüros hin. Nachdem :er aufgezeigt hatte, wie 
wichtig die Aufgabe des Technischen Inspektors 
sei und wodurch .diese gerechtfertigt sei, führte 
er <l.ie Gründe an,aus denen er der in ESA/C/(78) 
R/6 dargelegten Alternative A den Vorzug gebe. 

Die Delegation Frankreichs hob hervor, daß 
die Organisation eine "transparente" Struktur 
br,auche, in der die Funktion "PlCogrammbewer­
tung und -koordin:ierung" genügend sta·rk sei. 
Aus dieser überlegung heraus müßte ihrerMei­
nung nach die Alternative C ausgeschlos1sen wer-

den, da sie dem letztgenannten Gesichtspunkt 
nicht ,genügend Rechnung trage. Sie sprach sich 
für eine genaue Festlegung der Kompetenzen 
aus, was ihr bei der gegenwärtig,en Geschäftsver­
teilung nicht ~mmer in genügendem Maße ge­
währleistet erscheine, und befürwortete daher im 
Prinzip den Vorschlag B, jedoch unter dem Vor­
behalt, daß ,die Aufgabenbe,reiche Spacelab und 
Ariane nicht ein und derselben Person über­
tragen werden, weil es bei heiden Programmen 
um sehr spezifisch,e Interessen gehe. 

Die Delegation Deutschlands befürwortete die 
vom Vorsitzenden vorgeschlagene Lösung C, 
deren schematische Darstellung in der Sitzung 
verteilt wurde. Wenn die' .die künftigen Pro­
gramme betreff·enden Aufgaiben bis zu einem 
zu weit fortgeschrittenem Stadium zentralisiert 
wÜI1den, könne es ~hrer Meinung nach zu gewis­
sen Unausgewogenheiten bei der EWO und zu 
bedauerlichenSpannrungen zwischen Mitglied­
staaten kommen. Si,eerwähnte in diesem Zu­
sammenhang als Beispiel das H-SAT-Projekt. 
Sie möchte, daß der Generaldirektor selbst die 
volle Verantwortung für Fragen politischer Art 
tnage, und betonte, daß die drei Hauptarbeits­
gebiete der Organisation, das heißt wissensch·aft­
liches Programm, Anwendungsprogramm und 
Raumtransportsysteme, gleichspurig geführt wer­
den müßten. Was :letztere angehe, so sei dafür, 
di'e Programme Spacelab und Ariane der gleichen 
Leitung zu unterstellen, da für die einzelnen 
Nutzlasten d3iS optimale Raumtransportsystem 
gewählt wer,den müsse, und zwar unter Berück­
sichtigung poLitischer Gesichtspunkte,alber auch 
nach wirtschaftlichen Überlegungen. Sie halte 
daher das Schema C für besser, weil darin die 
Kompetenzen klar aufgeteilt, die Nahtstellen 
verringert und ,die Befugnisse weitgehend dele­
giert seien und jeder Direktor für die Aus­
legung, Durchführung und Kontrolle der Pro­
jekte seines Bereiches verantwortlich sei. 

Die Delegation Belgiens hielt die gegenwärtige 
Situation im allgemeinen für zufriedenstellend, 
wenn auch die geltenden Grundsätze strenger 
befolgt werden müßten. Es ersdleine zwar wün­
schenswert, daß die Programmdirekcionen in 
stärkerem Maße zu ,den Planungsstudien beitra­
gen, doch würde es zu weit gehen, ihn:en die 
volle Kontrolle dieser Tätigkeiten zu über,tragen. 
Dem Vorschlag, Ariane und Spacelab unter der­
selhen Leitung zusammenzuf3iSsen, stehe !>ie etw,as 
zurückhaltend .gegenüber, ,da bei diesen bei'den 
Programmen völlig unterschiedliche Ziele ver­
folgt würden: das eine sei auf die Fortsetzung 
einer industriellen Produktion und die Durch­
führung von Starts gerichtet, während es bei 
dem anderen vor allem um die org,anisatorische 
Durchführung der künftigen Mission gehe. 

Die Delegation Spaniens bedauerte, daß die 
gegenwärtige Struktur in mancher Hinsicht zu 
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schwerfällig sei und zu etW>;\Js unklaren Funk­
tionsabgrenzungen führe. Man müsse sich aber 
davor hüten, Maßnahmen zu treffen, die zu 
einer gewis'sen Routine im Betnieb der Organi~ 
sation führen würden; wenn man bei den auf 
den gegenwartlgen Progl'ammen basierenden 
überlegungen stehenbliebe, ohne die ferner,e Zu­
kunft zu bedenken. Sie .'sprach sich gegen alle 
Maßnahmen aus, ,die zu einem Durcheinander 
zwischen. der Durchführung der laufenden Pro­
gramme einer:seits und der Un'tersuch'ung künf­
ti,ger Projekte andenseits führen könnre. In ,die­
sem Zusammenhang stellte sie fest, daß ange~ 
"ichts des baldigen Abschlusses einiger P'rogramme 
und wegen der begrenzten Finanzmittel der Mit­
gLiedstaaten eine Struktur vermieden werden 
müsse, die eine zu starke Erhöhung der Per­
sonalkostender Organilsation zur Folge hätte. 
Sie führte ,als Beispiel/das Ariane-Programm ,an, 
dessen Management in den Händen de-s CNES 
liege, und warf die Fr,age auf, ob solche Re.ge­
lwngenin Zukunft nicht a'uch mit Erfolg für 
andere Tätigkeiten getroffen werden könnten. 
Sle wies auch darauf hin, wie wichtiges sei, 
eine lang-tri,stige Politik für die Benutzung der 
nationalen Anlagen festzulegen. Sie befürwortete 
grundsätzlich die Lösung B, ,die zw,ar nicht opti­
mal sei, aber ,einige Binsparungen ermöglichen 
würde und gl'eichzeitig flexibel genug, sei, um 
später entsprechend den ,ß,eschlüssen über' die 
Zukunft der Organisaoion angepaßt zu werden. 
Außerdem warf die Delegation die Frage nach 
den Funktionen des Technischen Inspektors und 
nach der Fortdauer seiner Aufgabe beim Gene" 
ra.Jdirektor auf. 

Die Delegation Schwedens wünschte eine ganz 
klare Kompetenzverteilung, bei der die Durch­
führung der Ibe-schlossenen p'rogr,amme und die 
Vorbereitung der künftigen Programme von­
einander ZU trennen seien. Die mit der Durch­
Hihrung zusammenhängenden AufgabenrSoIlten 
ihrer Meinung nach beim ESTEC konzentriert 
werden, das somit verstärkt würde. Da die ge­
genwärtige Struktur im groß'er! und ganzen zu­
fr,iedenstellend sei, könnte man sie beibehalten 
oder aber radikaler vorgehen und auf eine Struk­
tur nach dem SChemaB zurückkommen, die bei 
der ESRO damals recht zufriedensteIlend gewe­
sen sei, obwohl sie auch Nachteile· habe. 

Die Delegation Italiens vertrat dagegen die 
Auffas.sung, daß die letztgenannte Lösung den 
großen Nachteil habe, ,daß daJbei eine Reihe 
teclmi,scher Aufgaben, die wegen der sehr breit 
gefächerten Tätigkeiten der Organilsation sehr 
unterschiedlicher Art seien, künstltich zusammen­
gefaßt würden. S~e gebe einer Lösung nach dem 
SchemaC den Vorzug, bei der dem General­
direktor eine Planungsgruppe beigestellt werde; 
doch könnte sie auch einem Komprcimiß zwi­
schen ,den Alternativen A un'd C ansch~ießen. 

Was Ar,iane und Spacelab angehe, so könnte man 
. es kurz- und mitt'Clfrist~g zw,ar bei der getrenn­
ten Leitung belassen, ,doch auf längere Sicht 
müßte dies überprüft werden. Abschließend 
meinte sie, es müsse eine bessere Koordinierurig 
zwischen den Programmen gewährle,isret, aber 
auch den längerfristigen technischen ~nd logi­
stischen Koordinierungsaufgaben die notwendige 
Bedeutung beigemessen werden. 

Die Delegation der Niederlande erhob Ein­
spruch dagegen, daß im Verlauf dieses ersten 
Meinungsaustausches auf die in Sitzungen des 
Rat51büros geführten Gespräche Bezug genommen 
worden sei. Daraufhin erinnerte der Vorsitzende 
daz;an, welche Aufgabe das Ratsbüro nach dem 
übereinkommen habe, räumte jedoch ein, daß 
die Sitzungen im engeren RatrSkreise ihren be­
sonderen Charakter behahe.t:l müßten. 

Die Delegation des Vereinigten Königreiches 
wies ebenso wie vor ihr der Gener,aldirektor 
nachdrücklich darauf hin, daß in der Sitzung eine 
Entscheidung getroffen weI'den müsse. Sie' gebe 
der Lösung C den Vorzug, die zwar dem Direk­
tor Anwendungsprogramme vielleicht eine zu 

. schwere Aufgabe aufbüz;de, aber die Zahl der 
unmittel:bar dem GeneraIdirektor Verantwort, 
lichen verringere und ,außerdem eine von den 
Programmdirektionen unabhängJige Planungs­
gruppe für die langfristige Vorbereitung neuer 
Tätigkeiten vorsehe. Sie . erinnez;te daran, daß 
der SPCden Wunsch geäußert habe, daß der 
für die Durch,führung des genehmigten wissen­
schaftlichen Programms zuständige Direktor auch 
für die Vorbereitung der künftigen - obliga­
torischen oder fakultativen - Projekte verant­
wortlich sein sollte. Bine solche Regelung würde 
ihrer Meinung nach zu fruchtbareren Bezi,ehun­
gen zwischen der Organisation und den euro­
päischenWis'Senschaftlern beitragen. Diese Vor­
bereitungsat1beit sollte im übrigen von Mitar­
beitern übernommen weI'den,die zu diesem 
Zweck für eine bestimmte Zeit von den Pro­
grammteams abgestellt würden, zu denen sie 
danach auch wieder zurückkehren würden. 
Schließlich vertra't di,e Delegation noch die Auf­
fiassung, daß das Amt des Technischen Inspektors 
aufgewertet wel'\den müsse und daß er dafür z,u­
ständig sein ,soUte, die Voraussetzungen für 
größere "Wirtschaftlichkeit" der Tätigkeiten der 
Organisation zu tbestimmen, denn dies sei ein 
entscheidender Punkt für die Zukunft. 

Die Delegation der Schweiz sagte, sie messe .. 
der Verantwortung des Generaldirektors In ihren 
überlegungen sehr großes Gewicht bei und halte 
es daher für gerechtfertigt, den von ihm ver-. 
tl'letenen Standpunktz·u unterstü·tzen. Außer.dem 
befürchte sie, daß eine Lösung na.ch· dem 
Schema C, bei der die gegenwärtig von der 
Direktion für Planung und künftige Programme 
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wahrgenommenen Koordinierung:saufgaben ein­
g,eschränkt würden,derunJbedingt notwendigen 
Binheit der EWO scha,den würde, in,dem sie die 
Schaffung eigenständiger Teitbereiche begünstig,e, 
eine Tendenz, die im Bereich der Wissenschaft 
in Europa schon weit verbr,eitet sei. Zum Vor­
schlag B meinte sie, es sei zwar' nicht ausge­
schlossen, daß man spänereinmal da,ra,uf zurück­
kommen werde, doch im Augenblick würde dem 
Direktor des ESTEC damit eine "übermensch­
liche" Aufgabe aufgehüfldet. 

Die Delegation Dänemarks, die der Tatsache 
Rechnung trug, daß der GeneraLdirektor ein­
deutig der LÖSlUng A den Vorzug gab, erhielt 
v,om Generaldirektor ZiUlSätzliche Auskünfte über 
die Gründe, die für diese Lösung sprechen, sowie, 
Erläuterungen zu den Aufg,ahen des Technischen 
Inspektor,s. Die Delegation hielt die gegenwärtige 
Struktur für relativ schwerfällig und würde da­
her Zur Lösung B tendieren; war aber der Mei­
nung, daß dem Starudpunkt des Genera1dir,ektors 
wegen der Verantwortung, die er trage, großes 
Gewicht beizumessen sei. 

Die Delegation der Niederlande sagte, ~ie 
könne das Sch'ema B nicht empfehlen, weil es 
etwas unrealistisch sei; die Alternative A sei 
der übeflegung wert, aber sie wÜl"de dem Vor~ 
schlag C den Vorzug geben, vielleicht jedoch 
unter Beibehaltung des, augenblii,dd~chen Zustan­
des in bezug auf :die . Programme Ariane und 
Spacelab. 

DIe Delegation Irlands 'VIerwles datauf,' daß 
sie nur wenig Erfahrung mit der Arbeitsweise 
der Organisation haibe und es daher schwienig 
für sie sei; sich deziüert ru äußern; sie tendiere 
jedoch zur Lösung C. 

Der Vorsitzende zog das Fazit aus dieser ersten 
Diskussion und stellte fest, daß fünf Delegatio­
nen der Lösung C und drei oder .yier der Alter­
native B den VorZiug gäben; eine empfehle das 
Schema A und eine sei für den Status quo. Zwei 
Delegationen befürworteten, daß, die Programme 
Ariane und, Spacelab ein und derselben Leitung 
unterstellt werden, zwei seien für eine klare 
Trennung dieser Leitungsfunktionen und zwei 
weitere könnten dieser Trennung ebenfalls zu~ 
stimmen. 

Nach diesen Stellungnahmen erinnerte der 
Vorsitzende datan, däß er persönlich das Organi~ 
satlönsschema C befürworte. Die Erfahrung habe 
gezeigt, daß· ,in der aiugenblicklichenStruktur 
die . Aufgab envert eihmg nicht khr genug sei, 
und von außen habe inan nicht den Eindruck, 
daß der notwendige' Zusammenhalt bestehe: 
Auße.rdem machte er auf diezahlen;mäßige 
Stärke der Direktion für Planung und künftige, 
Programme und die sich daraus ergebende Viel­
zahl von Nahtstellen aufmerksam. Die Alter-

native C habe den großen Vorteil, die Naht­
stellen zu verI1Lngern, während sie· gleichZeitig 
die notwendige Planungs gruppe vorsehe. Beim 
wissenschaf.tlichen Programm, dessen Bedeutung 
im übereinkommen hervorgehoben wer,de, 
müßten unbedingt größtmögliche Kontinuität, 
Dynamik und Qualität sichergestellt werden. Die 
Wissenschliftler sollten sich mit ihren Anliegen 
weitgehend' an einen einzigen Anspr,echpartner 
innerhaLb der Organisation wenden können. Was 
die Frage der Raumtransportsysteme angehe, so 
sollte man angesichts der Bedeutung der euro-. 
päJischen Optionen ·aUlf diesem Gebiet zUlbi1l:igen, 
daß die Zuständigkeiten in einer Hand v,ereint 
werden, doch sei dieser PlUnkt noCh nicht so 
wichtig, daß darüber sofort entsch,ieden werden 
müsse. Was die weltraum;technischen Anwendun­
gen hetreffe, so ,sei es normal, daß die Rolle 
der Org.aIlÜsation in ,dem Maße aibnehme, wie 
einexperimenteUes Programm Kunden firude, 
denn die Aufgabe der Organisation solle in jedem 
Fall nur so lange oda.uern, bis die Nutzer auf den 
Plan träten. Ein kritisches Moment sei die Rolle 
des ESTEC, die verstärkt werden sollte. In 

· einem späteren Zeitpunkt müsse die . gesamte 
Personalpolitik unbedingt überprüft werden, da­
mit nicht zu viel P,erlSonal beibehalten werde. 

Der Generaldirektor stellte ebenfalls fest, daß 
eine stärkere Zentraolisierung der Beziehungen 
der Wissenschaftler mit der Organisation von 
Vorteil wäre. Dies setze voraus, daß alle. ein­
schlägigen Aufgaben derselben Direktion über­
tragen werden 'und diese die Zuständigkeit für 
das meteorologische Programm abgebe. Eine Aus­
na:hme sollten jedoch die Biowissenschaften und 
die Werkstoff-Forschung und Verfahrenstechnik 
bilden, die - zumindest im Augenblick - wohl 
noch kein eig;enständiges Programm bilden könn­
ten. Die Lösung B, die zwar eine radikale Ände­
rung des geg,enwärtigen Organisationsplans be­
deut,en wÜllde, wäre jedoch annehmbar und auf 
jeden Fall bes,ser als keine Entscheidung zu tref­
fen. und. den gegenwärtigen Zustand beiillU'behal­
ten. Einsparungen wären im Falle Bund C wohl 
möglich, jedoch bei der Lösung A schon zweifel­
hafter. Schliemich sei noch darauf hinZiuweisen, 

· daß der Vorschlag Ceinen "Zentrifugaleff,ekt" 
habe, der die Aufgabe des General~rektors be-

· sonders, ersdliweren könnte. 

Die Delegation Spaniens erklärte, sie lehne 
das SdlemaC zwar nicht völlig ab, befürworte 
aber ,die Lösung 'B, weil diese in ihren Augen 
der gegenwärtig,en SitJuation besser gerecht werde. 
Es sei sehr wichtig, daß das ESTEC die notwen­
dige Koordinierung oder Durchführung aller Pro-
gramme übernehmen. .' . 

Auf eine Frage des Vorsitzenden hin erklärte 
der Generaldirektor" er könnte, wenn der Rat 
sich ,in diesem Sinne entscheide, darin einwiHigen, 
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das Organisationsschema C in die Praxis umzu­
setzen trotz der daraus für die Wahrnehmung 
seiner Aufgabe erwachsenden Schwiecigkeiten 
und unter der Voraussetzung, daß die Planungs­
gruppe in der Lage sei, ihn tatsächlich im erfor­
derlichen ·Maße und insbesondere in technischer 
Hinsicht zu unterstützen. 

Im Bemühen um einen Komprorniß zwischen 
den Lö~ungen A und C schlug der Vorsitzende 
ein Schema D vor, nach dem die Direktionen 
für Planung und künftige Programme aufrecht­
erhalten würde, sich aber auf die mittel-und 
langfristige Planung konzentrieren würde. Die 
Aufgaben ·der gegenwärtigen Unteubteilung 
DP/ AD wÜl'den vom Verwaltungsdirektor mit­
übernommen. Die Programmdirektoren wären 
für die ~urz.fr.istige Projektpl3!nung zuständig. 
Um eine klare Trennlinie zu ziehen, könnte man 
sich dar3!uf ,einigen, daß, ,sobald 'eine Phase-A­
St1.1die beschlossen werde, sie in den Verant­
wortungsbereich des betreffenden Programmdi­
rektors übergehe. 

Die Delegation Frankreichs äußerte die Be­
fürchtung, daß in einem solchen Organisations­
schema di·e Position des ESTEC-Direktors, der 
damit Ia'ufder Ebene .der Programmdir,ektoren 
stünde, nicht 'so gestärkt wür.de, wie dies zu wün­
schen sei. Sie bat daher - wie vor ihr die 
Delegationen Spaniens, Dänemarks und Schwe­
dens - um weitere Bedenkzeit. Außerdem er­
klärte sie, .daß, wenn man sich fü,r das zuletzt 
vorgeschlagene Or:galliisationsschema entscheiden 
soUte, bestätigt werden müßte, daß der Direktor 
für Planung und künftige Programme auch stell­
vertretender Generaldirektor sei. 

Die Delegation des Vereinigten Königreichs 
meinte, :liuch das neue Organisationsschema habe 
den Nachteil, daß es von außen betrachtet nicht 
als einheitlich erscheine, da zwischen kurzfristiger 
und langfristiger Programmplanung unterschie­
den werde. 

Der Vorsitzende r,ichtete einen dringenden Ap­
pdl an die Delegationen und bat sie, ihrer 
Verantwortung nachzukommen und in dieser 
Sitzung über die Struktur der Organisa,tion zu 
entscheiden. Er wurde darin von der Delegation 
Deutschlands unterstützt, die nachdrücklich da­
ra·uf hinwies, daß dem Generaldirektor die Hilfe 
gewährt werden müsse, die er jetzt brauche, um 
die der ganzen Organisation abträglichen Unge­
wißheiten zu beenden. 

Die Delegation der Schweiz schlug vor, sich 
zunächst darauf zu einigen, das Organisations­
schema C für das obligatorische Programm vor­
zusehen und sich die Möglichkeit offenzuhalten, 
dieses Schema nach den Erfahrungen in den näch­
sten zwei Jahren auf die ganze Organisation :lJUS­
zudehnen. 

Der Generaldirektor bat den Rat, die schon 
viel zu lange währenden Ungewißheiten rasch 
zu beeriden. Er sagte, daß man sich über be­
stimmte Punkte sicher einigen könnte: Ange­
sicht,s des allgemeinen Wunsches, die Position 
des Direktors des ESTEC zu stärken, könnte die­
ser Posten öffentlich ausgeschr.ieben werden, wo­
bei darauf hingewiesen werden sollte, daß der 
genaue Umfang der mit dieser Stelle verbunde­
nen Aufgaben in Kürze neu festgelegt werde. 
Was die Direktion für Planung und künftige 
Programme ang.ehe, so tendierten die Meinun­
gen zu einer mehr oder weniger einschneidenden 
Reduzierung des gegenwärtigen Aufgabenbe­
reichs. Außerdem zeichne sich Einvernehmen da­
rüber ab, daß in Zukunft ein einziger Direktor 
für sämtliche Anwendungsprogramme zuständig 
sein solle und das meteorologische Programm 
nicht mehr zum Zuständigkeitsbereich des Direk­
tors des wissenschaftLichen Programms gehören 
solle. Was schließlich die Verw,altungsahteilung 
(DA) betreffen, so werde keine wesentliche Ände­
rung ins Atuge gefaßt. 

Die Delegation Belgiens befürwortete die Vor­
schläge des Generaldirektors und erklärte, man 
müsse bei dem Grundsatz des Gleichgewichtes 
zw:ischen den Programmen der Organisation 
bleiben. Sie sei gegen eine zu weit gehende über­
tragung von Zuständigkeiten an die Programm­
direktoren, wodurch eine "BalkaniIsierung" der 
Tätigkeiten der Ong'anisation gefördert würde. 

Die Delegation Frankreichs sagte, in den letz­
ten Wochen sei man mit den Prognammbeschlüs­
sen erhebLich vorangekommen, und sie möchte 
nicht, daß diese Fortschritte durch übereilte Ent­
scheidungen über die Struktur der Organisation 
gefährdet werden. Die Delegation der Nieder­
lande nahm dagegen die Vorschläge des General­
direktors an und lehnte den Vorschlag der Dele­
gationder Schweiz ab. 

Nadl emem erne·uten MeinungsllUst'lusch 
schlug der Vorsitzende dem Rat folgende Ent­
scheidungen vor: Der Verantwortungsbereich des 
Direktors des ESTEC wird erweitert; die Zustä­
digkeit für Studien über künftige wis~enschaft­
liche Projekte wird dem Direktor des wissen­
schaftlichen Programms übertragen; es wird eine 
Direktion für Anwendungsprogramme einschließ­
lich des meteorolog.ischen Program!l1s geschaffen; 
die Zuständigkeit für künftige Pro.gramme geht 
nach Genehmigung der Plhase-A-Studie jeweils 
vom D/PFP an die Programmdirektoren über; 
die Direktion für Plaonung und künftige Pro­
gramme wird aufredlterhalten, aber ihre Zu­
ständigkeiten werden entsprechend dem voran­
gehenden Vorschlag verr:ingert; nach Abl:lJuf von 
zwei Jahren wird der ganze Org.anisationsplan 
überprüft und erneut eine Entschei,dung getrof-
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fen. Er erklärte. der Delegation der Schweiz; . die 
die Beschränkung der Zuständigkeiten der Direk­
tion für PlanUng und künftige Progranuue für 
unangebracht hielt, daß diese Direktion entgegen 
der von ihm persönlich befürwor,tetert Lösung 
den Aufgabenbereich der gegenwärtigen Unter­
abteilung DPf AD behalten würde. 

Diese Vorschläge wUl'den mit fünf Stimmen 
(Deutschland, Spanien, Irland, Italien und Ver­
einigtes Königreich) bei zwei Gegenstimmen 
(Frankreich ullJd Schweden) und vier Enthaltun­
gen (Belgien, Dänemark, Niederlande und 
Schweiz) angenommen. 

Die Delegation Spaniens betonte nachdrücklich, 
daß ihre Zustimmung nicht als absolut~ Ein­
verständnis mit dieser Lösung ausgelegt werden 
dürfe, die sie nur aJs einstweiligen Komproiniß 
akzeptieren könne. 

Die Delegation Dänemarks erkläne, sie habe 
sich der Stimme enthalten, da sie gegen eine zu 
starke Beschneidung der Direktion für Planung 
und künftige Programme sei. Sie' hätte dagegen 
dem schweizerischen Vorschlagzustimm<;n kön­
nen. 

Der Rat erörterte dann Teil II der Vorlage 
ESAfC(78)R/6, den der Generaldirektor 3Jusführ­
lich erläuterte. Er kam ~unächst überein, daß die 
Direktoren in Zukunft nicht mehr unbedingt 
nach HC eingestuft wCl'den. 

Die Delegation Frankreichs erklärte unter Hin­
weis auf Punkt i der Vorlage ESAlC(78)R/6, 
daß ang·esichts der soeben getroffenen Entschei­
dungen über die Struktur der Organisation ihrer 
Meinung' nach sämtliche Besetzungen im Lei­
tungsbereich wieder in Frage gestellt seren; ihre 
Erklärung dürfe aber nicht als gegen die Person 
des gegenwärtigen Generaldirektors gerichtet ver­
soanden werden. Auf eine präzise Frage dieser 
Delegation hin bestätigte der Generaldirektor, 
daß Cl", soweit er der vertrauensvollen Mitarbeit 
der betreffenden Direktoren sicher sein könne, 
in der Lage sein weIide, die vom Rat soeben 
gefaßten B'eschlüsse aunruführen. 

Der Vorsitzende stellte fest, daß der Rat keine 
neuen Entscheidungen bezüglich des General­
direktors treffen möchte. , 

Nachdem der Rat. ·seine Zustimmung zu~ 
öffentlichen Ausschreibung des Postens des Direk­
tors des ESTEC gegeben hatte, beantragte die 
Delegation der Schweiz die Einführung eines 
neuen VOl'bereitungsverfahrens für die Ernen­
nung von Personal im Leimngsbereich durch 
den Rat. Sie betonte, daß die Delegationen die 
Möglichkeit haben müßten, die Bewerbungen 
griindlicher zu prüfen, es sei denn, der Rat 
komme überein, die diesbezüglichen Kompeten­
zen des Generaldirektors zu erweitern, so daß 
es dessen Sache sei, dem Rat einen einzigen 

Anwärter zur Ernennung zu empfehlen. Diese 
Erklärung wurde von der' Same her von der 
Delegation des Vereinigten Königreichs und auch 
von der Delegation Deutschlands unterstützt, die 
die Einschaltung einer auf die Auswahl hoch­
qualifizierter Führungskräfte spezialisierten 
AgentJUr vorschlug. Der Vorsitzende befürwor­
tete diesen Vorschlag unter Hinweis auf die guten 
Erfahrungen, die man damit in DeutscMand 
gemacht habe. Er bat die Delegationen, mit dem 
Generaldirektor in Verbindung zu treten, um 
ihm entsprechende VOI1Schläge zu unterbreiten. 
Es wUl'de vereinbart, daß diese Fmge erneut ge­
prüft wird und die Ausschreibung des Postens 
des Direktors des ESTEC ziemlich detailliert 
abgefaßt wird sowie ein Dossier. mit genauer 
Beschreibung der zu erfüllenden Aufgaben zu­
s3Jmmengestellt wil'd. 

Der Rat nahm die in Abs. 10 iii der BezugJS­
vorlage ausgesprochene Empfehlung zur Kennt­
nis, da über eine' Angliederung des Aufgaben­
bereichs "Ariane" an D!SL später entschieden 
werden soll. 

In bezug auf den Vorschlag. in Abs. iv 
vertmt die Delegation Deutschlands die Auffas­
sung, daß es nach dem Rat,sbeschluß, die Gesamt­
struktur der EWO in den nächsten zwei Jahren 
erneut zu überprüfen, wohl besser wär,e, den 
besagten Vertrag um ein Jahr zu verlängern. 
Sie warf außerdem die Frage auf, wie dieser 
Posten in Zukunft eingestuft .werden soll. 

Die Delegationen der Niederlande und des 
Vereinigten Königreichs schlossen sich dem V or­
schlag des Generaldirektors an. Die Delegation 
Italiens appellierte dagegen an den Rat und den 
Genera·ldirektor, den Vertrag ,des Direktors der 
ESOC zu verlängern, wobei sie die persönlichen 
Qualitäten des gegenwärtigen Inhahers dieses 
Postens und den Erfolg der Operationen, für 
di,e er in den lenzten Jahre vehntwortlich gewe­
sen sei, hervorhob. 

Die Delegationen der Schweiz, Belgiens und 
Schwedens schlossen ,sich dem VOl"schlag des Ge­
neraldirektors an, wohingegen die Delegation 
Frankreichs hemerkte, sie könnte schwer beur­
teiIen, inwieweit ,der Inhaber IdiesesPostens für 
die beim Betrieb des ESOC aufgetretenen 
Schwierigkeiten persön'lich verantwortlich sei, 
und werde sich daher der Stimme enthalten. Die 
Delegation Spaniens erklärte, si.e werde sich der 
Mehrheit anschließen. 

Der Rat nahm den Vorschlag des Generaldi­
rektors bezüglich des D!IESOC mit sieben Stim­
men bei zwei Gegenstimmen (DeuJ;schland und 
It:l!lien) und zwei Enthaltungen (Frankreich und 
Irland) an. 

Die Delegation Italiens protestierte energisch 
gegen diese Entscheidung, die sie für ungerecht-
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ferdgt hidt und die ihre Behörden veranlassen 
könnte, ihr.e rseit Beginn der Sitzung inshesondere 
zu ,den Vorschlägen ;in Teil II VOn ESAlC(78)R/6 
eingenommene HaltlUngzu . überprüfen. Der 
Vorsitzende erinnerte .in diesem Zusammenhang 
daran, daß es im Interessederrbetroffenen Per­
sonen üblich sei, di.e Gründe solcher Entscheidun­
gen in VOr!besprechungen rlru den Ratstagungen 
zu ·erÖrtern. 

Was den D/PFP hetr.ifft, so stimmte die Dele­
gation Deutschlands - ,dem Vorschlag .des Ge­
neraMirektors ,entsprechend - einer Vertrags­
v,erlängerung um vier Jahre unter dem Vorbe­
halt ,zu, daß rder !Betroffene davon in Kenntnis 
gesetzt wurde, ,daß sein Aufgahenbereich auf­
grund der soeben gefaßten Beschlüsse üherdie 
Stl>uktur der EWO nach Ahlauf der beiden er­
sten Jahre geänd~rt wel'denkönne. Sie machte 
deutlich, daß dies irhrer Meinung· nach keinesfalls 
au~sch1.ieße, ,daß ihm andere Aufgaben innerhalb 
der Organisation übertragen werden. Die Dele­
gation des Vereinigten Königreichs äußerte sich 
im gleichen Sinne. 

Auf Fragen der Delegationen der Niederlande 
und Frankreichs hin ·er1äute~teder Generaldirek­
tor. die RegeLun~en, die ,für den Fall gelten, daß 
der Aufgabenbereich eines Bediensteten im Laufe 
seiner vertraglichen Dienstzeit gerin~ügig oder 
wesen dich geändert wir.d. . 

D~e Delegation Spaniens sagte, sie halte ange­
sichts der 1\nclerungen, rdie in bezug auf diesen 
Posten in zwei Jiahren wahrschei'nlich vorgenom­
men "würden, 'eine VerttaJgsverlängerung um 
zwei Jahre für zweckmäßiger; ,sie werde sich 
daher der Stbmme enthalten. 

Der Rat genehmigte bei drei Stimmenthaltun­
gen (Spanien, Irlan1d fUnd Niederlande) die Ver­
längerungdes Vertrages ,des Di,rektors ,für pla­
nung fUnd künftige Programme um vier Jahre 
sowie ,die vorgeschlagene 1\nderung seines Auf­
ga:benbereichs. In dem Mitteilungsschreiben soll 
auch darauf hingewiesen werden, daß der Rat 
beabsichtigt, die Aufgalbenbereiche der Direkto­
ren nach Ablauf von zwei Jahre zu üherprüfen. 

Die Delegation Deutschhlnds schlug wegen der 
in Au~sicht genommenen Umorganisation vor, 
den Vertrag des gegenwärtigen D/COM um zwei 
Jahre oder mindestens bis Ende 1980 zu verlän­
gern. Die Delegation Spaniens war der gleichen 
Meinung, könnte jedoch auch '. ,der Empfehlung 
des Generaldir,ektorszustimmen. 

Der Generaldirektor el'klärte sich bereit, sei­
nen Vorscl:rlag dahingehend zu ,ändern, daß die­
ser Vertrag um 18 Monate verlängert wel'de, 

Die Delegation Frankreichs äußerte gewisse 
Bedenken darüber, daß ein Direktor, der in ,re­
lativ kurzer Zeit in den Ruhestand treten w,eroe, 
mit erheblich erweiterten Aufgabenbefraut wer­
d,en soll. 

Der Vorschlag' des Genera;lrdirektors bezüg~ 
lidJ. desD/COM wurde mit der in der Skzrung 
vorgenomm:enen Ändenung· und· unter Berück­
sichtigungderbeschlossenen Brweitenul1ig sei·nes 
Verantwottun~gsbereich,es genehmigt, wobei sieh 
die Dele~ation Irlands der Stimme enthielt. 

Da man sich grundsätzlich . darauf geeinigt 
hatte, die Verträge ,der Direktoren nicht in un­
befristete Verträge umzuwandeln, 'wurde der 
Vorschlag in ~bs.vii zrurück'gezogen. . 

Aufgl'und der Beschlüsse über die Struktur der 
EWO und rdervorerwähnten Eirri:gung wurde 
der Vorschlag bez.üglich des D/SCI hinsichtlich 
des Verantw,ortungshereichs geändert und eine 
Vertnagsverlängerung um vier Jahre vorgeschla­
gen. 

Di,e Delegation Schwedens u.nterstützte diesen 
Vorschlag, betome aber, ,daß die Inhaber dieses 
Postens in regelmäßigen Ahsiändenabgelöst wer­
den müßten. Die Delegation Belgiens, die dem 
Vorschlag .ebenfalls zustimmte unJd dar,an erin­
nerte, daß sie sich bei ,der Abstimmung über die 
Änderung ,der Struktur der Organisation der 
Stimme ,enthalten habe, wünschte, daß diese Zu­
stummung jetzt nicht als stillschweigendes Ein­
verstänJdni,s mit der neuen StruktlUr ,ausgelegt 
we!1de. 

Die Delegation Spaniens war auch h~er der 
Auffassung, 'daß wegen der vorangehenden Be­
schlüsse eine Vertrags verlängerung um zwei 
Jahre genügen wÜl'de; Die Delegation Frank­
reichs schloß sich der :schwedischen Stellung­
nahme an; indem ,sie die Auffassung vertrat, .daß 
eine turnusmäßige Neubesetzung des Postens des 
D/SCI notwendig sei. Sie stimmte dem Vorschlag 
des Generaldirektors daher unter dem Vorhe­
hai t z.u,· ,daß dies die letzte Verlängerung des 
Vertrages 'des gegenwärtigen Inhabers dieses Po­
stenssei. 

Dieser Vorschlag W1urde vom Rat bei einer' 
Stimmenthaltl.lUg (Spanien) genehmigt. 

Der Rat genehmigte ebenfallsdieVerlänge­
rung des Vertrages des D/ A um vier Jahre, wo­
bei sich die Delegation Spaniens aus den weiter 
oben genannte.q. Gl'ünden wieder der Stimme 
enthielt. Sie fügte hinz.u, daß dieser .Posten ihrer 
Meinungnaeh in Zukunft nach A7 eingestuft 
werden soHte. 

Der Rat genehmigte einstimmig die in Abs.xi 
vorgeschlagene Entscheidung. 

Der Generaldirektor ,erklärte, daß nach Ab­
la'ufdes gegenwärtigen . Vertrages von Herrn 
J ensen,die Stelle des stellvertretenden Direktors 
des ESOC gestr,ichen werde. Er bestätigte dei' 
Delegation der Schweiz, daß eigentlich kauIh et­
was dagegen spreche, die Stelle ,des Direktors des 
ESOC - wie die von Herrn J ensen ~. nach A7 
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einzustufen. Der Rat genehmigte den Herrn Jen­
sen betreffenden Vorschlag. Er nah10 .. den An­
trag des Gene.raldirektorsunter Punkt xiii zur 
Kenntnis. 

Nach einer Frage der Dc;legation der Schweiz 
zu Abschnitt 7 -der Vorlage ESA/C(78)R/6 hestä­
tigte der Generaldirektor, daß Herr Dr. Brado 
in der Verwaltungs abteilung nicht ·ersetzt wer:de 
und das rhm gegenwärtig unterstehenden· Per­
sonal in dieser Abteilung, deren Geschäftsvertei­
lungsplan gerade umgestellt werde, bleiben 
werde. 

7. BERICHT DER IRAG - INSBESONDERE 
BEZIEHUNGEN ZU RUMÄNIEN 

Die Behandlung dieses Tagesordnungspunkts 
wurde auf die nächste Tagung vet1schoben. 

8. BERICHT ÜBER DIE GESPRÄCHE ZUR 
FRAGE EINER INTERESSENGEMEIN­
SCHAFT IM MARITIMEN BEREICH 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde in der Ple­
narsitzun!g behandelt. 

9. SONSTIGES 

In der Sitzung wurden keine weIteren 'Fragen 

4. PENSIONSREGELUNG FüR DAS HC- aufgeworfen. 
PERSONAL DER ORGANISATION 

Der Generaldirektor gab eine kurze Einfüh­
rung zur Vorlage ESA/C(78)R/5, wobei er der 
Delegation Italiens erklärte, der Ausschuß der 
HaushaltSlSachverständigender koordinierten Or­
ganisationen h3ibe mitgeteilt, er sei für die Rege-' 
1ung dieser Frage in bezug auf das HC-Personal 
nicht' zuständig. Die Delegation Italiens äußerte 
einen Vorbehalt bezüglich der in der Vorlage 
genannten Grundsätze, da man eine Untersu­
chung auf nationaler Ebene abwarten müsse, um 
in dieser Frage für das HC-Personal in den ver­
schiedenen' intemationalen Organisationen ein­
heitliche Envscheidungen treffen zu können. 

Der Vorsitzende stellte fest, daß der Rat die 
Vorschläge zur Kenntnis genommen habe und 
die Vorlag,e auf seiner nächsten .Tagung behan­
deln werde. 

5. ASSOZIIERUNG öSTERREICHS 

6. KOOPERATIONSABKOMMEN MITKA­
NADA 

Nachdemder Generaldirektor vorgeschlagen 
hatte, zunächst die Frage der Assoziierung öster­
reichs zu erörtern und die Prüfung des Koope­
rationsabkommens mit Kanada wegen der vor­
ger:ückten Stmnde auf die nächste Tagung zu ver­
schieben, ,sprach sich der Rat mehrheitlich dafür 
aus, die Prüfung -dieser beiden Tagesordoongs­
punkte auf ,die nächste Tagung zu verschieben. 
Die DCIegation Dänemarks erinnerte daran, daß 
ihr~ Behörden möchten,' daß über die beiden 
österr,eich rund -Kanada betreffenden Fragen 
gleichzeitig entschieden werde. 

Die. Delegation Spaniens sagte, sie sei 'bereit, 
der Assoziierung österreichs sofort zuzll'Stim­
men, denn diese Entscheioong sei in ihren Augen 
schon zu . lange hinausgezögert worden und sie 
bedauere . daher lebhaft, daß ,die Tagesordnungs­
punkte' 5 und 6in der Sitzung nicht mehr be­
handelt würden. 

Annexe 

AGENCESPATIALE EUROPEENNE 

Vingt~quatrJ~me reunion (restr~int~) 
. '. ~. ' 

Liste. desparticipants , 
President: D~ W. Finke (Alle~agne) 

ALI.;EMAGNE 

M. Buschbeck 
M. Strub' 

BELGIQUI;: 

M. de Bleeker 
M. Van Eesbeek . 
M. Laurent 

DANEMARK 

M. Grage 
M. Winther 

ESPAGNE 

Gen. Azcarraga 
M.de Eulate 

.FRANCE 

M. Curien 

IR LANDE 

M. Lalor 

ITAUE 

M. Brogtio 
M. Magliano 
M. Cammarano 

PAYS-BAS 

M. Goedhart 
M. Schuddeboom 

Dele@ue 
DeIegue 

Delegue 
. Delegue 
Consejlle:r 

Delegue 
Conseiller 

Delegue 
Delegue 

DelegUe 
Delegue 
Conseiller 

Delegue 
Delegue 
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ROYAUME-UNI 

M. Atkinson 
M. MaUett 

SUBDE 

M. Hakansson 
M. Stiernstedt 

ESA/C(78)R/7, rev. 1 
Paris, 24. April 1978 

1032 der Beilagen 

SUISSE 

Deh~gue M. Creok 
Deh~gue M. Quinche 

EXECUTIF 

Delegue M. Gibson 
Delegue M. Kenedi 

EUROPEAN SPACE AGENCY 

COUNCIL 

Twenty~fourth (restricted) Meeting 

Delegue 
])elegue 

The 240h resmcwd Session of ,tbe Counoil will be held on 26 Apri11978 inroom A, 8-10 rue 
Mario Nikis, 'Paris lSeme. 

Thisl'estricted Session will start at 09.30 hours on 26 April. 

1. Adoption of the Agenda 

Draft Agenda 

ESA/C(78JR/7 

2. Approval of the minutesof the restricted ESA/C(77)R/27 
meetings held during the 22ndand 23rd Sessions ESA/C(78)R/8 

3. ESA Directorate structure and contract re- ESA/C(78}R/6 
newal' 

4. Pension scheme for the Hors cI:lSse person- ESA/C(78)R/5 
nel of the Agency ; 

5. Association of Austria 

6. Draft Agreement with Canada 

ESA/C(78)R/9, rev. 1 
ESA/C(77)R/24 

ESA/C(78)R/I0 
ESA/G(77J124 

7. Report by IRAG - in particular relations ES'A/C(78)R/3 + a,dd. 1 
with Rumania 

8. Report on Discussions concerning a Mari- ESA/C(78)R/11 
time Joint Venture 

'9. Ot.her matters 

ESRO/AF(73)19, Rev. 5 

(Arbeitsübersetzung) 

TEIL III - BEITRÄGE AUS MITGLIED­
STAATEN UND VERWALTUNG DER MIT­

TEL 

. Artikel 30 . 

Beitragssätze 

30.1 Der A'ufwr.md der Organisation, soweit 
nicht durch andere Eingänlge' gedeckt, laut 

Art. 7.2 a), b) und e) bis m) dieser Regeln, soll 
durch Beiträge aus den Mitgliedstaaten entspre­
chend der Fesbsetzrung ,dieser ß.eiträge jn über­
einstimmung mit Art. XII der Konvention, 
Art, V des Finanzprotokol1s, und des Oberein­
kommens laut Art. 1 b)der Regeln finanCliert 
werden. 

Prog.ramme jedoch, in bezug auf welche' fixe 
Beitragssätze für der,en Gesamtdauer vorgesehen 
sind, sollen in übereinstimmung mit d.iesen Sät­
zen finanziert werden. 

I 
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30.2' In Fät11en,wodi~ Beitnagssätze innerhalb 
eines Finanzjahres modifiziert werden, s911 die 
Höhe ·der Beiträge für dieses Jahr entsprechend 
angepaßt werden. Wenn die Anpassung von Bei­
trag~sätzen die Höhe der Beiträge eines voran­
gegangenen Jahres beruhrt, müssen die erforder­
lich~n Anpassungen in überei,nstimmung mit den 
Bestimmungen von Art. 37 dieser Regeln vor­
genommen we1"den. 

30.3 Zur Festsetzung ,der Beitragssätze sollen 
diejenigen offiziellen Statist:iken der nationalen 
Statistikerbüros der Mitgl~edstaaten verwendet 
werden, welche in offiziellen Statistik-Broschü­
ren veröffentlicht werden und welche für das 
betroffene Mitgliedsland vergleichbare Zahlen 
ausweisen. Faills keine v,eröffenrlichten Statistiken 
vorhanden sind, soLlen die hetroffenen Mit­
gliedst3Jaten diese St:atistiken dir.ektan ,die Or­
ganisation liefern. Die Kalk,ulation der Beitrags­
sätze soll ia'Uf dem Bruttonationalprodukt basie­
ren. Unter Zugrundelegrung des Systems z.ur 
Festlegungder Umrechrwngskurse sollen diese 
StatilStiken von nationalen Währungen auf Rech­
nungseinheiten umgerechnet werden; und zwar 
zu dem Kurs, welchen die Organisation 1m vor­
hergehenden Jahr henutzt hat. 

Artikel 31 

Währung der Beiträge 

31.1 Der Beitrag der ZahLungsverpflichtungen 
der Mitgliedstaaten an .die Ol'ganisationsoH je­
ner Betrag sein, der als Beitrag im Budget ent­
halten ist .und in Rechnungseinheiten ausgedrückt 
ist. Der entsprechende Betrag, ausgedrückt in 
nationaler Währung, soll ebenfalllS ins Budget 
aufgenommen werden und in die Briefe, mit 
denen' die Beitragszahlungen abgerufen we.rden. 
Die Umrechnung geschieht nach festen Wechsel­
kursengemäß Art. 3.3. Diese Umrechnung er­
gibt einen Hinweis, soll jedoch nicht den Wech­
selkurs vorwegnehmen, welcher zum Zeitpunkt 
der Zahlun'gen gilt, noch dessen Anpassung ge­
mäß Art. 37. 

31.2 Jeder Mitgli'edst3lat :soll seinen Beitrag in 
seiner eigenen Währung leisten. 

31.3 Der Generaldirektor soll die Mitglied­
st~aten über: die jeweils .fäHigen Zahlungen infor-
mteren. ", 

Artikel 32 

Verpflichtung der Mitgliedsstaaten 

32.1 Mitgliedstaaten können aufgefordert wer­
den, den vollen Betrag ihrer entsprechenden 
Beiträge zu [leisten, wie diese im angenommenen 
Budget in Rechnunlg~einheiten festgesetzt sind. 
In übereinsvimmung mit Art. 34 dieser Vor­
schriften sind Idi·eMitgliedstaaten verpflichtet, 

Teilzahlungen, der geschätzten Vorschreibungen 
zu entridlten in einer Höhe, daß die Gesamt­
yorschrevbung für .dieses Jahr erreicht wird. 

32.2 Die Beiträg,e der Mitgliedstaaten sollen 
der Organvsation in übereinstimmung mit den 
folgenden Artikeln zur Verfügung gestellt wer­
den. 

Artikel 33 

Überweisung der Beiträge 

Mitßlliedstiaaten soJJen ,di'e Wahl haiben,diese 
überweisung lentweder über ein auf die Organi­
sation lautendes Konto bei der Nationalbank 
des Ibetroffenen Mitg<li,edstaates ,zu machen, oder 
mit einer bestimmten Bank, oder über ein Bank­
konto der' Organisation, welches ;in übereinstim­
mung mit den Bestimmungen von Art. 35 er­
öffnet wurde. 

Artikel 34 

Gutschriften für Teilzahlungen 

34.1 Die Beiträge soHen dem Konto bei der 
Nationa:Ibank oder bei anderen Betriebskonten 
in übereinstimmung mit dem folgenden Zah­
lungsablauf g'lltgeschrieben werden: 

40010 spätClStensam 31. Jäfrner, 
40010 spätestens am 30. J.uni, 
200f0späbeStens am 31. Oktober. 

Wenn das ß'Udget erst nach einem dieser Da­
ten angenommen wird, sirid die entspredlenden 
Beträge am Dat'Um der Annahme dieses Budgets 
zahlbar. Diese Besümmung soll jedoch nicht die 
in unten angeführtem § 5 entha!ltenen Bestim­
mungen außer Kr.alft ,setzen. 

34.2 Bei Abruf der zweiten und dritten Teil­
zahlungen soll der qenenldirektor den Mit­
gliedstaaten einen Auswg des Kontostandes am 
30. April und 31. August zusenden. 

34.3 Der Generaldirektor soll die dem Konto 
gutgeschriebenen Beträge in übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der lunten an~eführten 
Artikel benützen. Dabei soH er lan die National­
bank oder Idie vom Mitgl~edstaa.t hestimmte Bank 
Aufforderungen für Abhebungen senden, die un­
verzüglich durchzuführen sind. Solche Konten 
bei der Nationalbank sollen der Organisation 
unentgeltlich zur Verfügung stehen, aher auch 
nicht zUg'llnsten der Organisation verzinst wer-
den. ' 

34.4 Der GeneraldilI"'ektor kann ,die Mitglied­
staaten auffordern, Teilzahlungen oder die Ge­
samtzahlung vor den in § 1 erwähnten Terminen 
zu leiJSten, vorausgesetzt, daß das Budget ange­
nommen wurde. Solch·e Vorauszahlungen wer­
den von den nächsten Beitrag·szahlungen der' 
Mitgliedstaaten Q.hgezogen. 
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34.5 Wird das Budget nicht zu Beginn desFi­
nanzjahres angenommen, dann soll der General­
direkllor eine Abschätzung der Zahlungen für 
eine Periode vorbereiten, welche cLurch den Rat 
oder den zuständigenProgrammrat festgelegt 
wird. BeitragszahLungen, welche abgerufen wer­
den, um die Ausgaben zu decken, sollen u'icht 
höher sein als ,die G~amtausgaben der ersten 
sechs Monate im vorang'egangenen Finanzjahr. 
Sie soHen dem Konto der Organisation gemäß 
Art. 33 dieser Vorschriften gutgeschrieben wer­
den. Diese Art von Beitragszahlungen wird den 

'VeI"pflichtung,en der Mitgliedstaaten bei ihren 
nOI"malen Beitragszahlungen guvgesch6eben. 

34.6 'Sollte ein Ausbleilben der, Beitragszahlun­
gen eines Mitgliedstaares zu einer Knappheit 
der Mittel im allgemeinen oder in der Währung 
des betreffenden Mitgliedstaates ibezOigen auf die 
Zahlungen, die in ,dieser Währung zu entrichten 
sind, führen, ist der Generaldirektor ausnahms­
weise berechtigt, die für das 'Funktionieren der 
Organisation unbedingt 'notwendigen Kredite 
aJufzunehrnen. Der Generaldirektor darf derar­
tige Kredite jedoch nur nach Ablauf derjen~gen 
Frist aufnehmen, welche n:ormalerweise im Ver­
waltungsveI"fahren -der entsprechenden Mitglied­
staaten für die Zahlung der Beiträge vorgesehen 
ist. Die Voraussetz,ung dafür ist, daß er dem 
Mitgliedstaat z,wnindest acht voLle Tl3.ge Vor­
warnung gegeben ha~, daß er einen derartigen 
Kredit a.ufnehmen wird, und daß er auch den 
Grund dafür angibt, sodaß der betreffende Mit-

gliedstaat die ,.entsprechenden Vorkehrunge,n 
treffen und ihm seine.n Standpunkt mitteilen 
kann. Der Kred'it soll in der Währu.ng des be­
troffenen Mitglied:sta:ates ,aufgenommen werden, 
und zwar zu ,den günstigsten Bedingungen, die 
die Organisation erhalten kann, und bei einer 
Bank mit Sitz in Idiesem Mitglliedstaat, wenn so 
verlangt. Die Gesamtsumme· des Kredites soll 
den Betrag der ausstehenden Zahlungen, dieses 
Mitgliedstaat nicht übertreffen. 

Die Zinsen für den Kredit sollen der Organi­
sation durch den betreffenden Mitgliedsstaat 
rückerstattet werden. Dies geschieht in Form 
einer entsprechenden Erhöhung der Beiträge, 
welche ein dem dem Finanzjahr, .in welchem der 
Kredit a.ufgenommen wurde, folgenden Jahr fäl­
lig sind. Das -Finanz- und ·Verwalnungskomitee 
soll über jeden aufgenommenen Kredit infor­
miert werden. 

Artikel 35 

Betriebskonten 

Wenn Zahlungst,ransaktionen nicht über das 
Konto bei der Nationalbank oder ein anderes 
Bankkonto, welches der Mi<tgliedstaat gemäß 
Art. 35 dieser Vorschriften eröffnet hat, abge­
wickelt werden können, ist der' Generaldirektor 
ermächtigt, ein Bankkonto oder ein Postscheck­
konto auf den Namen der Organisation am Sitz 
der Organisation oder in jedein anderen Ort, wo 
es sinnvoll -ist und wo es die Anq;ahl der Aus­
landsüberwei'sungen verringert, rzu eröffnen. 

Erläuterungen 

I; ALLGEMEINER TEIL lungen setzen kÖhrien, muß diese Bestimmung 
Das Abkommen zwischen der Republik öster- als verfassungs ändernd angesehen werden. 

reich und der Europäischen Weltraumorganisa- N~here Einzelheiten sind aus den Ausführun­
tion über die Teilnahme österreichs an einigen gen im Besonderen Teil der Erläuterungen zu 
Teilen ,des Ge~amtprogr,ammsfür Nachrichten- ersehen. 
satelliten der Organisation steht 1m Rang eines Der Inhalt ,des' Abkommens ist der u.nmittel­
Bundesgesetzes und bedarf daher der Genehmi- baren Anwendu~g im innerstaat,lidien Rechts­
gung durch den Nationalrat gemäß Art. 50 bereich zugänglich, sodaß '~ine Erlassung von 
Ahs. 1 B-VG. In dem vorliegendem Abkommen Gesetz,en gemäß Art. 50 ,Albs. 2 B-VG nicht er­
ist die Bestimmung des Art. 6 als verfassungs- forderlich ist. 
ändernd anzusehen, Es handelt sich. um jene Be-
stimmung, durch die . der Bundesregierung bzw. Das Abkommen hat nicht 'politischen Charak-
einer zu nominierenden "Behörde, Gesellschaft ter. 
oder Person" die Befugnis eingeräumt wird, Ver- Die Europäische Weltraumorganisation hat 
eirubarungen .zu treffen, die unmittelbar inner- österreich ei'rigeladen, oSichanden SateUite;npro­
.staatlich verbindlich sein sollen. Da die österrei- grammen der Organisavion zu beteiligen. Die,s 
~ische '~un:?esverfasS~ng. taxativ di~ O:gane auf-I w~rde für ~ie österreichische Wissenschaft und 
zahlt, dlE~ fur. österreich rechtsverbmdhch Hand- WIrtschaft emen großen Nutzen bedeuten. 
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Das NachrichtertsatelIrtenprogramm dient der 
Errichtung von Betriehssystemender Europäi­
schen Postverwal~ngen, für übertragungen von 
Telefon und. Fernsehsigna!len im europ~ischen 
Raum, der Nachrichtenverbindung mit Schiffen 
auf hoher See, der Entwicklung leisbungsstarker 
Satelliten für den Empfang' von Fernseh- und 
Rundfunkprogrammen mittels Gemeinschafts­
anlagen oder durch individuelle Dachantennen. 
Es beinhaltet ein Programm moderner Techno­
logien zur Vorbereitung künftiger Generationen 
von Nachr"ichtensateUi,ten. 

Der österreichische Beitrag zum Programm 
für "Fortschrittliche Systeme und Technologien" 
(ASTP) beträgt 0,54 Mil!. Rechnungseinheiten 
für den Zeitraum 1978 bis 1981, ,das entspricht 
einem jährlichen Antet! von durchschnittlich 
2,5 Mil!. öS. Der österreichische Beitrag zu den 
SbUdien über ein Entwicklungsprogramm für 
eine schwere Platuform und eine Nutzlast (H­
SAT) beträgt 0,8% der Gesamtkosten der Stu­
dien in Höhe von 6,5 Mil!. Rechnungseinheiten, 
das .entspricht einem Betrag von rund 
985000 öS. Diese Mittel werden aus Ansätzen 
des Bundesministeriurns für Wissenschaft und 
Forsch,ung getragen werden. Von diesen Beiträ­
gen werden nach Abzug von jeweih etwa 25% 
für die gesamte verwaltungstechnische Durchfüh­
rung der Programme 100% im Falle des ASTP 
und 92% im Fa:lle der H-SAT-SbUdien in Form 
von Aufträgen an Industrie und Wis'senschaft 
nach österreich zurückfließen. 

H. BESONDERER TEIL 

Artikel 1 

In diesem Artlikel wird normi'ert, daß die Re­
publik österreich zur Durchführung des Teil­
programms am Gesamtprogramm fü·r Nachrich­
tensatelliten (ASTP und H-SAT~StlUdie) der ESA 
den Status eines Teilnehmers besitzt. Die Rechte 
und Pflichten daraus ergeben sich aus den in der 
Präambel genannten Dokumenten, die ah An­
lage zu dem Abkommen publiziert werden. 

Artikel 2 

Dieser Artikel legt den Beitrag österreichs für 
das ASTP und die H-SAT-Studie in Rechnungs­
einheiten und ,den Umrechnungskurs fest. Ferner 
wird vereinbart, daß ein Prozentsatz dieser öster­
reichischen Beiträge für die Fixkosten der ESA­
Organisa tion verwendet wird. 

Artikel 3 

In diesem Artikel werden die B,efugnisse des 
österreichischen Vertreters im gemeinsamen Pro-

grammrat und in anderen Gremien der Organi­
sat:ion, die für da's Programm oder die Studie 
zuständig sind, festgelegt. 

Artikel 4 

Dieser Artikel verpflichtet österreich, die In­
stitwtion bekanntzugeben, die mit der Durch­
fii'hrung dieses Abkommens betraut ist. ALs 
durchführende SteHe wird dieösterreichische 
Gesellschaft für Sonnenenergie und Weltraum­
fragen Ges.m.b.H., deren Geschäftsanteile sich 
mehrheitlich im Bundesbesitz befinden, nomi­
niert werden. 

Artikel 5 

In diesem Artikel wird festgelegt, daß die 
Frage einer abgabenrechtlichen Sonderstellung 
der Organ~sation in einem gesonderten Abkom­
men geregel~ werden soll. 

Artikel 6 

Dieser Arrikel legt fest, daß die Regierung 
der Republik österreich und die Organisarion 
dieses Abkommen ,einvernehmlich aJbändern kön­
nen. Unter ,dem Begriff "Regierung" im Sinne 
dieser Bestimmung ist die Bundesreg.ierung im 
technischen Sinn ,der österreichischen Verfas­
sungsordnung ZJu ve!1stehen. Ferner wird be­
stimmt, daß die gemäß Art. 4 zu nominierende 
Instillution und die ESA nach Beendigung der 
in der Präambel genannten Slludie einvernehm­
lich die Beteiligung an einem Folgeprogramm 
fe~legen können. Die Bestimmungen des Art. 6 
sind als verfas'sungsändernd anzusehen, da damit 
der Regierung der Republik österreich und der 
in Art. 4 zu nominierenden Instillutionen eine 
unmitteLbare Rechtssetzung,sbefugnis im mner­
staatlichen fuechtsbereich eingeräumt wira. 

Artikel 7 

Dieser Artikel entJhäilt Bestimmungen über das 
Inkrafttreten dieses Abkommens. 

III. UNTERLAGEN DER EUROPaISCHEN 
WELTRAUMORGANISATION, AUF DIE IM 

ABKOMMEN BEZpG GENOMMEN WIRD 

Es handelt sich dabei um folgende Dokumente 
die in den Beilagen Abis E in deutscher über-
setzung diesen Erläuterungen beigeschlossen sind. 

l.Erklärung vom 7. April 1978, ESA/JCB 
(78)21 (Be.vla@e A); 

2. ErMärung vom 1. März 1978, ESA/C/XXIIII 
DEC 2 (Beilage B); 

3. Erklärung vom 7. Aprill 1978, ESA/C 
XXIII RES .9 (Beilage C); 

1032 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)48 von 49

www.parlament.gv.at



48 IOn der Beilagen 

4. Erklärung vom 7. und 26. Aprrl 1975, mit 
denen der Antrag der Republik österreich 
auf Teilnahme an den gena.rinten Program­
men einstimmig angenommen wurde (Bei­
lage D); 

5. Art. 30 bis Art. 35 der für die Europäische 
Weltraumorganisation maßgebenden . finan­
ziellen Regelungen der Europäischen Welt­
raumforsdrun~organisation ESRO/AF (73) 
19vom 13. Feber 1975 (Beiilage E). 
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